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Schulmüde?
Ein Phänomen, das, so darf vermutet

werden, so alt ist wie die Schule selbst.
Der Begriff legt nahe, die Ursache bei den
Betroffenen zu suchen. In Fachkreisen ist
jedoch seit langem bekannt, dass es ver-
schiedene Ursachen gibt, die oft genug
mehr mit dem Umfeld von SchülerInnen
zu tun haben, auch mit dem System
Schule selbst, und dass Mädchen und
Jungen erst am Ende eines langen Prozes-
ses Unterricht und Schule fern bleiben.

In NRW wurden mit dem Sonderpro-
gramm „Zukunft der Jugend“ seit 1999
kooperative Projekte von Schule und Ju-
gendsozialarbeit entwickelt, um diesen
Prozess zu unterbrechen. Das DJI hat die
Projekte evaluiert und stellt fest, dass der
eingeschlagene Weg richtig war und ist.
Schulmüdigkeit ist eine Herausforderung
für Schule und Jugendhilfe. Die Fortset-
zung der Förderung durch den Landesju-
gendplan reflektiert diese Erkenntnis.

Die Kooperation mit der Jugendhilfe
ist auch konzeptioneller Leitgedanke der
Offenen Ganztagsschule im Primarbe-
reich. Die Rahmenkooperationsverein-
barung des Landes mit der Freien Wohl-
fahrtspflege war deshalb überfällig.

Von der Offenen Ganztagsschule zur
Ganztagsschule? Mit der Jugendhilfe?
Oder ohne sie? Fragen wie diese be-
herrschten auch die kontroversen Dis-
kussionen beim 12. Deutschen Jugend-
hilfetag, der unter dem Motto stand
„leben lernen“. Dafür würden, so Bun-
desministerin Renate Schmidt, Menschen
gebraucht, die motivieren, neugierig
machen, zusammenführen könnten: Die
Jugendhilfe verfüge über diese Kompe-
tenzen, deshalb wünsche sie sich die Ko-
operation mit Schule unter einem Dach.

 Eine anregende Lektüre wünscht

INHALT
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SCHWERPUNKTZiel des Beitrages ist es, in kompri-
mierter Form eine Übersicht zum
Thema Schulverweigerung zu geben.
Dazu möchte ich einige Erkenntnis-
stände zum Phänomen der Schulver-
weigerung thematisieren. Verlässliche
Daten auf Bundesebene über die Ent-
wicklung sucht man noch vergeb-
lich. Es gibt verstreute, regionale
Erhebungen, Praxisberichte und Um-
fragen, die Teilaspekte beleuchten und
Schlüsse auf Bundesebene zulassen.

Schulverweigerung ist zu einer ge-
samtgesellschaftlichen Herausforde-
rung geworden. Es gab sie schon
immer, aber sie nimmt zu. Die Bedin-
gungen von Schulverweigerung sind
meist vielfältig; selten lassen sich Ver-
weigerungstendenzen auf einen ein-
zelnen Aspekt biografischer, familiä-
rer, schulischer oder gesellschaftlicher
Art reduzieren.

Schulverweigerung
Begriffe, Bedingungen, Handlungsebenen
von Hartmut Braun

Schulverweigerung führt in der Regel
zu sinkenden Schulleistungen und
häufig zu fehlenden Schulabschlüs-
sen. Soziale Integration und Teilha-
be durch Erwerbsarbeit sind hoch
gefährdet. Die Folgen beharrlicher
Abwesenheit von Schule sind also
gravierend im Blick auf ökonomische
und gesellschaftliche Stellung. Sie sind
immer ein persönliches Drama, teuer
für die Gesellschaft und bergen – wie
der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) im Mai 2003 auf seinem „Deut-
schen Lehrertag erklärte“ – ein „wach-
sendes Potenzial  gesellschaftlicher
Sprengsätze“.

Begriffe und Formen

Es werden in der Fachliteratur zahl-
reiche Begriffsdefinitionen, die auch
starke Regelverstöße in Schule und
Unterricht einschließen, diskutiert.
Sie reichen von Schulmüdigkeit, Schul-
verdrossenheit, Schulvermeidung,
Schuldistanzierung, Schulflucht,
Schulabsentismus, Schulschwänzen,
Schulverweigerung bis hin zur Schul-
phobie. Gemeinsam ist allen Begrif-
fen, dass sie Kinder und Jugendliche

bezeichnen, die sich der Schule ent-
ziehen und dies in unterschiedlichem
Ausmaß. Mit Blick auf die Gruppe,
die wiederholt und über längere Zeit
dem Unterricht fern bleibt  bzw. nach
einiger Zeit den Unterricht überhaupt
nicht mehr besucht, haben die meis-
ten Autoren eine Differenzierung nach
aktiver und passiver Schulverweige-
rung vorgenommen.

Passive Schulverweigerer

Hier werden zwei Formen mehr-
heitlich angeführt: Einmal  Diejeni-
gen, die körperlich anwesend sind,
sich aber geistig den schulischen An-
forderungen entziehen. Diese Schü-
ler verhalten sich äußerst unauffällig
im Unterricht, träumen vor sich hin
und klinken sich oft aus. Weil sie
insgesamt kaum verhaltensauffällig
sind, wird diese Verweigerungsform

von Lehrkräften häufig
nicht als solche erkannt.

Darüber hinaus wird
noch auf eine andere
Form der passiven Verwei-
gerung hingewiesen: Es
gibt eine nicht unerhebli-
che Anzahl von Schülern,
die verdeckt dem Unter-
richt fernbleibt. Das Ver-
weigern von Schule wird
von diesem Teil durch Ent-
schuldigungen, Atteste,
entsprechende Schreiben
der Eltern und mündli-
che Ausreden kaschiert.
Die Dunkelziffer dieser la-
tenten Verweigerer wird
recht hoch eingeschätzt.

 Aktive Schulverweigerer

Diese stehen im Mittel-
punkt zahlreicher Unter-
suchungen, da hier „Mes-
sungen“ einigermaßen
möglich sind. Sie bringen
mit ihrem Verhalten of-
fen zum Ausdruck, dass
sie nicht gewillt oder in

der Lage sind, schulischen Anforde-
rungen nachzukommen und in zwei
Gruppen unterteilt werden können:

Die erste Schülergruppe geht zwar
weiterhin zur Schule, sie bringt aber
ihre Ablehnung und Verweigerung
offen im Unterricht zum Ausdruck
und macht durch aggressives oder
destruktives Verhalten gegenüber
Mitschülern und Lehrkräften auf sich
aufmerksam. Sie wird auch als akti-
onsorientierte Schulverweigerung in
der Schule bezeichnet.

Die zweite Gruppe sind solche Schü-
lerinnen und Schüler, die als Verhal-
tensmuster für die Lösung ihrer Pro-
bleme das Fernbleiben vom Unterricht
gewählt haben. Die Intensität des
Fernbleibens ist dabei sehr unter-
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schiedlich und reicht von gelegentli-
cher bis dauerhafter Abwesenheit.

Ab wann der  Begriff Schulverwei-
gerung verwendbar ist, ob bei 5%
oder 10% Abwesenheit im Schuljahr,
wird wohl immer umstritten bleiben.

Legt man den Umfang  der tatsäch-
lichen Abwesenheit als Strukturie-
rungsmerkmal zugrunde, können drei
Unterscheidungen getroffen werden:
– Auffällige SchülerInnen mit ersten

Anzeichen wie stundenweises Feh-
len (bei Eck-, Vertretungsstunden).

– Gefährdete SchülerInnen, die
zeitweise in die Schule kommen.
Sie verfügen über festere Bezüge zu
schuldistanzierten Cliquen; für sie
ist Gehen oder Nicht-Gehen, Blei-
ben oder das Schulfeld verlassen
eine tägliche Entscheidungsfrage.

– Abgekoppelte SchülerInnen, für die
außerschulische Maßstäbe Gültig-
keit erlangt haben und deren Selbst-
konzept sich auf das von Nicht-
Schüler-Sein zu bewegt. Sie verfügen
über ersetzende Aktivitäten und
ihrer neuen Situation entsprechen-
den Bewältigungsstrategien. Dies
stellt allerdings häufig eine ständi-
ge Notsituation dar, die nicht allei-
ne konstruktiv gelöst werden kann.
Lange Phasen der Verweigerung

„aus eigener Kraft“ zu beenden miss-
lingt häufig, der Teufelkreis – Stich-
worte: Überalterung, Stofflücken –
ist geschlossen.

Zahlen zur Schulverweigerung

Die Untersuchungsziele, die Heran-
gehensweise und die Bandbreite, wel-
ches Verhalten man zahlenmäßig
festmachen will, sind vielfältig. Inso-
fern können Zahlen teilweise unter-
schiedlich, sogar verwirrend sein. Ich
beschränke mich auf solche, die in
Quellen wiederholt genannt werden.

Immer mehr Schüler-
Innen weigern sich, re-
gelmäßig zur Schule zu
gehen. Schätzungen ge-
hen von ca. 300.000 bun-
desweit aus; neue Hoch-
rechnungen nennen bis
zu 500.000.

80.000 bis 100.000
SchülerInnen,  rund 9
bis 10 Prozent eines Al-
tersjahrgangs – mit stei-
gender Tendenz – verlas-
sen die Schulen jährlich
ohne Abschluss, der
weitaus größte Teil aus

Hauptschulen und Sonderschulen,
darunter etwa ein drittel Mädchen.
Von 12,6 Millionen SchülerInnen
bundesweit sind dies 2,5%  bis 4%.

Aus etwa 1/3 Mädchen besteht die
Gruppe der aktiven Verweigerer,
ebenfalls mit steigender Tendenz.

Weniger als die Hälfte der Gesamt-
gruppe holt den Abschluss außer-
schulisch nach und weniger als 20%
der abschlusslosen SchulabgängerIn-
nen erhält einen Ausbildungsvertrag.

Regionale, teilweise länger zurück-
liegende Befragungen (Brandenburg
1993) ergaben:
– Knapp 8% der Befragten erlebten

Schule als nutzlos und suchten
nach Wegen, ihr zu entrinnen. Ex-
perten sind sich einig, dass diese
Zahlen bundesweit übertragbar
sind und ein  dramatisches schuli-
sches Sinn-, Akzeptanz- und Inte-
grationsdilemma bei einer bedeut-
samen Minderheit signalisieren.
Gesichert scheint, dass sich das Ver-
weigerungsverhalten bei Vollzeit-
Schulpflichtigen  hauptsächlich in
der 8.und 9. Jahrgangsstufe mani-
festiert und  die Mehrzahl der akut
Ausstiegsgefährdeten 14 bis 16 Jah-
re alt ist.

– Bis zu 2% der SchülerInnen kön-
nen als RegelverweigerInnen einge-
schätzt werden.

– Ebenfalls ca. 2% gelten als erhebli-
che GelegenheitsverweigerInnen,
auch sogenannte Schwänzer.

– Die Anzahl von offensiv störenden
UnterrichtsverweigerInnen  (akti-
onsorientierte Verweigerer) könnte
– je nach Definition – bundesweit
bei 5 bis 20% liegen.
Hinsichtlich der Bedingungen und

Motive, Verläufe und der persönli-
chen Disposition lässt sich keine
Schulverweigerung mit einer ande-

ren vergleichen. Sie ist häufig das
Ergebnis eines Prozesses, an dessen
Zustandekommen mehrere Bedin-
gungsbereiche beteiligt sind. (Die im
Folgenden vorgestellten Bedingungs-
bereiche sowie Handlungsmöglich-
keiten sind teilweise in Anlehnung
an Karlheinz Thimm, Aufsatz in So-
ziale Arbeit 1/2002, dargestellt.)

Bedingungsbereich
 kultureller Wandel

Einige zentrale Risikofaktoren sind,
im Hinblick auf das Thema Schulver-
weigerung, unter anderem
– schwindende normative Verbind-

lichkeit,
– Verlust an Klarheit und an Halt

gebenden Umwelten,
– zunehmender Funktionsverlust  der

Schule als positiver Erfahrungs- und
Lernraum,

– schulkulturelle Veränderungen, die
in Richtung  einer Auflösung sozi-
aler Verbindlichkeiten gehen und
Sozialstrukturen in vielen Schulen
hervorrufen, die im Zuge der Schwä-
chung von Einfügungs- sowie An-
strengungsbereitschaft und einer
Kultur des Sich-Gehen-Lassens ei-
nen Mangel an Verhaltensnormen
hervorrufen, was bei Lehrkräften
und SchülerInnen gleichermaßen
Verhaltensunsicherheiten und Be-
lastungen zur Folge haben. Ein zen-
trales Thema der Lehrkräfte ist, wie
sie Klassen „ruhig“ bekommen; ein
erheblicher Anteil der SchülerIn-
nen leidet unter „lauten“ Klassen.

Bedingungsbereich
soziale Benachteiligung

Bei  schulischem Verweigerungsver-
halten stellen sozial unterprivilegier-
te SchülerInnen die Mehrzahl (so das
Kriminologisches Forschungsinstitut
1999). Je ausgeprägter die materielle,
soziale und kulturelle Armut ist, ge-
paart mit Wohnen in belasteten
Wohnbereichen, desto  häufiger ist
Schwänzen und Verweigerung. So-
zio-strukturelle Benachteiligungsfak-
toren wie Eltern ohne Berufsausbil-
dung, Arbeitslosigkeit und  geringes
Einkommen machen Schwänzen und
vor allem Schulverweigerung wahr-
scheinlicher. Soziale Ungleichheit
spiegelt sich  also auch im Verweige-
rerthema. Die Mehrheit der Verweige-
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SCHWERPUNKTrer sind Verlierer mit schlechteren
Noten, geringwertigen Abschlüssen
und einer Flut von Misserfolgen und
Absagen. Nicht selten begeben sie
sich in die Selbstillusion und/oder
Selbstentwertung.

Die Erkenntnisse aus der PISA-Stu-
die im Bereich „Soziale Herkunft und
erworbene Kompetenzen“ untermau-
ern, dass folgende zentrale Aussagen
getroffen werden können:
– In Deutschland  werden die schwa-

chen SchülerInnen  weniger erfolg-
reich gefördert.

– Schule schreibt den sozialen Status
fort: niedriger sozio-ökonomischer
Status der Eltern gleich niedriger
Leistungsstand der Kinder.

– Jugendliche mit Migrationshinter-
grund liegen deutlich unter dem
Durchschnitt.
Schulbesuch beinhaltet für viele,

die mit massiven, lang andauernden
sozialen Benachteiligungen leben
müssen und nicht besonders gestützt
werden, dramatisch weniger Aussicht
auf gelingende Schulverläufe. Inso-
fern kann Verweigerung von Unter-
richt und Schule eine „logische“
Antwort sein. Diese Jugendlichen
haben vielfach derart gehäufte
Schwierigkeiten zu bewältigen, dass
für die Aufnahme von Schulstoff
keine Ressourcen mehr vorhanden
sind. Belastungen können sein: Mig-
rationsproblematiken wie z.B. Sprach-
und Integrationsschwierigkeiten, feh-
lende Unterstützung im Elternhaus,
Konfrontationen mit dem Gesetz,
frühe Mutterschaft  sowie massivste
Selbstzweifel und Drogenkonsum.

Schulverweigerung bedingt häufig
abweichendes Verhalten. Schätzun-

gen deuten darauf hin, dass bis zu
einem Drittel  dieser SchülerInnen als
– gegebenenfalls episodisch – delin-
quent gelten kann.

Als allgemeine Ursache für Schul-
verweigerung wird oft die „Null-Bock-
Stimmung“ genannt. Jugendliche
hätten einfach keine Lust, sich den
Anstrengungen der Schule zu stellen
und während der Schulzeit sowieso
etwas „besseres“ vor. Schriftliche Be-
fragungen mit vorgegebenen Ant-
wortmöglichkeiten scheinen dies
zunächst zu bestätigen. An der Ober-
fläche reflektieren die Betreffenden
tatsächlich als Beweggrund, der Schule
fernzubleiben,  Unlust. Gefragt wird
dann aber nicht mehr, woher denn
eigentlich diese Unlust, die Ableh-
nung des Schulbesuchs rührt.

Hier möchte ich das Ergebnis einer
mündlichen Befragung von 60 Schul-
verweigerern des Projektes TAKE OFF
(Jugendwerkstatt für Schulverweige-
rer e.V., Leipzig) nach psychosozialen
Mehrbelastungen erwähnen. Münd-
liche Befragungen durch Personen
des Vertrauens und biographische
Rekonstruktionen haben zu einem
anderen Ergebnis geführt. Bei den
Verweigerern waren erhebliche Ver-
haltensauffälligkeiten festzustellen,
denen nicht nur eine fehlende Ver-
mittlung von Konfliktlösungskom-
petenzen durch die Familie zugrunde
lag, sondern auch psychosoziale
Mehrfachbelastungen (vgl. Abb. 1:
Bei über 75 Prozent der Jugendlichen
trafen mindestens drei der hier ge-
nannten Indikatoren zu.).

Ich nenne dies an dieser Stelle, da
es sich m. E. um gegenseitig bedin-
gende Faktoren handelt, die Ihre Ent-

stehung größtenteils in  der Persön-
lichkeit und Elternhaus haben und
sich letztlich als soziale Benachteili-
gungsfaktoren niederschlagen.

Schule kann Jugendlichen keine
ausreichende Unterstützung bei der
„Bearbeitung“ dieser Problemlagen
bieten, sie ist darauf auch nicht aus-
gelegt. Familiäre Konflikte führen in
der Regel zu Konflikten in der Schule.
Überlagern und potenzieren sich bei-
de Konfliktfelder, so ist der Jugendli-
che überfordert, er entzieht sich zuerst
dem Konfliktfeld, bei dem es für ihn
– vor allem in psychischer Hinsicht –
„am leichtesten“ ist, der Schule.

Bedingungsbereich Familie

Nahtlos schließt sich hier der Be-
dingungsbereich Familie an. Zuneh-
mend weniger Familien sind in der
Lage, das Schulleben ihrer Kinder
kompensatorisch zu ergänzen. Hin-
ter VerweigererInnen stehen oft Müt-
ter und Väter, Familien in Not.

Schulverweigerung sollte grundsätz-
lich als Folgesymptom familiär be-
dingter Lebens- und Entwicklungs-
schwierigkeiten gedeutet werden. Wie
u.a. in der Übersicht zu erkennen war
und auch andere Einzelfalluntersu-
chungen zeigen:  Bedeutsam häufig
sind Schulverweigerungsproblemati-
ken in Familien anzutreffen, die psy-
chosozial  belastet bzw. dauerbelastet
sind wie z.B. der Verlust elterlicher
Bezugspersonen durch deren Tren-
nung, Todesfälle oder Inhaftierung,
psychische Erkrankungen oder mas-
sive psychische Probleme der Eltern,
Missbrauch, Gewalt und Sucht.

Im Blick auf Erziehungsstile weisen
Einzelfalluntersuchungen auf folgen-
de, Schulverweigerung begünstigen-
de Defizite und Faktoren hin:
– elterliche Kontrollschwächen,
– Ausfall von Unterstützung,
– Orientierungsprobleme durch man-

gelhafte Grenzsetzung, bildungs-
ferne Elternmodelle, Hilflosigkeit
und Bagatellisierung gegenüber un-
regelmäßigem Schulbesuch, Auto-
ritätsdefizite sowie permanente Un-
stetigkeit und Unberechenbarkeit
im elterlichen Handeln,

– negative Schulerfahrungen der El-
tern und daraus resultierende Zwie-
spältigkeit und Distanzierung ge-
genüber Schule,

Abb. 1 Übersicht über die psychosozialen Mehrfachbelastungen

Indikator                                                           Betroffenheit n = 52
erhebliche Lernschwierigkeiten 29 55,77 %
Fremdunterbringung 26 50,00 %
psychologische Betreuung 24 46,15 %
Aufwachsen bei einem Elternteil 20 38,46 %
Konsum illegaler Drogen und andere
extreme Suchtformen 1   8 34,46 %
auf der Straße leben über einen längeren Zeitraum 16 30,77 %
Miterleben der Scheidung der Eltern 13 25,00 %
sexueller Missbrauch bzw. erhärteter Verdacht
auf sexuellen Missbrauch 13 25,00 %
Tod von Vater/Mutter bzw. nahestehender Person 10 19,23 %
Prostitution bzw. erhärteter Verdacht auf Prostitution 10 19,23 %
Opfer von Misshandlungen   9 17,31 %
Suizidversuch   3   5,77 %
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SCHWERPUNKT– Überanpassung an Schule sowie
Kontrollzwänge von rigiden ein-
seitig leistungsorientierten Eltern.
Andererseits belegen Befunde, dass

elterliches Interesse und moderate
Unterstützung sowie dosierte Kon-
trolle sich tendenziell  positiv auf
Anwesenheit, Schulerfolg und Schul-
zufriedenheit  auswirken.

Bedingungsbereich Schule

Schule selbst ist als Belastungen
erzeugender Raum nicht auszublen-
den. Tatsächlich scheint ein nicht
unerheblicher Teil der Ursachen für
Schulverweigerung in der Schule selbst
begründet zu sein. Aus Schülerpers-
pektive betrifft dies:
– bedrohlich erlebter Unterricht,  d.h.

Leistungsüberforderungen und Ver-
sagensängste entstehen u.a. durch
das Vermittlungstempo und stoff-
liche Schwierigkeitsgrade, mehr als
die Hälfte der VerweigerInnen muss-
te eine Klasse wiederholen (u. a.
fuhr 2001);

– fehlendes Lehrerinteresse an der Per-
son des Schülers der Schülerin, man-
gelnde Wertschätzung und Zuwen-
dung für den jungen Menschen in
und jenseits der Schülerrolle;

– gestörte Beziehungen durch unbe-
arbeitete Konflikte zwischen Schü-
lerIn und Lehrkraft;

– ungelöste Konflikte zwischen den
Schülern sowie Rückhalt- und Inte-
grationsprobleme in der Klasse.

Bedingungsbereich MitschülerInnen

Knapp 30% der vom Deutschen
Jugendinstitut befragten 346 jugend-
lichen Schulverweigerer nannten
Konflikte mit MitschülerInnen als
einen wichtigen Grund für das Fern-
bleiben von der
Schule. Die Befra-
gung ergab, dass ca.
50% (Reißig 2001,
S. 25) in  Cliquen
schwänzen.

Dieser  Verweiger-
typus agiert eher
offensiv, Jungen
stellen mit 60%
die Mehrzahl. Bei
Einzelschwänzern,
hier dominieren
Mädchen mit 53%,
stehen resignative
Verarbeitungsfor-
men und negative
Selbstkonzepte im

Vordergrund. In die Klasse integrierte
SchülerInnen haben in der Regel eine
positivere Einstellung zum Schulbe-
such. Desintegrierte oder von Proble-
men überwältigte SchülerInnen su-
chen sich die „passenden Leute“.
Schulaversive Cliquen in oder außer-
halb der Schule dienen häufig dazu:
– Kränkungen auszugleichen,
– Ängste zu bearbeiten und
– sich in der ablehnenden Einstel-

lung  zur Schule zu stärken.
Häufige Schulversäumnisse führen

zum Verlust der (konformeren) Schul-
jugendlichen als Bezugsgruppe. Da-
mit steigt die Wahrscheinlichkeit, sich
gegen- und außerschulischen Grup-
pen anzuschließen.

Inoffizielle Schätzungen lassen ver-
muten, dass circa 10% aller Schüler-
Innen und möglicherweise 10 bis 20%
der VerweigerInnen Opfer von Ge-
walt oder Bedrohung sind. Sie zeigen
Fluchttendenzen, um nicht mit ag-
gressiv einschüchternden oder auch
„nur“ hänselnden Schülern in Kon-
takt zu kommen. Die jungen Men-
schen verspüren schon morgens kei-
nen Appetit, haben Kopf-/Magen-
schmerzen, wählen neue Wege zur
Schule, schlafen unruhig, bleiben weg.
Sie  haben selten jemanden, dem sie
sich anvertrauen können.

Prozessuale Bedingungen

Viele spätere Schulverweigerer sind
in der Grundschule von Lern- und
Leistungsschwierigkeiten betroffen
und versuchen, die entstehende Frus-
tration und die Versagensängste durch
Verhaltensauffälligkeiten zu überspie-
len. Der Mangel an positiven schuli-
schen Erfahrungen und das Fehlen
sozialer Kompetenzen führen zu miss-

lingenden Auseinandersetzungen,
Ausgrenzung und Erleben von Selbst-
wertbedrohung. Eine mögliche Kon-
sequenz ist das Fernbleiben. In einem
„Teufelskreis“ wachsen soziale Pro-
bleme und Lernprobleme.

In der 7. Jahrgangsstufe  treten
häufig unlösbare Probleme mit Mit-
schülern und Lehrkräften auf, weil
u.a. vielleicht  auch die Reserven und
die Kraft zum Lernen nicht reichen.
Der Kreislauf des Schwänzens, Wie-
dererscheinens, Bloß-Gestellt-Wer-
dens, Leistungsversagens auf Grund
von Wissenslücken beginnt.

Die zuvor erwähnte Befragung von
346 jugendlichen Schulverweigerern
bestätigt, dass insbesondere schuli-
sche Bedingungen Auslöser einer be-
ginnenden Schulverweigerung waren.
Probleme mit Lehrkräfte, schlechte
Leistungen in der Schule und Proble-
me mit anderen Mitschülern waren
innerschulische Gründe für ein Fern-
bleiben.

Nennenswerte außerschulischen
Gründe waren der Wunsch nach
Zusammensein mit Freunden oder
dem Freund/der Freundin. Dies ist
sicherlich als ein Indiz für die wach-
sende Rolle und damit den Einfluss
der Peergroup zu werten.

Die zunehmende soziale Isolation
und Gleichgültigkeit von Mitschü-
lern  den SchwänzerInnen und Ver-
weigerInnen  gegenüber machen eine
Rückkehr immer schwieriger. Fehlen-
de Hilfen nach dem ersten Schwän-
zen oder gar ein negativ verlaufender
Rückkehrtag begünstigen die Verfes-
tigung des Verhaltens. Kaum ein
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Schwänzer hatte ursprünglich vor,
Schulverweigerer zu werden, sondern
ein Leben entwickelt sich dahin – im
Sinne des Nicht-Bleiben-Könnens
und des Nicht-(wieder)-Hinfindens.

Zusammenfassend kann das Bild
des Schulverweigerers so skizziert wer-
den: Alle Formen von Verweigerung
sind subjektiv ein Probleme lösendes
Verhalten, also Bewältigungshandeln,
und sind fast immer ein Schutz vor
Selbstwertbedrohung. Das Bild des
„glücklichen Schulverweigerers“ ist
ein Mythos. Das Herausfallen aus
Schule enthält im Kern die Enttäu-
schung über das Nichtgelingen des
Schüler-Seins. Im Prinzip suchen Ju-
gendliche die Schülerrolle, denn sie
bedeutet „Dazugehören“, am Leben
teilzunehmen. Sie ist kulturelles Mus-
ter und gibt soziale Identität. Junge
Menschen brauchen und wollen dies:
Zugehörigkeit zur Klassengemein-
schaft, einen Schulabschluss, Annah-
me durch Lehrkräfte, eine Tagesstruk-
tur,  keine Konflikte und Dauerstress
mit enttäuschten Eltern.

Handlungsmöglichkeiten in Schule

Diese will ich im Sinne des Koope-
rationsgedankens ansprechen, da
Schulleitungen und Lehrkräfte von
außerschulischen Fachkräften wich-
tige Anregungen bekommen können.

Ziel muss es für Schule sein, Akzep-
tanz und Identifikation mit der Schule
zu erhöhen. Im Feld der Prävention
kann die Zusammenarbeit mit der
Jugend(sozial)arbeit und der außer-
schulischen Jugendbildung Möglich-
keiten der Anreicherung bieten. Das
Desinteresse von SchülerInnen an
Schule müsste auf großes Interesse
der Schule an ihnen stoßen! Zum

Interventions-
programm von
Schule gehören:
– Informatio-
nen weitergeben,
Übergänge be-
achten, andere
Dienste frühzei-
tig über „Risiko-
kinder“ infor-
mieren (z. B. das
Jugendamt,  der
Schulpsycholo-
gische Dienst,
die sozialpädago-
gische Familien-
hilfe und An-
dere);

– die Unterrichts- und Tagesstruktur
auf Schwänzen fördernde Bedin-
gungen hin untersuchen (Eckstun-
den, Stundenausfall, Vertretungen);

– Modellverhalten von Lehrkräften,
ein Klima der Verlässlichkeit, Grün-
de nennen auch für geringes Zu-
spät-Kommen der Lehrkräfte,

– eine positive Konfliktkultur, dazu
gehören Zeit und Orte, in denen
Moderation möglich ist, kein Run-
termachen, kein Zynismus von Sei-
ten der Lehrkräfte, Weiterbildung

– Schwänzen und Verweigern the-
matisieren und zum schulöffentli-
chen Thema machen,

– schnelle Reaktionen, zeitnahes Re-
agieren der Lehrkräfte auf Versäum-
nisse und Unregelmäßigkeiten von
SchülerInnen, was auch juristischen
und/oder polizeilichen Druck ein-
schließt i.S.v., positiv gewendet, „du
sollst zu uns gehören“.

Handlungsmöglichkeiten der
Jugendhilfe

Erfahrungen zeigen, dass Schule
allein überfordert ist, wenn der Kon-
takt zur Schule abgerissen ist, oder bei
massiven Störungen nur der Schul-
verweis als Option vorhanden und
Familie schwer einzubinden ist.

Ich gehe erst auf die Handlungs-
möglichkeiten in der Jugendhilfe au-
ßerhalb  der Schulverweigererprojek-
te ein, die allerdings mit diesen
teilweise verknüpft sind: Oft beste-
hen – systembedingt – Lücken zwi-
schen dem Fernbleiben von der Schule
und dem Einsatz von Jugendhilfe bei
der Verfestigung von Auffälligkeiten.
Erfolgversprechend können folgen-
de von  Jugendhilfe betriebene schul-
ergänzende Angebote sein:

SCHWERPUNKT
– Schülerbezogene Sozialarbeit am

Ort Schule u.a. Konfliktklärungs-
runden, Mediatorenausbildung;

– Elternarbeit, in Gruppen oder indi-
viduell, hier können u.a. familien-
gerichtete Lösungsstrategien Wir-
kungen zeigen,

– Mobile Jugendsozialarbeit, Street-
workerInnen suchen die Treffpunk-
te von Schwänzern morgens auf
und holen sie ab – dies korrespon-
diert mit Elternarbeit und ggfls.
Peer Education;

– eine aktivierende, flexible Hilfe, die
die Peergroups (Gruppe von Jugend-
lichen, die sich gegenseitig bei der
Loslösung vom Elternhaus unter-
stützen) einbindet, hier können
intensive, ernsthafte Kontakte, ge-
prägt durch Kontinuität, Verläss-
lichkeit, Akzeptanz hilfreich sein;

– Kooperation von Jugendhilfe mit
Schulen auf der Strukturebene ini-
tiieren; Politik und Planungsinstan-
zen sind hier einbezogen, es müs-
sen gerechte Zuständigkeits- und
Kooperationsvereinbarungen ent-
wickelt werden, Leitungen  müssen
Impulse setzen und es bestehen
verbindliche, so genannte „harte“
Kooperationsverpflichtungen.
Diese können in Schulverweigerer-

projekte in und außerhalb von Schu-
le münden, wie sie das Land NRW
insbesondere seit 1999 im Sonderpro-
gramm „Zukunft für die Jugend: Bil-
dung und Ausbildung“ fördert (siehe
hierzu den nachfolgenden Artikel zu
Ergebnissen der wissenschaftlichen
Auswertung des Programms).

Jugendhilfe und Schule sollten
unter Wahrung ihrer Funktionen,
Fachlichkeiten und gesetzlichen Auf-
gaben die Verantwortung für Schul-
verweigerer in einer „Kultur des
Miteinanders der Professionen“ be-
wältigen. Dies schließt die Bereitschaft
ein, innerhalb der verschiedenen Sys-
teme flexibel zu sein und gemeinsam
auch in den fachpolitischen Raum
zu wirken.

Hartmut Braun ist Fachberater im
Landesjugendamt Rheinland und für

die vom Land NRW geförderten
Schulmüdenprojekte (siehe auch in

diesem Heft, S. 8, 16 und 18) zuständig.
Kontakt:

hartmut.braun@lvr.de
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Dieser  Artikel ist eine Zusammen-
fassung der Untersuchung von 34
„Schulmüden-Projekten“, die das Mi-
nisterium für Schule, Jugend und
Kinder des Landes Nordrhein-West-
falen im Rahmen des Aktionspro-
gramms „Zukunft der Jugend: Bil-
dung und Ausbildung“  gefördert
hat. Die Untersuchung wurde vom
Deutschen Jugendinstitut im Auftrag
des Landes Nordrhein-Westfalen
durchgeführt.

Ausgangslage

Durch die anhaltende Arbeitslosig-
keit, den zumindest für viele Regio-
nen fortbestehenden Mangel an
Ausbildungsplätzen und die Verän-
derung beruflicher Anforderungen
gestaltet sich für junge Menschen der
Berufseinstiegsprozess schwieriger und
langwieriger denn je. Der Übergang
von der Schule in eine Berufsausbil-
dung erfolgt für viele Jugendliche
nicht nahtlos. Für Jugendliche und
junge Erwachsene mit schlechten Bil-
dungsvoraussetzungen sind Über-
gangsverläufe, die durch viele Brüche
und Diskontinuitäten gekennzeich-
net sind, mittlerweile der Normalfall.
Häufig rückt schon der qualifizieren-
de Hauptschulabschluss – die Min-
destvoraussetzung für den Einstieg in
eine Berufsausbildung – für Schüler-
innen und Schüler in weite Ferne,
deren schulische Karrieren aufgrund
individueller Problemlagen oder
gesellschaftlich bedingter Benachtei-
ligungen durch Misserfolgserfahrun-
gen, Schulmüdigkeit und Schulver-
säumnisse geprägt sind. Ihnen droht
schon vor Beendigung der Vollzeit-
schulpflicht eine nachhaltige Aus-

Schulmüde
Jugendliche fördern
Neue Wege der Kooperation von Jugendsozialarbeit und
Schulen in Schulmüdenprojekten in Nordrhein-Westfalen
DJI-Forschungsbericht

von Irene Hofmann-Lun und Nicole Kraheck
grenzung von Bildung,
Ausbildung, Erwerbsarbeit
und gesellschaftlicher Teil-
habe.

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalens hat
deutlich früher, als dies in
anderen Bundesländern
der Fall war, nach Wegen
gesucht, Handlungsstrate-
gien zur Vermeidung von
Schulmüdigkeit und von
Schulverweigerung zu ent-
wickeln und zu erproben,
um einer solchen dauer-
haften Ausgrenzung jun-
ger Menschen frühzeitig
zu begegnen. Zum Schul-
jahr 1994/1995 hat das
Jugendministerium des
Landes einen zweijährigen
Modellversuch zur Rein-
tegration schulmüder
Jugendlicher über die Teil-
nahme an werkprakti-
schen Angeboten in Ju-
gendwerkstätten durchgeführt. An
sechs Modellstandorten wurde schul-
müden Schülerinnen und Schülern
ab dem 8. Schulbesuchsjahr die Mög-
lichkeit eröffnet, maximal ein Schul-
jahr ihrer Schulpflicht in einer Ju-
gendwerkstatt zu absolvieren.

Im Ergebnis lässt sich festhalten:
Aufgrund der unterschiedlichen ört-
lichen Rahmenbedingungen hatten
sich die Verbundmodelle von Jugend-
werkstätten und Schulen zwar unter-
schiedlich entwickelt, jedoch war es
immer gelungen, tragfähige Koope-
rationsbeziehungen aufzubauen.

Unterschätzt wurde, dass sich die
Schülerinnen und Schüler aufgrund

ihrer Fehlzeiten schulischen Lernpro-
zessen völlig entzogen und ein sehr
distanziertes Verhältnis gegenüber
Schule und allem damit in Verbin-
dung Stehenden entwickelt hatten.
Eine Rückführung in die Herkunfts-
schule gelang daher kaum.

Allerdings konnten die Schüler-
innen und Schüler durch die sozial-
und werkpädagogischen Angebote in
den Modellversuchen für den Wieder-
einstieg in Lern- und Bildungsprozes-
se motiviert werden, d.h. eine (neue)
Lernbereitschaft und Lerninteresse
konnten geweckt werden.

Dass es möglich ist, aktive Schul-
verweigerer für regelmäßiges, organi-
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siertes Lernen zu motivieren, zeigt
sich nicht zuletzt darin, dass die Ju-
gendlichen in der Regel an den För-
derangeboten der Modellversuche
regelmäßig teilnahmen.

Ein wichtiges Ergebnis der oben
genannten Modellversuche war die
Einsicht, dass die Arbeit mit schul-
müden und oder den Schulbesuch
verweigernden Jugendlichen sich
nicht auf den Angebotsrahmen von
Jugendwerkstätten beschränken darf,
wenn diese Jugendlichen in die Lern-
und Bildungsprozesse des Bildungs-
und Ausbildungssystems reintegriert
werden sollen. Notwendig ist die Ent-
wicklung von Angeboten in den Schu-
len selbst, die dazu geeignet sind, eine
beginnende Schulverweigerung zu
erkennen, zu thematisieren, aufzu-
fangen und präventiv zu bearbeiten.
Diese Aufgabe erfordert besondere
Kooperationsformen zwischen Schu-
le und Jugendsozialarbeit, wobei ge-
setzliche Rahmenbedingungen zu
beachten sind.

Nach § 13 des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (KJHG / Achtes Buch
Sozialgesetzbuch) sollen „Jungen
Menschen, die zum Ausgleich sozia-
ler Benachteiligungen oder zur Über-
windung individueller Beeinträchti-
gungen in erhöhtem Maße auf
Unterstützung angewiesen sind, ...
im Rahmen der Jugendhilfe sozialpä-
dagogische Hilfen angeboten wer-
den, die ihre schulische und berufli-
che Ausbildung, Eingliederung in die
Arbeitswelt und ihre soziale Integra-
tion fördern“ (KJHG §13, Abs. 1).
Dabei haben „die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe ... mit anderen Stel-
len und öffentlichen Einrichtungen,
deren Tätigkeit sich auf die Lebenssi-
tuation junger Menschen und ihrer
Familien auswirkt, insbesondere mit
Schulen und Stellen der Schulver-

waltung ... (zu-
sammen zu
a r b e i t e n ) “
(KJHG § 81,
Abs. 1).

Mit der Re-
form des Lan-
desjugendplans
im Jahre 1999
hat die Landes-
regierung Nord-
rhein-Westfa-
lens durch eine
Vorgabe inhalt-
licher Kriterien

eine wichtige Voraussetzung für die
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule geschaffen. So sieht der Lan-
desjugendplan für Schulsozialarbeit
eine eigene Förderposition vor (Posi-
tion IV 2.). Die Position VIII. „Schul-
und berufsbezogene Angebote der
Jugendsozialarbeit“ hat Angebote zum
Inhalt, deren Ziel es ist, die gesell-
schaftliche Integration und Partizi-
pation in allen Gesellschaftsbereichen
sowie eine eigenständige und selbst
bestimmte Lebensführung sozial be-
nachteiligter und individuell beein-
trächtigter junger Menschen zu errei-
chen.

Zielsetzung der
Schulmüdenprojekte

Anknüpfend an diese rechtlichen
Grundlagen und die Einsichten der
Modellversuchsreihe der (Schul-) Jahre
1994-1996 fördert das Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder des
Landes Nordrhein-Westfalen im Rah-
men des Aktionsprogramms „Zukunft
der Jugend: Bildung und Ausbildung“,
seit 1999 so genannte „Schulmüden-
Projekte“. Durch diese sollen:
– Schülerinnen und Schüler mit sich

abzeichnender Schulmüdigkeit in
ihrer Persönlichkeit so weit gestärkt,
werden, dass deren Lernmotivati-
on wieder hergestellt bzw. gestärkt
wird und schulisches Lernen wieder
möglich ist;

– bzw. Jugendliche, die sich der Schule
bereits weit gehend entzogen ha-
ben, durch sozialpädagogische
Angebote zunächst wieder an das
Lernen und einen regelmäßigen Ta-
gesrhythmus herangeführt werden.
„Die Landesregierung erwartet von

diesem Programm konkrete Hilfean-
gebote für die Betroffenen, eine Ver-
besserung der Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule auf diesem

Gebiet sowie vertiefte Erkenntnisse
zum Phänomen der Schulmüdigkeit
und wirksame Angebote der Gegen-
steuerung“. (Ministerium für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit des
Landes NRW: Kinder und Jugendli-
che an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert, 7. Kinder- und Jugendbe-
richt der Landesregierung NRW,
Düsseldorf 1999, S. 104)

Im Rahmen des Programms „Zu-
kunft der Jugend: Bildung und Aus-
bildung“ förderte das Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder des
Landes Nordrhein-Westfalens im Jahr
2002  34 Projekte. Angesichts der Be-
deutung, die Schulmüdigkeit und
Schulverweigerung für den Bildungs-
verlauf der Schülerinnen und Schü-
ler, für ihre soziale und berufliche
Integration bzw. im Hinblick auf Ri-
siken der sozialen Exklusion haben,
wurde das Deutsche Jugendinstitut
e.V. (München) mit der „Erhebung
und Dokumentation der Schulmü-
den-Projekte in NRW“ beauftragt.

Ergebnisse

In der Aufarbeitung des Forschungs-
standes zu Ursachen, Erscheinungs-
formen und Auswirkungen von
Schulmüdigkeit und Schulverweige-
rung und zu den in den letzten zehn
Jahren entwickelten Strategien von
Schulen und Jugendsozialarbeit konn-
te eine Entwicklungslinie festgestellt
werden:
– Erste Initiativen hatten die außer-

schulische Förderung von schul-
müden und den Schulbesuch ver-
weigernden Jugendlichen zum
Inhalt.

– In einem zweiten Schritt kooperier-
ten Jugendsozialarbeit und Schu-
len insbesondere an der ersten
Schwelle (also am Ende der Pflicht-
schulzeit in der allgemein bilden-
den Schule), um insbesondere für
„überalterte“ Schülerinnen und
Schüler den Übergang von der Schu-
le in Ausbildung und Arbeit nicht
zu einem tiefgreifenden Bruch wer-
den zu lassen.

– Als Schlussfolgerung aus den Un-
tersuchungsergebnissen zu den
Prozessen der Schulverweigerung
wurde schließlich abgeleitet, dass
Ansätze zur Prävention von Schul-
müdigkeit und Schulverweigerung
frühzeitig beginnen und in einer

SCHWERPUNKT
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integrierten Strategie von Jugend-
sozialarbeit und Schule erbracht
werden müssen.
Die Auswertung der Schulmüden-

Projekte in Nordrhein-Westfalen zeigt,
dass das gesamte Spektrum der oben
skizzierten Interventionstypen prak-
tiziert wird, also sowohl das Ableis-
ten der Schulpflicht an außerschuli-
schen Lernorten und die Kooperation
von Jugendsozialarbeit an der ersten
Schwelle als auch integrierte, „früh-
präventive“ Interventionsansätze. An
vielen Projektstandorten des „Schul-
müden-Programms“ wurden die (u.a.
vom Deutschen Jugendinstitut im
Anschluss an die wissenschaftliche
Begleitung des Modellprogramms
„Arbeitsweltbezogene Jugendsozialar-
beit“ (Schreiber-Kittel/
Schröpfer: Abgeschrieben?
Ergebnisse einer empiri-
schen Untersuchung über
Schulverweigerer. Über-
gänge in Arbeit, Band 2.
München. Deutsches Ju-
gendinstitut) vorgeschla-
genen innovativen Lösun-
gen aufgegriffen. Dies soll
an einigen Beispielen deut-
lich gemacht werden:

(1) Gefordert wurde die
Entwicklung und Erpro-
bung von Ansätzen, die
der Schulmüdigkeit und
Schulverweigerung früh-
zeitig und präventiv be-
gegnen. Hier weist das Pro-
gramm eine Reihe von
Beispielen auf, die bereits im 7. Schul-
jahr ansetzen, auf einer frühzeitigen
Identifikation von „Risikokindern
und -jugendlichen“ beruhen und
darauf gerichtet sind, die Prozesse des
sich Entfernens vom schulischen Ler-
nen nicht erst an den Punkt gelan-
gen zu lassen, wo sie nur schwer
revidierbar sind. Dabei nehmen diese
Ansätze explizit zur Kenntnis, dass
Prozesse einer zunehmenden Schul-
müdigkeit in vielen Fällen nichts mit
Lernbeeinträchtigungen und Lern-
behinderungen aufseiten der Jugend-
lichen zu tun haben, sondern mit
krisenhaften Entwicklungen in der
Herkunftsfamilie, Schwierigkeiten,
den schulischen Verhaltensanforde-
rungen gerecht zu werden, schwieri-
gen Gruppenkonstellationen in den
Schulklassen oder mit durch vielfälti-
ge äußere Ursachen gewachsenen
Lernlücken. Merkmal von Strategien

dieses Typs ist darum auch die schnel-
le und gezielte Bearbeitung der diag-
nostizierten Problemlagen. Für diese
Strategien ist ein gemeinsames Grup-
pen bzw. Fall bezogenes Vorgehen
von Jugendsozialarbeit und Schulen
kennzeichnend. Interventionen sind
häufig zeitlich befristet. Das Ziel ist,
die betreffenden Kinder und Jugend-
lichen bald wieder in einen (allerdings
möglichst kinder- und jugendgerech-
ten) schulischen Normalbetrieb zu-
rück zu bringen.

(2) Als problematisch war im Vor-
feld der Untersuchung der NRW-Pro-
jekte festgestellt worden, dass Jugend-
sozialarbeit und Schulen – häufig
auch unkoordiniert – nebeneinan-
der wirkten. Kooperation beschränk-

te sich häufig darauf, dass Schulen
die Jugendlichen abgaben, die im
Unterricht als Störfaktor wahrgenom-
men wurden, und Träger der Jugend-
sozialarbeit diese in ihren Förderan-
geboten aufnahmen. Zwar sind, wie
die oben beschriebene Auswertung
zeigt, rein außerschulische Förderan-
gebote noch immer ein wichtiger
Baustein bei den Bemühungen, ju-
gendlichen Schulverweigerern den
Übergang in Ausbildung und Arbeit
zu ermöglichen. Gleichwohl hat selbst
für diese Angebotsform die Koopera-
tion zwischen Schulen und Trägern
der Jugendsozialarbeit an Verbind-
lichkeit und Systematik gewonnen.
Zuweisungen und Aufnahmen von
Jugendlichen erfolgen nach klar defi-
nierten Kriterien und in geregelten
Verfahren, an deren Zustandekom-
men sich beide Seiten beteiligen. Es
werden zunehmend Mechanismen

eingebaut, durch die verhindert wird,
dass sich die Schulen vollends aus der
Verantwortung entlassen fühlen.

(3) Daneben ist aber der Anteil der
Ansätze bedeutsam, bei denen die
Aktivitäten von Schule und Jugend-
sozialarbeit eng miteinander verzahnt
sind, Lehrkräfte und sozialpädagogi-
sche Fachkräfte eng zusammenarbei-
ten, Unterricht und sozialpädagogi-
sche Intervention integriert zum
Einsatz gebracht werden. Die Auswer-
tung zeigt auch die hohen Anforde-
rungen, die sich daraus an die päda-
gogischen Kräfte auf beiden Seiten
ergeben. Sie macht deutlich, dass ein

hohes Maß an Engage-
ment eine notwendige,
aber nicht hinreichende
Voraussetzung für das Ge-
lingen der Kooperation
ist. Notwendig sind ver-
bindliche organisatorische
Regelungen und Vereinba-
rungen, damit integrierte
Hilfen zu einem wirksa-
men und verlässlichen
Angebot werden können.
Dass dies gelingen kann,
dafür bieten die Schulmü-
den-Projekte in Nordrhein-
Westfalen zahlreiche Bei-
spiele.

(4) Eine Reihe von For-
schungsergebnissen ver-
weisen darauf, dass der

Ausstieg aus dem schulischen Lernen
für Mädchen und Jungen auf unter-
schiedlichen Wegen und in unter-
schiedlichen Erscheinungsformen
verläuft. Einerseits sind Mädchen im
Schnitt in der Schule erfolgreicher
und verlassen diese seltener ohne Ab-
schluss. Andererseits wird Schulmü-
digkeit bei Mädchen weniger zur
Kenntnis genommen, weil die Er-
scheinungsformen unauffällig sind:
Sie stören weniger, verursachen weni-
ger Konflikte, ziehen sich eher still
zurück. Strategien zur Reintegration
von schulmüden und schulverwei-
gernden Jugendlichen sind in der
Vergangenheit überwiegend „ge-
schlechtsneutral“, vielleicht aber auch
„geschlechtsblind“ gewesen. Insofern
sind unter den Schulmüden-Projek-
ten in Nordrhein-Westfalen die her-
vorzuheben, die explizit den „stillen
Ausstieg“ zu erkennen suchen und

SCHWERPUNKT
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dazu geeignete Gegenstrategien ent-
wickeln, sowie spezifische Mädchen-
projekte realisieren.

(5) Ebenfalls als tendenziell defi-
zitär diagnostiziert wurden in der
Vergangenheit die Förderstrategien
im Hinblick auf die Situation von
Kindern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund. Teils wurde in
den Schulen das Verschwinden dieser
Jugendlichen kaum zur Kenntnis ge-
nommen. Teils waren die mit einem
pauschalen Benachteiligtenbegriff
operierenden Ansätze nicht geeignet,
den spezifischen sozialen und kultu-
rellen Hintergründen unterschiedli-
cher Ethnien, unterschiedlicher Mig-
rationsbiografien, unterschiedlicher
Belastungskonstellationen, aber auch
unterschiedlichen Potenzialen und
Ressourcen gerecht zu werden.

Die Stärke einer größeren Zahl von
Schulmüden-Projekten in Nordrhein-
Westfalen liegt darin, dass sie auf
pauschalisierende Etikettierungen ver-
zichten, spezifische Bedarfe ermitteln
und mit zielgerichteten Angeboten
einerseits Hürden beseitigen (z.B.
durch Sprachförderung), andererseits
an spezifischen Stärken und Poten-
zialen ansetzen. Innovativ ist
insbesondere die Systematik, mit der
Elternarbeit betrieben wird, eine Sys-
tematik, die sich deutlich und positiv
von Konzepten der Elternarbeit ab-
setzt, wie sie gängigerweise in Schu-
len praktiziert wurden.

(6) Viele der Schulmüden-Projek-
te sind in Stadtteilen mit „besonde-
rem Erneuerungsbedarf“ angesiedelt,
in deren Schulen sich die Probleme
der Schulmüdigkeit und Schulver-
weigerung in besonderer Weise mani-
festieren. Insofern engagieren sich
diese Projekte gerade dort, wo großer
Handlungsbedarf besteht. Positiv zu
bewerten ist, dass die benachteiligen-
den Bedingungen in vielen dieser
Stadtteile nicht nur beklagt werden,
sondern dass auch die Ressourcen
dieser Stadtteile erkannt und für die
Förderung der Jugendlichen nutzbar
gemacht werden, indem sich Schu-
len – häufig durch Vermittlung des
Trägers der Jugendsozialarbeit – ge-
genüber Betrieben, Vereinen, Künst-
lerinnen und Künstlern und kom-
munalen Institutionen öffnen.
Insofern weist das Programm an ei-
ner Reihe von Standorten Elemente
einer auf die Öffnung zu umweltge-
richteter Schulentwicklung auf.

Fazit

Die zentrale
Basis für die Um-
setzung der Schul-
müden-Projekte
in NRW war die
Kooperation von
Jugendsozialar-
beit und Schule.

Kooperat ion
kann jedoch nur
gelingen, wenn
beide Seiten be-
reit sind, sich zu
öffnen und sich
auf neue – verbindliche – Regeln und
Strukturen einzulassen, mit dem Ziel,
Leistungen und Angebote zu verzah-
nen, ohne dass Zuständigkeiten und
spezifische Kompetenzen verwischt
werden. Nicht die Konkurrenz zweier
unterschiedlicher Systeme, sondern
deren sinnvolle Ergänzung ist die Basis
einer erfolgreichen Förderung. In vie-
len der hier vorgestellten Schulmü-
den-Projekte ist dies in hervorragen-
der Weise gelungen.

Die vom Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder des Landes Nord-
rhein-Westfalen geförderten Schul-
müden-Projekte zeigen eine Vielfalt
von Handlungsmöglichkeiten. Dabei
wird deutlich, dass auch Schulen in
ihren Strukturen durchaus flexibel
sind und neue innovative Wege ge-
hen können. Schulen und Jugendso-
zialarbeit zeigen gemeinsam, wie Ju-
gendlichen geholfen werden kann,
die an den Anforderungen der Insti-
tution Schule zu scheitern drohen
oder bereits gescheitert sind. Gemein-
sam zeigen Jugendsozialarbeit und
Schule, wie es gelingen kann, diese
Jugendlichen in ihrem Selbstbewusst-
sein und in ihrer Persönlichkeit zu
stärken und sie gleichzeitig durch
motivierende Lernangebote für den
Lernprozess zurück zu gewinnen.

Der ausführliche Ergebnisbericht mit
Auswertung und Dokumentation der
Praxisprojekte wurde als Broschüre
mit CD veröffentlicht und kann beim

Deutschen Jugendinstitut e. V.
(Außenstelle Halle, Franckeplatz 1

Haus 12/13, 06110 Halle)
kostenlos angefordert werden.

In der Sparte DAS PROJEKT werden
zwei Schulmüdenprojekte vorgestellt.

Weitere DJI-Veröffentlichungen zum
Thema Schulverweigerung unter:

www.dji.de

Karrieren jenseits
normaler
Erwerbsarbeit
Lebenslagen, Lebensentwürfe
und Bewältigungsstrategien
von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in Stadtteilen mit
besonderem Erneuerungsbedarf

Was sind die Lebenslagen und Le-
bensverläufe von Jugendlichen, die
sich abseits vom Ausbildungssystem
und vom Arbeitsmarkt „durchs Le-
ben schlagen“? Die Untersuchung
des Deutschen Jugendinstituts, durch-
geführt im Auftrag des MSJK des
Landes NRW in Dortmund, Siegen
und Köln, beleuchtet die Energie und
den Erfindungsreichtum, mit denen
junge Leute am Rande der Gesell-
schaft ihren Weg gehen. Sie weist
aber auch auf die Risiken für die
jungen Leute und das Gemeinwesen
hin, wenn die schulische, berufliche
und soziale Integration misslingt.

Der Bericht ist eine Pflichtlektüre
für alle, die sich über mögliche Kon-
sequenzen einer neuen Arbeitsmarkt-
politik informieren wollen. Und er
verdeutlicht, so Ministerin Ute Schä-
fer, „dass der Prävention solcher Le-
bensläufe eine große Bedeutung zu-
kommt. Jugendhilfe und Schule
müssen gemeinsam bewirken, dass
junge Menschen aus schwierigen so-
zialen Verhältnissen eine erforderliche
Förderung erhalten.“

Nicole Kraheck: Karrieren jenseits
normaler Erwerbsarbeit in NRW.

Abschlussbericht. München/Halle:
2004. Reihe Arbeitspapier 1/2004

Kostenloser Bezug:
www.dji.de
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L I C H T

S C H L A G

Aufwachsen gestalten

Aufwachsen und lernen
in NRW

Gedanken für ein
zeitgemäßes Miteinander

von Jugendhilfe und
Schule

von Hans Peter Schaefer und Karin Kleinen

Mit Kindheit und Jugend verbin-
det sich heute nicht mehr das Ver-
sprechen des selbstverständlichen Ein-
tritts in ein ökonomisch gesichertes
und von gesellschaftlicher Teilhabe
geprägtes Erwachsenenleben. Chan-
cen und Risiken sind nicht über-
schaubar und ungleich verteilt. Die
Verantwortung für eine geglückte Bi-
ografie ist individualisiert und we-
sentlich davon abhängig, wie der
Bildungserwerb gelungen ist. Dabei
ist seit PISA klar: Die soziale Herkunft
und hier insbesondere fehlende Bil-
dungsressourcen der Eltern, Armut
oder auch Migration entscheiden über
den schulischen Werdegang der
Kinder.

Der gleichberechtigte Zugang zu
Bildung und die Qualität der Bil-
dungsangebote sind und bleiben eine
der zentralen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen. Dabei gilt es, die
Sozialisationsinstanzen Jugendhilfe
und Schule, aber auch die Familie in
den Blick zu nehmen und in ihrem
jeweiligen Erziehungs- und Bildungs-
auftrag zu stärken.

Jugendhilfe und Schule müssen –
nicht erst seit der offenen Ganztags-
schule im Primarbereich – eng koope-
rieren. Bildung und Erziehung und
darin eine gezielte Förderung von
Kindern und Jugendlichen in allen
Phasen des Aufwachsens sind ver-
stärkt aufeinander zu beziehen. Über-
gänge müssen mit Blick auf einzelne
Kinder gestaltet werden. Ganztags-
angebote können nur dann mehr

sein als Verwahrung, wenn Bildungs-
auftrag und -ziele definiert und aufein-
ander abgestimmt sind. Kinder und
Jugendliche und ihre Eltern müssen
erleben, dass alle, die für sie bedeut-
sam sind, kooperieren und weitge-
hend „an einem Strang“ ziehen.

Die Binsenweisheit, dass Bildung
mehr ist als Unterricht, muss sich in
einer engen Verknüpfung von Sozial-
und Schulpädagogik und von for-
meller, nicht formaler bzw. informel-
ler Bildung ausdrücken. Konzepte und
Herangehensweisen werden dabei
geschlechtsdifferente Rollenentwür-
fe ebenso berücksichtigen müssen,
wie unterschiedliche sozio-kulturelle
Prägungen (insb. Migrationshinter-

gründe) und soziale Herkunft – im
Hinblick auf in Familie und Umfeld
erworbene soziale, Sprach- und Hand-
lungskompetenzen.

Bildung ist stets mehr als die Vorbe-
reitung auf das Erwachsen-Sein. Des-
halb  gilt es, den einzelnen Mädchen
und Jungen mit ihren Lebenshinter-
gründen und Lernerfahrungen ge-
recht zu werden und sie in ihrer
jeweils aktuellen Lebensphase zu be-
gleiten und ganzheitlich zu fördern.

Ziel und Herausforderung der Koo-
peration von Jugendhilfe und Schu-
le muss es darum sein, den heran-
wachsenden Generationen nicht nur
aus der Perspektive der erwachsenen
Gesellschaft und ihrer Bedarfe zu be-
gegnen, sondern zugleich auch de-
ren (oft eigensinnigen) Perspektiven
und Bedürfnisse zu berücksichtigen.

„Schulzeit und Bildungszeit gehö-
ren zu den knappen, nicht erneuer-
baren Ressourcen“ einer heranwach-
senden Generation, heißt es 1995 im
Bericht der Bildungskommission NRW
zur „Zukunft der Schule“. Beide Sys-

teme, Schule wie Jugendhilfe, haben
deshalb keine Wahl. Sie müssen sich
ihrer Verantwortung für die Bildung,
Erziehung, Förderung und Unterstüt-
zung heranwachsender Generationen
stellen und vorhandene Systemgren-
zen, Strukturen und Räume öffnen.
Sie müssen zur Routine gewordene
Prozesse, Handlungs- und Wahrneh-
mungsmuster reflektieren mit dem
Ziel, gemeinsame Wege zu erschlie-
ßen und abzusichern.

Kompetenzen und Ressourcen der
Kinder- und Jugendhilfe

Im Interesse einer ganzheitlichen
Erziehung, Bildung und Förderung
ist die Kinder- und Jugendhilfe mit
ihren Traditionen, Kompetenzen und
Erfahrungen einzubinden, wenn es
darum geht, eine „Kultur des Auf-
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wachsens“ zu entwickeln. Die aus der
Geschichte unseres Landes, im gesell-
schaftspolitischen Prozess erwachse-
nen bewährten Prinzipien der Plura-
lität und Eigenständigkeit der Träger,
des Zusammenwirkens von öffentli-
cher und privater Jugendhilfe, des
Subsidiaritätsprinzips müssen ebenso
wie die jugendhilfepolitischen Para-
digmen Prävention, Partizipation,
Emanzipation und Integration er-
halten und genutzt werden.

Die spezifischen Kompetenzen und
Ressourcen der Jugendhilfe finden
sich in besonderem Maße in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, der
Jugendverbandsarbeit, der kulturel-
len Jugendbildung sowie der Jugend-
sozialarbeit. Ihre Beiträge nicht for-
maler und informeller Bildung sind
unerlässlich
– für die Gestaltung sozialer Bezie-

hungen unter Gleichaltrigen, un-
ter Mädchen und Jungen, den ver-
schiedenen Kulturen und innerhalb
des Generationenverhältnisses,

– für viele Kinder und Jugendliche
mit ungünstiger sozio-kultureller
Herkunft wie in Gemeinden und
Stadtteilen mit sozialen Problemen.
Das gewachsene Netz an Trägern,

Einrichtungen und Fachkräften bie-
tet Kindern wie Jugendlichen erwach-
sene AnsprechpartnerInnen, anre-
gungsreiche Freiräume, Schutz und
Geborgenheit.

Die offene Ganztagsschule im
Primarbereich

Dieses Projekt erfreut sich einer gro-
ßen Resonanz bei Eltern und Kin-
dern. Die offene Ganztagsschule im
Primarbereich ist ein Kooperations-
projekt von Jugendhilfe und Schule
mit Modellcharakter. Die Mitverant-
wortung sowie die Beteiligung der
Jugendhilfe sind in den aktuellen
Richtlinien ausdrücklich festgeschrie-
ben. In der Praxis wird dies vieler Orts
noch umgesetzt werden müssen.
Hierzu sind Schule wie Jugendhilfe
insbesondere auf der Ebene der Be-
zirksregierungen und Landesjugend-
ämter herausgefordert, verlässliche
Kooperationsstrukturen zu initiieren
und zu begleiten.

Die Konstruktion der Angebote ist
in vielen Fällen nur bedingt verläss-
lich, die notwendigen Förderange-
bote sind nicht immer professionell
abgesichert, Qualitätsstandards sind
noch nicht geklärt. Hierauf wird die

Landesregierung mittelfristig reagie-
ren müssen. Aber auch die verant-
wortlichen Akteure in den Kreisen
und Kommunen von Jugendhilfe
sowie Schule sind gefordert, ihre Fach-
lichkeit einzubringen.

Damit die Qualität und die jahre-
lange Erfahrung des Hortes und der
dort tätigen Fachkräfte bei der Ent-
wicklung zur offenen Ganztagsschu-
le nicht verloren geht, sollte das Land
Kooperationsmodelle zwischen Hor-
ten und Grundschulen ebenso wie
Modelle für den Übergang bisheriger
Ganztagsangebote zur offenen Ganz-
tagsschule fördern.

Weiterhin besteht Nachbesserungs-
bedarf, was die Einrichtung von Ganz-
tagsplätzen an Sonderschulen an-
geht. Die aktuellen Fördersätze reichen
nicht aus, um dem besonderen För-
derbedarf dieser Kinder entsprechen-
de Angebote einzurichten und das
dafür qualifizierte Fachpersonal zu
finanzieren. Hier ist das Land, aber
die jeweilige Kommune gefordert.

Die kommenden Monate werden
zeigen, ob die offene Ganztagsschule
im Primarbereich ihre Bewährungs-
probe besteht. Gleichwohl ist bereits
jetzt festzustellen: Bei Kindern und
Eltern ist die Resonanz gut.

Offener Ganztag für 10-14jährige

Für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und ein umfassendes Bil-
dungsangebot sind verlässliche Ganz-
tagsangebote auch im Bereich der
Sekundarstufe I unerlässlich. Hier hat

es in den letzten Jahren bereits eine
Vielzahl an Kooperationsprojekten
gegeben, deren Erfahrungen es zu
nutzen gilt.

Die vielfältigen Formen offener wie
verbandlich organisierter Kinder- und
Jugendarbeit, aber auch die unter-
schiedlichen Angebote lokaler sozia-
ler Dienste der Jugendhilfe für spezi-
fische Zielgruppen und deren Bedarfe
können für diesen Rahmen zu einem
lokalen Netzwerk verknüpft werden,
das den jeweiligen sozialräumlichen
Gegebenheiten und zugleich der ge-
wachsenen Selbstständigkeit und Mo-
bilität der Mädchen und Jungen die-

ser Altersgruppe Rechnung trägt.
Hierzu müssen übertragbare Struktu-
ren entwickelt und erprobt werden.

Die Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern, die systematisch der Schule
fern bleiben (Schulabsentismus), ist
ein formaler wie nicht formaler Bei-
trag der Jugendhilfe zum Bildungs-
auftrag unserer Gesellschaft, der sich
bewährt hat und darum in solche
Netzwerke integriert werden sollte.

Schulsozialarbeit: Integration von
Schul- und Sozialpädagogik

Schulsozialarbeit ist ein bewährtes,
doch nie konsequent umgesetztes
Konzept für die Integration von Schul-
und Sozialpädagogik, von Angebo-
ten der Schule und der Kinder- und
Jugendhilfe mit dem Ziel einer ganz-
heitlichen Sicht junger Menschen,
ihrer Familien und ihres sozialen Hin-
tergrundes. Hierzu gehören u. a. Be-
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ratungsangebote im Lebensraum
Schule, freizeitorientierte Projekte,
eine Anlaufstelle für SchülerInnen in
individuellen Konfliktlagen, aber
auch initiierte und koordinierte Ver-
netzungen mit außerschulischen Part-
nern und Diensten (z. B. Allgemeiner
sozialer Dienst, Vertretung der Schule
in Stadtteilkonferenzen).

Das Land stellte sinnvoller Weise
im Jahre 2003 (vorerst zeitlich be-
grenzt) Fachkräfte für diesen Zweck
ein. Parallel gibt es seit Jahren auch
Schulsozialarbeiter, angestellt bei den
Jugendämtern. Beide Gruppen  soll-
ten in Gremien und Fortbildungen
zusammen geführt werden, fachlich
angeleitet und koordiniert durch
Schulaufsicht und die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe.

Jugendsozialarbeit: Kooperation im
Übergang  Schule – Beruf

Die ursprünglich vor dem Hinter-
grund der Jugendarbeitslosigkeit ent-
wickelten Angebote der Jugendsozi-
alarbeit im Landesjugendplan haben
sich als relevante Schnittstelle zu
Schule und Arbeits- wie Ausbildungs-
markt entwickelt. Angesichts der
aktuellen Entwicklung von Arbeits-
marktpolitik und der Förderungsbe-
darfe junger Menschen vor dem Über-
gang von der Schule in den Beruf
sollten die Instrumente der Jugend-
sozialarbeit verstärkt in die Zusam-
menarbeit mit der Schule eingebracht
werden. Sie sollten sich konzentrie-
ren auf solche Schülerinnen und
Schüler, die aus dem Regelangebot
der Schule (der Schulpflicht) heraus
zu fallen drohen bzw. deren absehba-
rer Bildungsabschluss nicht zu einem
nahtlosen Übergang in Ausbildung
oder Arbeit führen wird. Soziale Grup-
penarbeit, werkpädagogische Praxis,
Einzelberatung, Projekt zur Lebens-
und Berufsplanung sowie Elternar-
beit können Methoden sein, die in
Zusammenarbeit mit Lehrerinnen
und Lehrern Ausgrenzung vermei-
den helfen.

Auch diese Angebote müssen in
lokale Netzwerke eingebracht werden.

Familien in Erziehungspartnerschaft
einbinden und stärken:
eine Querschnittsaufgabe

Familien müssen im Interesse ihrer
generativer Kompetenzen gestärkt
werden. Eltern sind als Experten für
ihr Kind, die seine Bedürfnisse und

Interessen, seine Stärken und Schwä-
chen kennen, anzuerkennen und als
gleichberechtigte Partner anzuspre-
chen. Sie brauchen ihrerseits aber
auch Begleitung und Unterstützung,
um eigene Lebensentwürfe und die
Aufgabe der Erziehung ihrer Kinder
verantwortlich gestalten zu können.

Jugendhilfe leistet seit jeher in die-
sem Sinne familienergänzende und
familienunterstützende Arbeit. Hier
sind Kompetenzen, pädagogisches
Know-how, Ressourcen, die es zu be-
wahren und konstruktiv, gerade auch
in der angestrebten Veränderung von
Schule als Lern- und Lebensraum des
Kindes einzubringen gilt.

Schule fortentwickeln

Dem deutschen Schulsystem gelingt
es, den internationalen Studien PISA
und IGLU zu Folge, weder durch Mi-
gration bedingte noch durch die so-
ziale Herkunft verursachte Benach-
teiligungen auszugleichen. Im
internationalen Vergleich machen Er-
ziehungswissenschaftlerinnen und
Erziehungswissenschaftler hierfür
insbesondere den frühen Übergang
von der Grundschule in die Sekun-
darstufe und die Gliederung des Schul-
systems verantwortlich. Die unter-
schiedlichen Schulformen gehen in
ihrer Arbeit dann von homogenen
Gruppen aus, die real aber nicht an-
zutreffen sind.

In Anbetracht der erfolgreichen
Schulreformen insbesondere in Skan-
dinavien, sollten daher erste Schritte
zu einer Veränderung der schulischen
Strukturen unternommen werden.
Denkbar wären hier z. B. die Verschie-
bung der frühen Segregation der Kin-

der in den weiterführenden Schul-
formen, d. h. eine verlängerte (zehn-
jährige) Grundschulzeit für Alle. In
ihr müssen rhythmisierte Angebote,
individuelle Förderung, Sozialraum-
orientierung und die Integration ver-
schiedener, insbesondere sozialpäda-
gogischer Professionen Prinzip und
die Zusammenarbeit mit Jugendhilfe
verbindlich sein.

Es ist an der Zeit zu handeln!

Wichtige Schritte für die
Landespolitik

Der  Landesjugendplan NRW muss
gesetzlich abgesichert werden. Die Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe in

NRW brauchen Planungs- und Hand-
lungssicherheit für die im SGB VIII
festgeschriebenen Aufgaben
– Erziehung, Förderung und Bildung

von Kindern und Jugendlichen,
– Vertretung der Interessen von Kin-

dern und Jugendlichen mit u. a.
dem Ziel sozialer Gerechtigkeit (In-
tegration fördern, Ausgrenzung ver-
meiden).
Mit einem Kinder- und Jugendför-

derungsgesetz würde die Verantwor-
tung des Landes deutlich festge-
schrieben werden. Die kommunale
Selbstverwaltung darf dabei nicht
berührt sein.

Das Fördervolumen des Landesju-
gendplans muss auf dem Stand von
2002 erhalten werden, um die in den
zurückliegenden Jahren gewachsenen
Strukturen – und hier insbesondere
die Trägerpluralität – zu sichern.

Die Kooperation von Jugendhilfe
und Schule muss im neuen Schulge-
setz NRW entsprechend der konzep-



15

tionellen Leitlinien der Offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich Schul-
form übergreifend verankert werden.
Das Landesjugendamt Rheinland hat
entsprechende Vorschläge in der Stel-
lungnahme zum Schulgesetzentwurf
vom 05.12.2003 gemacht.

Bei der konzeptionellen Entwick-
lung der „Offenen Ganztagsschule“
im Bereich der Sek. I sind Gremien,
Institutionen und Träger der Kinder-
und Jugendhilfe frühzeitig zu beteili-
gen. Hierzu gehören insbesondere die
IMAG und die landesweite Berater-
gruppe mit den Bezirksregierungen,
dem Landesinstitut für Schule und
den Landesjugendämtern.

Individuelle Beeinträchtigung, so-
ziale Benachteiligung und deren Fol-
gen bei Kindern und Jugendlichen
müssen mit allerhöchster landespoli-
tischer Priorität verhindert und aus-
geglichen werden. Hierzu gehört,
entsprechende Initiativen und Ange-
bote in allen zuvor genannten Koo-
perationsfeldern zu fördern.

Parallel zu den gemeinsamen Be-
mühungen von Jugendhilfe und
Schule gilt es, die notwendigen struk-
turellen Veränderungen im System
Schule anzugehen. In der Grund-
schule sind u. a. mit der flexiblen
Schuleingangsphase und dem Pro-
jekt „Selbstständige Schule“ bereits
gute erste Schritte gegangen. Entspre-
chende Initiativen auf Landesebene
sind auch in den weiterführenden
Schulen gefragt, um den Ergebnissen
der PISA-Studie Rechnung zu tragen.

 Notwendige Schritte für die
 Jugendhilfe

Die Jugendhilfe vor Ort, Jugend-
ämter wie freie Träger, werden sich
der Herausforderung Ganztagsbetreu-
ung verstärkt stellen müssen.

Unerlässlich sind dazu gemeinsam
mit der Schulverwaltung und der un-
teren Schulaufsicht verantwortete
Steuerungsgruppen. Ihre Aufgaben
bestehen in der Standortauswahl, der
Vernetzung von Ressourcen, der Fi-
nanzplanung und der Entscheidung
über Qualitätsstandards.

Hierfür bedarf es verbindlicher An-
sprechpartner der Jugendämter.

Das Vorhaben der offenen Ganz-
tagsschule im Primarbereich wird
außerdem nur dann gelingen kön-
nen, wenn die freien Träger der Ju-
gendhilfe – wie im Änderungserlass
vom 02.02.2004 vorgesehen  – von
Anfang an einbezogen sind: in die
Konzipierung und Steuerung des kom-
munalen wie schulischen Ganztags.

Gefragt sind kommunale Konzep-
te von Schul- und Jugendhilfeträger,
die sich auf eine verbindliche Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung stützen
und Grundlagen für die Angebots-
und Programmentwicklung an den
einzelnen offenen Ganztagsschulen
bieten. Insbesondere sind Raumkon-
zepte mit Blick auf die Interessen und
Bedürfnisse schulaltriger Kinder zu

entwickeln (ansprechende Arbeitsplät-
ze, vielfältige Bewegungsräume, Frei-
und Ruheräume usw.). Das gilt ebenso
für die personelle Ausstattung der
Angebote; Kinder brauchen verläss-
lich und kontinuierliche Ansprech-
partner bzw. Bezugspersonen im
Ganztag.

Für die interprofessionelle Zusam-
menarbeit sind außerdem Maßnah-
men der Personal- und Teamentwick-
lung notwendig.

Fortbildung und die Weiterentwick-
lung von Konzepten sind Herausfor-
derungen für Jugendhilfe und Schu-
le gleichermaßen. Sie müssen lokal
wie regional initiiert werden. Dabei
gilt es, Fortbildungs- und Beratungs-
angebote von schulischer und von
Jugendhilfeseite aufeinander abzu-
stimmen und gemeinsame Fortbil-
dungen für Lehrkräfte und sozialpä-
dagogische Fachkräfte durch zu
führen.

Ganztagsangebote sind auch für
Kinder von 10 bis 14 Jahren auf der
Tagesordnung. Unabhängig von
künftigen Landesprogrammen geht
es schon heute darum, vorhandene
Ressourcen, z.B. in Jugendarbeit, Ju-
gendsozialarbeit und erzieherischen
Hilfen, für verlässliche Kooperations-
formen fort zu entwickeln.

Jugendhilfe und Schule tragen für
die Entwicklung von Stadtteilen bzw.
Gemeinden als Lebensräumen von
Kindern und ihren Familien Verant-
wortung. Die Zusammenarbeit bei-
der Institutionen bietet sich als Grund-
lage für die Initiierung runder Tische
oder Netzwerke all jener an, die Ver-
antwortung für das Aufwachsen von
Mädchen und Jungen tragen.

Kontakt:
hp.schaefer@lvr.de

karin.kleinen@lvr.de
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Die Entstehungsgeschichte des
Schulmüdenprojekts „Zündstoff“
geht zurück auf den Arbeitskreis
„Schulmüde“ der Stadt Erkrath. Ziel
des Arbeitskreises, in dem alle für die
Jugendhilfe verantwortlichen und
interessierten Professionen vertreten
waren, war es, präventive Strategien
und Methoden zu entwickeln, um
schulmüde bzw. schulverweigernde
SchülerInnen in das Schulsystem zu
reintegrieren (...).

Konzeption

Das Projekt richtet sich an Schüle-
rInnen im 9. und 10. Schulbesuchs-
jahr, die sich dem herkömmlichen
Schulsystem entzogen haben, was
seinen Ausdruck darin findet, dass sie
auf erhebliche unentschuldigte Fehl-
zeiten verweisen können. Dabei han-
delt es sich in der Regel um sogenann-
te „überalterte“ SchülerInnen, die
wiederholt sitzen geblieben sind, sich
in der siebten oder achten Klasse
befinden, aber kurz vor Erfüllung
ihrer Schulbesuchspflicht stehen.

Primäres Ziel von „Zündstoff“ ist
es, dass die SchülerInnen das Projekt
regelmäßig besuchen. Dies stellt –
nicht nur in der Anfangszeit – für die
SchülerInnen eine enorme Belastung
dar, da sie aufgrund der langen Fehl-
zeiten in der Schule massive Proble-
me damit haben, sich wieder an ei-
nen strukturierten Alltag zu gewöhnen
bzw. sich in vorgegebenen Struktu-
ren zurechtzufinden (...).

Schwerpunkt Unterricht

Maximales Ziel des Projekts ist es,
die SchülerInnen soweit zu (re-)moti-
vieren, dass sie zu ihrer Herkunfts-
schule zurückkehren, um dort den
allgemein bildenden Schulabschluss
zu erreichen. Können die Jugendli-

Schululmüdenprojekt
„Zündstoff“
Reintegration in Schule oder Hinführung zu einer
berufsqualifizierenden Schule
Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Erkrath e.V.

Das Projekt

chen aufgrund ihrer komplexen Pro-
blemsituation, die eine kontinuierli-
che sozialpädagogische Betreuung
erfordert, nicht wieder in die Schule
reintegriert werden, erhalten sie die
Möglichkeit einer Externenprüfung.

Schwerpunkt Werkstattarbeit

Die Holzwerkstatt bietet den Schü-
lerInnen die Möglichkeit, ihre Bega-
bungen, Neigungen und Interessen
zu erkunden und zu erproben. Die
praktische Arbeit umfasst auch Pla-
nung und Kostenberechnung, Mate-
rialbeschaffung und die Durch-
führung mit unterschiedlichen
Materialien und Werkzeugen. (...)

Ziele

Oberste Zielvorgabe ist die Hinfüh-
rung zu einer beruflichen Tätigkeit
oder zu einer überbetrieblichen Maß-
nahme auf der Basis der Stabilisie-
rung der Persönlichkeit. Hierzu wur-
den folgende fünf Teilziele mit jeweils
unterschiedlichen Methoden bzw.
Inhalten formuliert:
1. Ziel: Regelmäßiger Projektbesuch.
2. Ziel: Stabilisierung der Persönlich-

keit im Projekt durch: Gewöhnung
an einen geregelten, schul-/arbeits-
bedingten Rhythmus; Hinführung
zur Bindung an eine Aufgabe;
Umorientierung in den zwischen-
menschlichen Normen/Werten;
Erlernen und Einhalten von Ab-
sprachen und Regeln; Herstellen
eines gruppenbezogenen Zusam-
menhalts; Ursachen herausfinden
für die Schulverweigerung.

3. Ziel: Erkennen der Perspektiven:
Erkennen von Ressourcen (Fertig-
keiten, Interessen, Kenntnissen) und
Defiziten; Erkennen von Kompe-
tenzen; Herausfinden möglicher be-
ruflicher Präferenzen.

4. Ziel: Förderung und (schulische/
berufliche) Zielformulierung: Stär-
ken vorhandener Fähigkeiten und
Abbau von Schwächen; neigungs-
bezogene Berufsförderung (Prakti-
ka); Formulierung eines Berufs-
wunschs und  der geplanten
weiteren schulischen Laufbahn.

5. Ziel: Übergang in die berufliche
Lebenssituation: Kontinuierlicher
Übergang durch Einbindung von
Arbeitsamt, VHS, Berufskolleg,
Unternehmen, Kreishandwerker-
schaft und weiteren Organisatio-
nen (Netzwerksituation); „Zünd-
stoff“ bleibt Ansprechpartner in
Krisensituationen.

Umsetzung

Das Projekt hat im Oktober 1999
seine Arbeit aufgenommen und ver-
fügt über
– einen Unterrichtsraum, in dem

auch ein PC mit Internetanschluss
zur Verfügung steht,

– einen Aufenthaltsraum mit inte-
grierter Küche, in dem auch die
Mahlzeiten eingenommen werden,

– einen Werkraum (inkl. Material-
raum), der als Holzwerkstatt mit
Maschinen und Werkzeug ausge-
rüstet ist und sechs komplette Ar-
beitsplätze bietet sowie
zwei Büros für MitarbeiterInnen.
Insgesamt stehen dem Projekt drei

MitarbeiterInnen (Projektkoordina-
torin, Werkstattanleiter, sozialpäda-
gogische Betreuung) zur Verfügung.
Das Team wird komplettiert durch
Lehrkräfte, die dem Projekt insgesamt
18 Unterrichtsstunden in der Woche
zur Seite stehen.

Die Aufnahme und Auswahl der
SchülerInnen erfolgt durch das Pro-
jekt. Der Ablauf sieht vor, dass die
kooperierenden Schulen im Rahmen
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ihrer Konferenzen schulverweigern-
de SchülerInnen identifizieren und
auf das Projekt hinweisen. Bei vorge-
sehener Aufnahme führt das Projekt
zwei Aufnahmegespräche durch,
wovon eines in den Projekträumen,
das andere bei der Familie stattfindet.
Letzteres ermöglicht den Projektmit-
arbeitern einen Einblick in die fami-
liäre Situation der SchülerInnen. Das
Verfahren sieht vor, dass die Schüle-
rInnen nach wie vor Schüler der ab-
gebenden Schule sind. Dies bedeutet
auch, dass das Projektteam verpflich-
tet ist, den Herkunftsschulen Fehlzei-
ten und Verspätungen zu melden.
Weitere Schritte, die sich daraus erge-
ben, werden von den Schulen in die
Wege geleitet.

Die Verweildauer der SchülerInnen
im Projekt beträgt in der Regel ein
Jahr, kann aber in Ausnahmefällen
auf zwei Jahre verlängert werden. Die
Probezeit beträgt drei Monate. Zu
Beginn der Projektteilnahme wird
zwischen den SchülerInnen und dem
Projekt ein Vertrag geschlossen. (...)
Besonderen Wert legt das Projekt dar-
auf, dass die Eltern aktiv an der Situ-
ation ihrer Kinder mitarbeiten und
ihren elterlichen Pflichten nachkom-
men. Damit soll vermieden werden,
dass die Eltern ihre Verantwortung
dem Projekt überlassen.

Wenn die SchülerInnen sich zu
einer Teilnahme an dem Projekt ent-
schließen, wird mit ihnen gemein-
sam ein Förderplan entwickelt, der
(Teil-)Ziele und Handlungsschritte
definiert und regelmäßig mit den
Jugendlichen reflektiert wird. (...)

Der Unterricht beinhaltet im we-
sentlichen die Fächer Deutsch, Ma-
thematik, Arbeits- und Wirtschafts-
lehre sowie Sport. (...) Angebote der
Beratung durch Pro Familia oder das
Arbeitsamt ergänzen den Stunden-

plan. Im Projekt
selbst können die
SchülerInnen keinen
Schulabschluss er-
werben. Hier stehen
den Jugendlichen
zwei Optionen of-
fen: entweder sie keh-
ren als „Schüler“ zu
ihrer abgebenden
Schule zurück, oder
sie erwerben den
S c h u l a b s c h l u s s
durch eine Externen-
prüfung. (...)

Neben dem projektinternen Werk-
stattangebot absolvieren die Schüle-
rInnen pro Schulhalbjahr ein be-
triebliches Praktikum, jeweils für drei
Wochen. (...) Werks- und Betriebsbe-
sichtigungen, Besuche außerschuli-
scher Lernorte, die vom Projekt regel-
mäßig durchgeführt werden, bieten
den Jugendlichen weitere Möglich-
keiten, zu einer realistischen Berufs-
findung zu gelangen.

Erfahrungen

Das Konzept von „Zündstoff“ wurde
im Laufe der ersten drei Jahre des
Projekts immer wieder modifiziert. So
hat der Vertrag, der mit den Schüle-
rInnen abgeschlossen wird, für alle
Beteiligten („Zündstoff“, Eltern, Schü-
ler) immer konkretere Regelungen
aufgenommen, die für den Alltag
und einen erfolgreichen Projektab-
schluss enorm wichtig sind. Von Fehl-
zeitenregelungen über Mitwirkungs-
pflicht der Eltern hin zur Vereinbarung
einer Probezeit (die ersten drei Mona-
te im Projekt) und das Verbot von
Handys ist dort vieles vorgegeben,
was den äußeren Rahmen absteckt.
Diese feste Struktur, zu der gemeinsa-
me Mahlzeiten gehören, ist für die
Jugendlichen sehr wichtig, da sie häu-
fig auch von zu Hause aus eine solche
nicht gewohnt
sind. Die Essens-
angebote werden
von den Jugendli-
chen anfangs zö-
gerlich aufgenom-
men, jedoch im
Verlauf der Maß-
nahme regelrecht
eingefordert, da
diese Zeit Platz gibt
für privaten Aus-
tausch und „Fa-
milienleben“.

Die Kooperation mit unterschiedli-
chen Beratungsstellen (Pro Familia,
Drogenberatung), Arbeitsämtern, So-
zialämtern und anderen Schulpro-
jekten wurde im Laufe der Zeit sehr
stark ausgebaut, um eine möglichst
umfassende Betreuung für die Jugend-
lichen anbieten zu können. (...)

Besonders zu erwähnen ist an die-
ser Stelle noch die Möglichkeit für die
SchülerInnen, einen Schulabschluss
nach Klasse 9 im Rahmen der Exter-
nenprüfung zu erlangen. Diese Mög-
lichkeit bestand nicht von Anfang
an. Jedoch war der Wunsch, im Rah-
men des Projekts einen Abschluss
machen zu können, immer wieder
sowohl von Eltern sowie von den
SchülerInnen geäußert worden. Es
zeigt sich, dass die Aussicht auf einen
externen Schulabschluss sehr moti-
vierend auf die Jugendlichen wirkt.
So hat die Externenprüfung nicht
nur den positiven Effekt, mehr beruf-
liche und/oder weiterführende schu-
lische Perspektiven zu eröffnen, son-
dern wirkt auch ganz praktisch im
Alltag von „Zündstoff“ stabilisierend.

Schließlich hat sich auch gezeigt,
dass regelmäßige Fortbildungen und
Supervision für das Team unerläss-
lich sind. (...)

Aufseiten der Schulleiter, des Schul-
rates, des Beirates und des Landschafts-
verbandes Rheinland besteht das ein-
hellige Votum, dass die Arbeit von
„Zündstoff“ fortgesetzt werden soll.
(...)

Sozialdienst katholischer Männer
und Frauen Erkrath e.V., Schulprojekt

„Zündstoff“, Helena-Rubinstein-Str. 4F,
40699 Erkrath

www.skfm-erkrath.de
Bei dem Text handelt es sich um Aus-
züge aus der Dokumentation „Schul-

müden-Projekte in NRW“ (siehe S. 17).
© DJI
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Die Entstehungsgeschichte der
Fachstelle für schulbezogene Jugend-
sozialarbeit geht zurück auf die Initi-
ierung des Arbeitskreises „Schulbezo-
gene Jugendsozialarbeit“ im Jahre
1998/99. Ziel des Arbeitskreises (mit
Anna-Stift Goch, VertreterInnen der
beiden Gocher Hauptschulen, der
Sonderschule für Lernbehinderte, der
damals im Aufbau befindlichen Ge-
samtschule Mittelkreis sowie Mitar-
beiterInnen des Jugendamtes) war es,
präventive Strategien, Methoden und
Anforderungsprofile für eine schul-
bezogene Jugendsozialarbeit zu ent-
wickeln, um Schulmüdigkeit/-verwei-
gerung und schulischem Scheitern
entgegenzuwirken. Zusammen mit
Caritasverband Kleve e. V. und Anna-
Stift Goch wurde die Trägergemein-
schaft Jugendsozialarbeit gegründet
und die Fachstelle für schulbezogene
Jugendsozialarbeit eingerichtet.

Konzeption

Die Fachstelle für schulbezogene
Jugendsozialarbeit bearbeitet zwei
inhaltliche Schwerpunkte:
1.Präventive Arbeit: Der Bereich der

präventiven Arbeit erfolgt durch
pädagogische Angebote im Klas-
senverband in den fünften bis sieb-
ten Klassen. Die Inhalte werden
mit den Klassenlehrern festgelegt
und erarbeitet. Wöchentlich ist eine
Stunde für die Arbeit im Klassen-
verband curricular verankert.
Die Arbeitshypothese der präventi-
ven Angebote lautet, dass eine kon-
tinuierliche Beziehungsarbeit und
Interaktionsübungen in und mit
den Klassen die Gemeinschaft stärkt
und individuelle soziale Kompe-
tenzen erhöht und stabilisiert wer-
den. Ein positives Lernklima soll
die SchülerInnen darin bestärken,
sich gegenseitig zu unterstützen,
um damit schulisches Scheitern und
Schulmüdigkeit zu verhindern.

Fachstelle für schulbezogene
Jugendsozialarbeit
Prävention von Schulmüdigkeit
und schulischem Scheitern
Trägergemeinschaft „Jugendsozialarbeit“ Goch

2.Einzelfallhilfe: Ne-
ben der Arbeit in
den Klassenver-
bänden nimmt die
Einzelfallhilfe an
den Kooperations-
schulen vor Ort den
größten Stellen-
wert ein. Die Schü-
lerIinnen erhalten
individuelle Hilfe und Förderung,
um ihnen bei ihren persönlichen
Problemlagen zur Seite zu stehen.
Die Erfahrungen der bisherigen Pro-
jektarbeit zeigen, dass die Probleme
der Jugendlichen u. a. folgende
Bereiche umfassen: Schwierigkeiten
im Bereich Übergang Schule-Beruf;
konfliktreiche häusliche Situation;
Konflikte mit MitschülerInnen;
Konflikte mit Lehrkräften.

Umsetzung

Die Fachstelle für schulbezogene
Jugendsozialarbeit ist an vier Schu-
len in Goch und Umgebung tätig
(...). Die Aufgabenteilung der kon-
zeptionellen Umsetzung der Projekt-
inhalte sieht vor, dass die Mitar-
beiterInnen der Fachstelle den
kooperierenden Schulen als feste An-
sprechpartnerinnen zugeordnet sind.
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Um-
setzung der pädagogischen Arbeit im
Klassenverband zusammen mit den
Lehrkräften. Diese Angebote sind in
den Stundenplänen – wöchentlich
mit einer Unterrichtsstunde – fest
verankert. Die Auswahl der ange-
wandten Methoden richtet sich nach
den unterschiedlichen Lerneinheiten
und den zu bearbeitenden Problem-
lagen. Die Bausteine der pädagogi-
schen Arbeit umfassen u. a.:
– Kleingruppen-, Einzel- und Part-

nerarbeit,
– Interaktionsübungen (Lernen so-

zialer Interaktionsmöglichkeiten),
– themenbezogene Projekte,

– Klassenratssitzungen,
– Streitschlichtung/Konfliktlösung,
– allgemeine Klassenaktivitäten.

Durch die sozialpädagogische Be-
treuung der Klassenverbände der fünf-
ten bis siebten Klassen ist es dem
Projektteam möglich, eine große An-
zahl von SchülerInnen zu erreichen.

Um die Lebenslagen der SchülerIn-
nen umfassend berücksichtigen zu
können, ist die individuelle Unter-
stützung und Betreuung der Jugend-
lichen ein weiteres wichtiges Element
der Projektarbeit. Regelmäßige Prä-
senzzeiten in den kooperierenden
Schulen bieten allen SchülerInnen,
LehrerInnen und auch den Erzie-
hungsberechtigten die Möglichkeit
(nicht nur) in akuten schulischen
und außerschulischen Problemsitua-
tionen auf die Unterstützung der
Mitarbeiterinnen der Fachstelle für
schulbezogene Jugendsozialarbeit
zurückzugreifen. Das Spektrum der
Einzelfallhilfe ist vielschichtig und
umfasst u. a.:
– die Analyse der besonderen Situati-

on der einzelnen Jugendlichen und
ihrer individuellen Entwicklungs-
möglichkeiten,

– Gespräche mit Erziehungsberech-
tigten, Freunden, MitschülerInnen,

– (Konfliktlösungs-)Gespräche zwi-
schen den Jugendlichen und Lehr-
kräften,

– in Einzelfällen aber auch Gesprä-
che und Vermittlung zum Jugend-
amt und anderen Institutionen
(„Schnitt-Stellen-Funktion“).

Das Projekt
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Durch eine frühzeitige Beratung
und Bereitstellung von Hilfsangebo-
ten soll erreicht werden, dass sich
bestimmte Verhaltensweisen und Pro-
bleme erst gar nicht manifestieren.
Dadurch wird einem (späteren) Her-
ausfallen von SchülerInnen aus dem
Lern- und Bildungsprozess im Vor-
feld entgegengewirkt. Dabei werden
in der Regel längerfristige Kontakte
angestrebt, die dem Handlungs- und
Beratungsbedarf entsprechen.

Erfahrungen

Eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die Arbeit der Fachstelle für
schulbezogene Jugendsozialarbeit ist
die Erkenntnis seitens der kooperie-
renden Schulen, dass sozialpädago-
gische Angebote, die über das beste-
hende Lernangebot hinausgehen und
neue innovative Wege beschreiten,
in der Schule notwendig sind. Dies
schließt zwingend die Bereitschaft
beider Berufsgruppen mit ein,
aufeinander zuzugehen und sich auf
die unterschiedlichen (Arbeits-)Me-
thoden einzulassen und sich damit
auseinander zu setzen. Um langfris-
tig eine positive Veränderung des schu-
lischen Lernklimas bewirken zu kön-
nen, müssen alle Lehrkräfte des
Kollegiums den Angeboten der Sozi-
alpädagogik gegenüber offen sein.
Für das Gelingen der Projektarbeit
war und ist es entscheidend,
– dass das Projektteam wesentlicher

Bestandteil des Lehrerkollegiums ist,
was sich u. a. dadurch ausdrückt,
dass die ProjektmitarbeiterInnen an
Konferenzen teilnehmen,

– dass Regeln und Verhaltensweisen
der Zusammenarbeit verabredet und
festgelegt werden und

– dass eine klare Aufgaben- und Rol-
lenverteilung zwischen den Projekt-
mitarbeiterInnen und den Lehr-
kräften vorgenommen wurde.

Fachstelle für schulbezogene
Jugendsozialarbeit, Weezer Str. 45,

47574 Goch
jsa-goch@caritas-kleve.de

Bei dem Text handelt es sich um Aus-
züge aus der Dokumentation „Schul-

müden-Projekte in NRW“ (siehe S. 17).
© DJI
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708 Offene
Ganztagsschulen
im Primarbereich 2004/05
MSJK NRW: rund 35.000 Plätze beantragt

175 Schulträger – 161 Kommunen
und 14 private Ersatzschulträger –
haben zum kommenden Schuljahr
den Betrieb von 456 neuen offenen
Ganztagsgrundschulen beantragt.
Vorausgesetzt, dass alle Anträge be-
willigt werden können, steigt damit
die Zahl der offenen Ganztagsgrund-
schulen auf insgesamt 690(1) und die
Zahl der Ganztagsplätze in offenen
Ganztagsgrundschulen von derzeit
knapp 12.000 auf rund 35.000. Diese
Zahlen gab die Ministerin für Schule,
Jugend und Kinder, Ute Schäfer, heu-
te (11.05.2004) in Düsseldorf bekannt.

„Die Zahl der Schulen und der
Plätze hat sich damit innerhalb eines
Jahres verdreifacht -– diese Entwick-
lung zeigt, dass die Landesregierung
hier ein Angebot geschaffen hat, das
eine zeitgemäße Antwort auf die fa-
milien-, sozial- und bildungspoliti-
schen Herausforderungen unserer Zeit
ist. Die offene Ganztagsgrundschule
verändert den Alltag in unseren Schu-
len positiv und sie entlastet Familien
- und dabei insbesondere junge Frau-
en -, für die es möglich wird, Beruf
und Kinder besser miteinander zu
verbinden als bisher. Das haben viele
Kommunen erkannt und deshalb
nehmen sie das Angebot der Landes-
regierung auch an.“

Schäfer betonte, dass die Bezirksre-
gierungen nun die Anträge prüfen
werden und gegebenenfalls gemein-
sam mit den Landesjugendämtern
den Kommunen und Schulen bei
den pädagogischen Konzepten bera-
tend zur Seite stehen werden. „Es ist
unser Ziel, alle mitzunehmen (...).“

Im Zusammenhang mit den An-
trägen waren die Schulträger aufge-
fordert worden, sich – sofern vor-
handen – zu den Perspektiven für
vorhandene Hortplätze zu äußern.
Der Hintergrund: Die Landesregierung
will ihren Anteil an der Hortfinanzie-
rung – rund ein Drittel der Kosten
eines Platzes – vom Schuljahr 2007/

nrw

2008 an vollständig in die offene
Ganztagsgrundschule fließen lassen.
Insgesamt wird das Land dann rund
160 Millionen Euro pro Jahr für die
Betreuung von Kindern in den offe-
nen Ganztagsgrundschulen ausgeben.
Das ist mehr als doppelt so viel, wie
vor dem Start des Projektes an Lan-
desmitteln in Betreuungsangebote für
Schulkinder geflossen sind (Horte,
Schülertreffs in Tageseinrichtungen,
Schule acht bis eins, Dreizehn plus).

Eine erste Auswertung der Anträge
zeigt, dass rund 700 Hortplätze durch
die neuen Angebote in der offenen
Ganztagsgrundschule ersetzt werden
sollen. Schäfer zog das Fazit: „Vor
zwei Jahren hatten wir in NRW für
knapp 800.000 Grundschüler eine
Reihe von Betreuungsangeboten und
etwa 30.000 Hortplätze. Vom kom-
menden Schuljahr an werden wir
rund 35.000 Ganztagsplätze in 690
offenen Ganztagsgrundschulen ha-
ben und immer noch rund 29.000
Hortplätze. (...)“

www.bildungspotal.nrw.de
(1) Das MSJK hat mitgeteilt, dass die

Zahl inzwischen auf 708 Schulen
gestiegen ist (Stand: 08.06.2004

www.goes.nrw.de
Die vom Landesinstitut für

Schule neu gestaltete Website
zum „Ganztag“ in NRW
bietet u. a.
– aktuelle Informationen,
– Praxisbeispiele,
– Materialien & Richtlinien,
– Beratungskontakte in den

Regionen,
– Schulstandorte und
– eine Job-Börse.
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Rahmenvereinbarung
von Freier Wohlfahrtspflege und
MSJK zur Zusammenarbeit an
Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich

nrw
Präambel:

Das Ministerium für Schule, Ju-
gend und Kinder (MSJK) und die
Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege Nordrhein-Westfalen
sind bestrebt, Ganztagsangebote für
Schulkinder auszubauen und dabei
die Bildungs- und Erziehungsange-
bote in den Schulen mit Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsangebo-
ten der freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe so zu verknüpfen, dass
jedes Kind seine Fähigkeiten möglichst
umfassend entdecken, erfahren und
entfalten kann und die Förderung
erhält, die es nach seinen individuel-
len Bedürfnissen braucht.

Zur Erreichung dieser Ziele baut die
offene Ganztagsgrundschule auf den
guten Erfahrungen und Traditionen
der freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe auf, die mit ihren Ange-
boten (Horte, Schulkinderhäuser,
Schülertreff in der Tagesstätte) und
als Kooperationspartner von Schu-
len in schulischen Ganztagsangebo-
ten (z.B. Schule von acht bis eins,
Dreizehn Plus) für eine hohe Quali-
tät von Ganztagsangeboten für Schul-
kinder stehen.

Konzeption und Umsetzung der
offenen Ganztagsgrundschule sind
gemeinsame Aufgabe der Schulträ-
ger, der Schulen, der öffentlichen
und freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe und der Schulaufsicht.

Das MSJK und die Spitzenverbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege stim-
men darin überein, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Schule und freien
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
erste Gelingensbedingung für quali-
tativ hochwertige Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsangebote in
der offene Ganztagsgrundschule ist.

Die intensive Beteiligung und Mit-
wirkung der freien Träger der Kinder-
und Jugendhilfe an der örtlichen
Jugendhilfe- und Schulentwicklungs-

planung im Sinne einer integrierten
Bildungsplanung ist daher unerläss-
lich.

Für die Umsetzung dieses gemein-
samen Willens schließen das MSJK
und die Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege folgende Rahmen-
vereinbarung:
1.Diese Vereinbarung bildet den Rah-

men für die Zusammenarbeit zwi-
schen den offenen Ganztagsgrund-
schulen in Nordrhein-Westfalen
und den Spitzenverbänden der Frei-
en Wohlfahrtspflege. Ziel der Ver-
einbarung ist die Sicherstellung qua-
litativ hochwertiger Angebote der
offenen Ganztagsgrundschule auf
der Basis einer verlässlichen Zusam-
menarbeit von Schule und freien
Trägern der Kinder- und Jugendhil-
fe auf gleicher Augenhöhe.

2.Anlass der Vereinbarung und der
Zusammenarbeit vor Ort sind Er-
lass und Förderrichtlinie des MSJK
„Offene Ganztagsschule im Prim-
arbereich“ vom 12. Februar 2003.

3.Die Vereinbarung ist der Rahmen
für den Abschluss von Kooperati-
onsverträgen zwischen den örtli-
chen Trägern der freien Kinder-
und Jugendhilfe und den Schulträ-

gern sowie den beteiligten öffentli-
chen Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Vertragspartner vor Ort
sind die Schulträger und die freien
Träger der Kinder- und Jugendhilfe
vor Ort. Der Schulträger kann den/
die Schulleiter/in beauftragen, in
seiner Vertretung einen Kooperati-
onsvertrag mit dem freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe abzu-
schließen. Kooperationsverträge
vor Ort können für Komplettange-
bote, Teilangebote und für einzel-
ne Module abgeschlossen werden.

4.Angebote der freien Kinder- und
Jugendhilfe haben bei der Durch-
führung außerunterrichtlicher An-
gebote in der offenen Ganztags-
grundschule Vorrang vor qualitativ
gleichwertigen Angeboten anderer
Anbieter. Die freien Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe können an
ihren Angeboten die Organisatio-
nen und Einrichtungen der Part-
ner der Schulen aus Kultur, Musik
und Sport gemäß den vom MSJK
mit diesen abgeschlossenen Rah-
menkooperationsvereinbarungen
zur Zusammenarbeit an der offe-
nen Ganztagsgrundschule beteili-
gen.
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5.Grundlage für die Beschäftigung
von pädagogischen Fachkräften ist
§ 72 SGB VIII. Dies schließt die
Einstellung von Fachkräften aus
anderen Bereichen, insbesondere
aus Kultur und Sport, nicht aus.
Für die Durchführung der Angebo-
te aus diesen anderen Bereichen
kommen in der Regel Personen in
Betracht, die gemäß dem Erlass des
MSJK „Offene Ganztagsschule im
Primarbereich“ vom 12. Februar
2003 qualifiziert und geeignet sind.

6.Die freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe und die Schulen ver-
einbaren, in welchem zeitlichen
Umfang pro Woche und zu wel-
chen Zeiten die Dienstleistung er-
bracht wird. Die Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsangebote
des freien Trägers der Kinder- und
Jugendhilfe finden regelmäßig und
möglichst täglich statt. Die Träger
sorgen beim Einsatz ihres Personals
für Kontinuität. Angebote in der
offenen Ganztagsgrundschule sol-
len in der Regel die Dauer von
einem Schuljahr nicht unterschrei-
ten. Vertretungsregelungen werden
vor Ort zwischen den Vertragspart-
nern verbindlich vereinbart. In den
Ferien und an schulfreien Tagen
sind auch schulübergreifende An-
gebote möglich, die ggf. weitere
Wege erfordern.

7.Die Schule stellt die notwendigen
Räume und die erforderlichen Lehr-
und Lernmittel zur Verfügung.
Wenn Räume der freien Träger oder
von Dritten zur Verfügung stehen,
die für Schülerinnen und Schüler
fußläufig erreichbar sind, sollten
diese genutzt werden. Baumaßnah-
men, Neuanschaffungen und Ge-
staltung werden von den Schulträ-
gern mit den Schulen und den
beteiligten Partnern abgestimmt.

8.Die Angebote der freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe im Rah-
men der offenen Ganztagsgrund-

schule gelten als schulische Veran-
staltungen. Der Erlass des MSJK
vom 12. Februar 2003 regelt ab-
schließend die Versicherung der teil-
nehmenden Kinder und der in der
offenen Ganztagsgrundschule mit-
wirkenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe einschließ-
lich der Amtshaftung.
In dem vor Ort abzuschließenden
Kooperationsvertrag ist eine bedarfs-
gerechte Mitwirkung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des
freien Trägers der Kinder- und Ju-
gendhilfe in schulischen Gremien
bzw. die themenbezogene Mitwir-
kung der Schule in Gremien des
freien Trägers zu regeln. Kooperati-
on auf gleicher Augenhöhe heißt,
dass kein Partner den anderen über-
stimmen darf. Die Personalhoheit
der freien Träger der Kinder- und
Jugendhilfe über von ihnen be-
schäftigte Personen wird davon
nicht berührt.
Fragen der Vergütung sind vor Ort
zu regeln. Der Schulträger zahlt für
die Dienstleistung der freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe im
Rahmen der in Erlass und Förder-
richtlinie des MSJK vom 12. Febru-
ar 2003 vorgesehenen Mittel ein
Entgelt. Es ist nicht höher als das
Entgelt, das nach den jeweilig gül-
tigen Tarifen der freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe gezahlt
werden müsste.

9.MSJK und Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege nehmen
an der gemeinsamen Qualitätsent-
wicklung bei der Entwicklung der
offenen Ganztagsgrundschule teil.
Die an der offenen Ganztagsgrund-
schule beteiligten freien Träger der
Kinder- und Jugendhilfe verpflich-
ten sich zur Teilnahme an Evaluati-
on und wissenschaftlicher Beglei-
tung. Die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege Nord-
rhein-Westfalen werden bei der Ent-
wicklung der Evaluationsinstru-
mente und der Auswertung der
Ergebnisse beteiligt.

10. MSJK und Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege stimmen
jährlich den Fortschreibungsbedarf
dieser Vereinbarung ab. Vereinba-
rungen für das neue Schuljahr wer-
den spätestens bis zum 30. April des
laufenden Schuljahres getroffen.

www.bildungsportal.nrw.de

Qualifizierung für
die Kulturarbeit an
Ganztagsschulen

Die Akademie Remscheid bietet eine
berufsbegleitende Fortbildung – be-
stehend aus fünf jeweils mehrtägigen
Kursabschnitten – für Personen an,
die in Jugendkunstschulen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen der kul-
turellen Bildung tätig sind bzw. die
eine solche Tätigkeit anstreben.

Zu den Inhalten gehören u. a.
– Entwicklung kunstpädagogischer

Projekte für Ganztagsschulen,
– Entwicklung eigener künstlerischer

Fähigkeiten für die Arbeit in kul-
turpädagogischen Praxisfeldern,

– bildungstheoretischer Grundlagen
der ästhetischen Erziehung,

– Methoden interdisziplinärer Pro-
jektarbeit mit Kinder/Jugendlichen.
Die Kurse finden in 2005 statt (Be-

ginn: 07.-11.02.05). Kosten: 120,-
Kursgebür + 145,- Unterkunft/Verpfle-
gung pro Kursabschnitt. Die Anmel-
dung muss bis 15.11.2004 erfolgen; es
findet ein Auswahlverfahren statt.

Weitere Infos & Kontakt:
02191/794-0 (Kursnummer G 122)

info@akademieremscheid.de
www.akademieremscheid.de

Infos & Beratung zum
„Ganztag“ im
LJA Rheinland

Die Fachberatung „Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich“ im LJA
Rheinland informiert und berät Kom-
munen (Jugend- und Schulverwal-
tungsämter), freie Trägerzusammen-
schlüsse auf kommunaler und
Landesebene sowie Jugendhilfe- und
Schulausschüsse zur Einführung der
Offenen Ganztagsschule im Primar-
bereich. Ansprechpartner/In sind
– für den Regierungsbezirk Düssel-

dorf: Frau Kleinen (Tel. 0221/809-
6940, E-Mail: karin.kleinen@lvr.de),

– für den Regierungsbezirk Köln:
Herr Mavroudis , Tel. -6932, E-Mail:
alexander.mavroudis@lvr.de).

www.lvr.de

nrw
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1.Von der Offenen Ganztagsgrund-
schule zur Ganztagsschule
Der LJHA Rheinland versteht die

Errichtung der Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich auf der Basis
einer engen Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule als ersten Schritt
zur Ganztagsschule als bedarfsdecken-
des Angebot.

Als Folge dieser Entwicklung wer-
den die im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG/SGB VIII ) festgelegten
Aufgabenfelder der Jugendhilfe –
u. a. Tageseinrichtungen für Kinder,
Jugendarbeit, Erzieherische Hilfen, Fa-
milienbildung – in Zukunft in wach-
sendem Umfang auch in enger
Zusammenarbeit mit der Schule statt-
finden. Die dabei angestrebte Koope-
ration von Schule und Jugendhilfe
wird „auf gleicher Augenhöhe“ part-
nerschaftlich entwickelt und über Ver-
träge abgesichert.

Wir begrüßen, dass Konzepte, Ver-
fahren und Qualitätskriterien aus der
Jugendhilfe damit in die Schule hin-
einwachsen.
2.Qualifiziertes Personal beschäf-

tigen
Die derzeitige Finanzierung der

Offenen Ganztagsschule im Primar-
bereich lässt die Beschäftigung von
qualifiziertem Personal nur in engen
Grenzen zu. Deswegen müssen so
schnell wie möglich Standards ent-
wickelt werden, die Bildung, Erzie-
hung und Förderung durch quali-
fiziertes Personal sicherstellen.
Mindestvoraussetzung ist dabei eine
pädagogische Ausbildung.

Auf Dauer ist die Ausbildung von
LehrerInnen, ErzieherInnen und So-
zialpädagogInnen in Richtung auf
eine gemeinsame Hochschulqualifi-
kation „Elementarpädagogik“ weiter
zu entwickeln.
3. Finanzierung aus einer Hand
– Der bisherige Finanzierungsmix aus

Kommunal-, Landes- und Eltern-
beiträgen kann nur für eine Über-
gangszeit akzeptiert werden. Kos-
tenbeiträge des Bundes sollen in

Von der Offenen Ganztagsschule
im Primarbereich zur
Ganztagsschule
Entschließung des LJHA Rheinland vom 22.04.2004

die Finanzierung des Landes ein-
fließen.

– Die zentrale Finanzierung der zu-
künftigen Ganztagsschule soll ein-
heitliche Standards im gesamten
Lande ermöglichen. Im Rahmen
einer integrierten sozialräumlichen
Planung muss die Ausgestaltung
der Angebote an den einzelnen
Schulen sozialraumorientiert erfol-
gen und müssen Konzepte unter
Mitwirkung aller Beteiligten, ein-
schließlich der Eltern, vor Ort ent-
wickelt und umgesetzt werden, da-
mit eine lokale Steuerung gesichert
ist.

– Der LJHA Rheinland fordert das
Land NRW und die Kommunen
auf, so schnell wie möglich für eine
bessere finanzielle Ausstattung der
Offenen Ganztagsschule im Prim-
arbereich Sorge zu tragen und da-
mit mehr Qualität zu ermöglichen.

4.  Vielfalt erhalten
Das Nebeneinander von Offener

Ganztagsschule im Primarbereich und
anderen bisherigen Formen der Nach-
mittagsbetreuung ist solange wie nötig
beizubehalten. Ein solches Nebenei-
nander sichert die Flexibilität der
Betreuungsangebote, orientiert an den
Bedürfnissen von Kindern und El-
tern. Angebote der Nachmittagsbe-
treuung dürfen nur dann abgebaut
werden, wenn im gleichen Sozial-
raum entsprechende Angebote mit
vergleichbarer Qualität im Rahmen
der Offenen Ganztagsschule zeitgleich
zur Verfügung stehen.
5. Bildung und Erziehung sichern

Die stufenweise Einführung der
Offenen Ganztagsschule im Primar-
bereich muss in der Praxis über die
Betreuung hinaus in den nächsten
Schuljahren zu einer qualifizierten
Bildung, Erziehung und Förderung
geführt werden. Dies gilt insbesondere
vor dem Hintergrund der in Armuts-
berichten aufgezeichneten Fakten der
langfristigen Folgen von Kinderar-
mut, die nur durch solche Angebote
zum Teil aufgefangen werden kön-

nen. Diese Anstrengungen müssen
nicht zuletzt Kindern aus Armutsfa-
milien bzw. aus bildungsbenachtei-
ligten Familien gelten.
6.Nicht bei der Grundschule ste-

hen bleiben – Sek. I planen.
Die Ganztagsschule darf nicht bei

der heutigen Grundschulzeit enden.
Schon jetzt muss die politische Pla-
nung der Ausweitung der Ganztags-
schule auf den heutigen Bereich der
Sek. I beginnen. Dazu gehören:
– Kindgerechte Gestaltung des Schul-

angebotes von 8.00 Uhr bis 16.00
Uhr: Der gesamte „Schultag“, der
aus überwiegend kognitiven An-
geboten der Schule und sozial-
pädagogischen und kulturpäda-
gogischen Angeboten aus der
Jugendhilfe sowie sportpädagogi-
schen Elementen bestehen wird,
soll darauf Rücksicht nehmen, dass
Kinder Räume zur Selbstentfaltung
und Selbsterprobung brauchen. Des-
wegen sind Möglichkeiten der
Selbstorganisation und Selbstent-
faltung von Kindern ohne päda-
gogisierende Angebote ausdrück-
lich konzeptionell vorzusehen.

– Ganztagsschule – eine neue Schule:
Nicht nur durch die PISA-Studie ist
deutlich geworden, dass auch
Deutschland eine andere Schule
braucht. Eine Schule, die einen
wesentlichen Teil in der Erziehung
und Sozialisation von Kindern
übernimmt und dabei neben der
Wissensvermittlung vor allen Din-
gen soziale, kulturelle und demo-
kratische Fähigkeiten fördert. Die
Ganztagsschule ab 2007 muss eine
neue Schule werden, in der sozial-
pädagogische Elemente der Jugend-
hilfe eine führende Rolle neben
Elementen der Wissensvermittlung
und der Vermittlung von Kultur-
techniken spielen.

– Kontinuierliche Beziehungen si-
chern: Kinder und Jugendliche
brauchen auch in der Schule kon-
tinuierliche und verlässliche Bezie-
hungen zu Erwachsenen, um sich
zu gemeinschaftsfähigen und be-
lastungsfähigen Persönlichkeiten zu
entwickeln. In dem Maße, in dem
das in vielen Familien nicht mehr
sichergestellt ist (Patchworkfami-
lie, Einelternfamilie, Einkindfami-
lie, Scheidungen und Trennungen,
Berufstätigkeit), muss die Ganztags-
schule dies in ihren Konzepten zu-
nehmend berücksichtigen.

nrw
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Gesetzliche Sicherung im
Beratungsprozess

Die dem Landtag vorliegenden Be-
schlussentwürfe für ein Jugendförde-
rungsgesetz gehen zum Teil auf Initi-
ativen zurück, mit denen unmittelbar
nach Inkrafttreten des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) dem
Landesrechtsvorenthalt gemäß § 15
zu den Aufgaben und Leistungen
von Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
und erzieherischem Kinder- und Ju-
gendschutz (§§ 11 – 14 KJHG) Rech-
nung getragen werden sollte. Ebenfalls
spielte in der Diskussion um Eck-
punkte (Arbeitsgemeinschaft „Haus
der Offenen Tür“ AGOT - Nordrhein-
Westfalen, 02.05.1991) beziehungs-
weise um Leitlinien (Institut für sozi-
ale Arbeit Münster, 16.07.1992) der
Entwurf für ein Jugendbildungsge-
setz aus dem Jahre 1980 eine Rolle.

Noch in der zweiten Hälfte des
Jahres 1991 sprechen sich die Frakti-
onen von CDU und Bündnis 90/Die
Grünen für ein Drittes Ausführungs-
gesetz aus. Auf Initiative der SPD-
Fraktion beschließt der Landtags-
ausschuss allerdings nur einen
Prüfauftrag für die Landesregierung
zum gesetzlichen Handlungsbedarf.

Einen ersten Entwurf für ein Drittes
Ausführungsgesetz zum KJHG legte
1992 der Landesverband der SJD/Die
Falken vor. Eine 1993 von Erich He-
ckelmann, Vorsitzender des damali-
gen Jugendausschusses  des Land-
tags, gebildete Arbeitsgruppe mit den
Trägergruppen der Jugendarbeit legte
1994 einen weiteren Gesetzentwurf
vor. Parallel fand der Bedarf nach
einer gesetzlichen Absicherung der
Jugendarbeit erhebliche Resonanz im
Landtag und in der Landesregierung.

Der Landesjugendhilfeausschuss
Rheinland (…) nahm zu den vom
damaligen Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales NRW vorge-

Jugendfördergesetz
Initiativen zum 3. Ausführungsgesetz
zum Kinder- und Jugendhilfegesetz
(SGB VIII) in Nordrhein-Westfalen
von Hans Peter Schaefer

nrw
legten „Überlegungen zu einem Ju-
gendförderungsgesetz (3. AG-KJHG
NW)“ positiv Stellung und teilte die
Grundüberlegungen des Papiers. Er
forderte die Landesregierung auf,
„umgehend einen Gesetzentwurf
vorzulegen, in dem alle im KJHG
genannten örtlichen und überörtli-
chen Träger der Jugendhilfe berück-
sichtigt werden“.

Die darauf gründenden Aktivitä-
ten führten allerdings in den folgen-
den Jahren, auch entgegen der rot-
grünen Koalitionsvereinbarung von
1995 und der sich darauf beziehen-
den Regierungserklärung von Minis-
terpräsident Johannes Rau, wegen
des Widerstandes der Kommunen
nicht zu einem Gesetz. Die Kommu-
nen, kreisfreie Städte wie Kreise, wand-
ten sich angesichts finanzieller Eng-
pässe gegen gesetzlich festgelegte
Förderverpflichtungen.

Im Vordergrund stand daher bald
die Fortentwicklung des Landesju-
gendplans, die 1999 in einem Ent-
wurf mündete, der auf eine zweijäh-
rige Erprobungsphase begrenzt war
und in eine Neufassung ab dem Jahre
2003 mündete.

Volksinitiative „Jugend braucht
Zukunft“

Die zurzeit vorliegenden Gesetzent-
würfe sind eine Reaktion auf die er-
folgreiche Volksinitiative „Jugend
braucht Zukunft“ der Arbeitsgemein-
schaft „Haus der Offenen Tür“ AGOT
- Nordrhein-Westfalen. Diese Arbeits-
gemeinschaft, in der die landeswei-
ten Trägergruppen der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit zusammen
geschlossen sind (Ev. LAG OT NRW,
Falken Bildungs- und Freizeitwerk e.V.,
Kath. LAG OT NW), brachte im Herbst
2003 eine Volksinitiative für ein 3.
AG-KJHG auf den Weg.

Angesichts der im Regierungsent-
wurf zum Landeshaushalt vorgesehe-
nen Kürzungen im Landesjugend-
plan 2004, die auf einschneidende
Kürzungen der Landesmittel im Jah-
re 2003 folgten, sollte damit die fi-
nanzielle Basis der offenen Kinder-
und Jugendarbeit abgesichert wer-
den. Die Volksinitiative übertraf mit
rund 175.000 Unterschriften bei wei-
tem die landesgesetzliche Hürde.

Am 11.03.2004 verabschiedete der
Landesjugendhilfeausschuss Rhein-
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land einstimmig eine Resolution, die
das Anliegen der Volksinitiative un-
terstützt. Ein klares Votum gab es
auch seitens des Landesjugendhilfe-
ausschusses Westfalen-Lippe am
23.03.2004.

Die CDU-Fraktion im Landtag
spricht sich in einer parlamentari-
schen Initiative (Antrag an den Land-
tag vom 18.03.2004) für die komplet-
te Rücknahme der Kürzungen im
Landesjugendplan 2004/05 aus und
fordert die Landesregierung dazu auf,
den Entwurf eines Jugendförderge-
setzes vorzulegen.

Vorliegende Gesetzentwürfe

Die CDU-Fraktion im nordrhein-
westfälischen Landtag brachte am
30.04.2004 den Entwurf für ein „Ge-
setz zur Förderung der Jugend (Ju-
gendförderungsgesetz NRW)“ in den
Landtag ein. Mit diesem Gesetz soll
die Förderung der Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Jugendsozialarbeit
und des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes für das Land NRW
geregelt werden. In einer ersten Le-
sung im Landtag wurde der Gesetz-
entwurf am 12.05.2004 diskutiert.

Der CDU-Entwurf betont die Ei-
genständigkeit der Handlungsfelder
im Rahmen der Jugendhilfe, streicht
die gemeinsame Verantwortung von
Land und Kommunen heraus und
will eine Grundförderung der Träger-
strukturen durch das Land (Personal-
und Sachkosten). Das Land soll 0,2%
des Landeshaushalts für die Jugend-
förderung aufbringen.

Die CDU sieht als Grundlage der
Förderung mehrjährige Zielvereinba-
rungen zwischen der Landesregierung
und den Trägern vor – eine Forde-
rung, die die CDU-Fraktion gemein-
sam mit der FDP-Fraktion bereits im
Februar 2003 in einem Antrag im
Landtag eingebracht hatte. Der Ent-
wurf will eine Förderung u.a. von der
verbindlichen Mitbestimmung von
Jugendlichen abhängig machen.

Am 16. Juni 2004 brachten die
Fraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen den Entwurf für ein 3.
Ausführungsgesetz zum Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) NRW in
den Landtag ein. Der Entwurf sieht
vor, dass ab dem 01.01.2006 im Lan-
desjugendplan 96 Mio. EUR jährlich
über fünf Jahre hinweg zur Verfü-
gung stehen. Der Entwurf beschreibt
darüber hinaus die Handlungsfelder

der Kinder- und Jugendarbeit sowie
des erzieherischen Kinder- und Ju-
gendschutzes und formuliert wesent-
lich Orientierungen wie z.B. die ge-
schlechtsspezifische Ausrichtung der
Angebote und Interkulturalität. Die
Mitwirkungsrechte von Kindern und
Jugendlichen sowie von Trägern auf
Landes- wie kommunaler Ebene wer-
den ausdrücklich betont.

Die örtlichen Träger der Jugendhil-
fe sollen künftig die Jugendarbeit zu
einem angemessenen Anteil fördern
und diese Förderung auf Basis der
Jugendhilfeplanung in einem För-
derplan für fünf Jahre fest schreiben
(§15). Die Jugendhilfeplanung soll
als ständige Aufgabe des örtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
fest geschrieben werden.

Das Gesetz soll am 01.01.2005 in
Kraft treten; die Förderverpflichtung
der Kommunen des Landes allerdings
erst zum 01.01.2006 (§§ 15 – 17 des
Entwurfs).

Am 16. Juni 2004 brachte auch die
FDP-Fraktion einen Entwurf für ein
3. Ausführungsgesetz zum Kinder-
und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) NRW
in den Landtag ein. Der FDP-Entwurf
sieht eine „Pro-Kopf-Pauschale“ je
Kind und Jugendlichen unter 27 Jah-
ren vor. Die Landesförderung für die
Handlungsfelder gemäß §§ 11-14
KJHG soll mindestens in der gleichen
Höhe zur Verfügung stehen wie im
Haushaltsjahr 2001; jährliche Kos-
tensteigerungen sollen Berücksichti-
gung finden.

Der Entwurf der FDP-Fraktion be-
schreibt Grundsätze für die Hand-
lungsfelder, beschreibt die Förderbe-
reiche und definiert Aufgaben der
kommunalen Jugendhilfeplanung.
Den daraus resultierenden Jugend-
hilfeplan soll die Vertretungskörper-
schaft per Beschluss bestätigen.

Wie für das Land wird von dem
Kommunen eine auf den Haushalts-
ansätzen von 2001 beruhende Förde-
rung verlangt. Der Entwurf hebt die
Verpflichtung des Landes zur Beteili-
gung der freien Träger und der über-
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe an seinen Planungen
hervor. Die Kommunen sollen die
freien Träger an allen Planungsschrit-
ten beteiligen sowie Kinder und Ju-
gendliche mitwirken lassen.

Das Gesetz soll für die Zeit vom
01.01.2005 bis zum 31.12.2010 Gel-
tung erhalten.

Die freien Träger derJugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit und des erzie-
herischen Kinder- und Jugendschut-
zes in NRW haben Grundsatzpositio-
nen zu einem 3. Ausführungsgesetz
KJHG formuliert, mit denen sie eine
Förderverpflichtung des Landes wie
der Kommunen einfordern, die sich
am Fördervolumen des Jahres 2001
orientieren. Das Land solle sich künf-
tig für jeweils fünf Jahre binden,
Wirksamkeitsdialoge als Fördervor-
aussetzung durchführen und die
Kommunen zu einer für fünf Jahre
verbindlichen Jugendhilfeplanung
verpflichten. Die Kommunen sollen
ihre Förderung für fünf Jahre ver-
bindlich festlegen und die Wirksam-
keit ihrer Förderung mit den freien
Trägern evaluieren.

Die Träger betonen in ihren Grund-
satzpositionen weiterhin die Bedeu-
tung der Subsidiarität.

Der Landesjugendhilfeausschuss
Rheinland hat in seiner Sitzung am
24.06.2004 „Eckpunkte für ein 3. Aus-
führungsgesetz NRW zum Kinder-
und Jugendhilfegesetz“ verabschie-
det. Darin wird u. a. gefordert:
– ein gemeinsamer Gesetzentwurf

aller Landtagsfraktionen,
– Planungssicherheit und verlässli-

che Förderung ab 01.01. 2005, als
Basis der Landesförderung wird ein
Volumen von 96 Mio. EUR ange-
setzt,

– Eigenständigkeit der Handlungsfel-
der Jugendarbeit, Jugendsozialar-
beit und erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz – die Zusammenar-
beit mit der Schule soll als wichtige
Querschnittsaufgabe beschrieben
werden,

– eine gemeinsame Förderverpflich-
tung des Landes und der Kommu-
nen – allerdings sollte das Land
das Bekenntnis zu seiner jugend-
politischen Verantwortung im
Sinne von § 82 KJHG nicht ab-
hängig vom Umfang einer kom-
munalen Beteiligung machen,

– die verbindliche Jugendhilfepla-
nung (auf kommunaler Ebene und
der überörtlichen Träger) als För-
derbedingung,

– die Förderung landesweiter Zusam-
menschlüsse der Kinder- und Ju-
gendarbeit.

Der ganze Beschluss ist unter
www.lvr.de/jugend dokumentiert.

Kontakt:
hp.schaefer@lvr.de
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Bilden statt reparieren

Optimismus und Skepsis hielten
sich auf dem 12. Deutschen Jugend-
hilfetag (2. bis 4. Juni in Osnabrück)
die Waage, als Experten in den Fach-
foren das Thema Ganztagsschule dis-
kutierten. Während einige Skepsis
äußerten, dass die Jugendhilfe-Mit-
arbeiter als billige Aushilfslehrer miss-
braucht werden, sahen andere die
Chance, der Jugendhilfe und ihren
Ideen neue Geltung zu verschaffen.

Sind Ganztagsschulen eine Chan-
ce für die Jugendhilfe, zu neuer Blüte
zu gelangen? Und ist dies möglich,
ohne dass sie ihre Identität preisge-
ben muss oder gar in die Rolle einer
Aushilfslehrerschaft gedrängt wird?

Als in zahlreichen Fachforen auf
dem Deutschen Jugendhilfetag das
Thema der Kooperation mit Ganz-
tagsschulen referiert wurde, bekamen
die Zuhörerinnen und Zuhörer diese
fragende Grundmelodie immer wieder
zu Ohren. Auf diese Melodie wurde
mal ein optimistischerer, mal ein skep-
tischerer Text gesetzt. Eins fiel dabei
auf: Die Diskussionen und Vorträge
stießen auf großes Interesse. So man-
che Veranstaltung kam mit dem vor-
hergesehenen Platz nicht aus, so dass
Zuhörer stehen mussten.

Ganztagsschulen und Jugendhilfe
sind von aktuellem Interesse.

Dies erwies sich auch in den Eröff-
nungsreden der Bundesfamilienmi-
nisterin Renate Schmidt und des Vor-
sitzenden der Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe Reiner Prölß. Die Mini-
sterin zog in ihrer jugendpolitischen
Grundsatzrede eine Verbindung von
Ganztagsschulen zum Motto des Ju-
gendhilfetags: „Natürlich muss sich
auch in den Schulen etwas ändern.
Wir brauchen Ganztagsschulen. Und
deshalb setzt die Bundesregierung mit

Stimmen zum
„Ganztag“ auf dem
12. Deutschen Jugendhilfetag
von Ralf Augsburg

dem Investitionsprogramm ‘Zukunft
Bildung und Betreuung’ eines der
größten Bildungsprogramme um, das
es je gab. Ich begrüße es ausdrücklich,
dass Bund und Länder jetzt gemein-
sam einen Bildungsbericht erstellen
werden und sich auf einen umfassen-
den Bildungsbegriff verständigt ha-
ben. Denn Kinder und Jugendliche
sollen ‘leben lernen’ - wie es das Motto
des Jugendhilfetags sagt. ‘Lebenskom-
petenz’ – so das zentrale Lernziel.“

Gleichberechtigt und gleichwertig

Laut Renate Schmidt sollen Schu-
len zu Orten des kognitiven, emotio-
nalen und sozialen Lernens werden,
wo über das Faktenwissen hinaus
Kritik- und Teamfähigkeit vermittelt
werden und Partizipation für Schü-
lerinnen und Schüler und Eltern
möglich ist. Schulen alleine würden
das nicht schaffen, aber die Jugend-
hilfe verfüge über diese Kompeten-
zen. „Wir brauchen das Zusammen-
führen von Angeboten der komm-
unalen Jugendhilfe und der Schule
unter einem Dach. Bildung und Ju-
gendhilfe müssen mit ihren unter-
schiedlichen Kompetenzen auf
gleicher Augen-
höhe als gleich-
berechtigt und
gleichwertig in
der Ganztags-
schule kooperie-
ren“, forderte
die Ministerin.
„Beide müssen
sich deshalb
ändern, die
Schule und die
Kinder- und
J u g e n d h i l f e
gleichermaßen.“

Prölß, dessen
Arbeitsgemein-

schaft den Jugendhilfetag organisier-
te, warnte in seinem Beitrag allerdings
davor, „dass die im Investitionspro-
gramm bereitgestellten Mittel, die ei-
nen bildungspolitisch begründeten
Beitrag zum Ausbau von Ganztages-
schulen leisten sollen, in manchen
Ländern dazu verwendet werden, pä-
dagogisch konzeptionell fragwürdi-
ge Ganztagesbetreuungsangebote zu
schaffen und die Investitionen für
längst fällige Gebäudeunterhaltsmaß-
nahmen und geplante Erweiterun-
gen zu missbrauchen.“

„Brachialschnitt ist notwendig“

Die Forderung nach einer „Koope-
ration auf gleicher Augenhöhe“ zog
sich nach der Rede von Renate
Schmidt wie ein roter Faden durch
die weiteren Veranstaltungen mit dem
Schwerpunkt Ganztagsschule. So frag-
te Prof. Dr. Max Fuchs im Fachforum
„Kultur macht Schule“: „Wie soll auf
gleicher Augenhöhe verhandelt wer-
den, wenn die Schulen das Geld ha-
ben?“ Trotz aller Kritik forderte der
Vorsitzende der Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung, dass sich
die Jugendarbeit auf die Ganztags-
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schulen hin orientieren und Modelle
gelingender Zusammenarbeit entwi-
ckeln müsste.

„Alle Jugendhilfe-Verbände sind
inzwischen für die Ganztagsschule,
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
sind“, so der Kulturpädagoge. Dazu
müssten sich auch die Schulen verän-
dern. Hilfreich wäre die Gewährung
stärkerer Autonomie für die Schulen,
wie sie in Skandinavien praktiziert
werde. Der Staat solle lediglich die
Ziele vorgeben, den pädagogischen
Weg müssten die Schulen dann selbst
wählen dürfen. „Es muss ein Brachi-
alschnitt gemacht werden“, erklärte
Fuchs. „Wir brauchen eine Verände-
rung in der Binnenstruktur der Schu-
len, eine Entrümpelung der Lehrplä-
ne und müssen das Verständnis von
Bildung als Selektion ändern.“

Abstimmung mit den Füßen

Ein anderes Denken forderte auch
Jutta Johannsen. Die Direktorin des
Gymnasiums Jungmannschule in
Eckernförde bemängelte, dass die Ver-
netzung mit der Jugendhilfe bisher
nur wegen der knappen finanziellen
Ressourcen an den Schulen eingefä-
delt und von den Schulträgern ge-
wünscht worden sei, nicht aber aus
Begeisterung für etwas Neues. Aus
dem schleswig-holsteinischen Minis-
terium käme jedenfalls keine Unter-
stützung. „Meine Ministerin hat
vielleicht schon mal etwas von unse-
ren Diskussionen hier gehört, ich
bezweifle allerdings, dass sie versteht,
worüber wir hier eigentlich reden“,
meinte die Vorsitzende des Bundes
Deutscher Kunsterzieher.

Jugendkunstschulen und kulturpäd-
agogische Einrichtungen dabei

Als möglichen Kooperationspart-
ner für Ganztagsschulen stellten
Mechthild Eickhoff und Peter Kamp
ihren Bundesverband der Jugend-
kunstsschulen und Kulturpädagogi-
schen Einrichtungen vor. „Bei uns
sind Vertreter aller künstlerischen
Sparten dabei. Wir haben die Struk-
tur, besitzen die Kompetenz zum Pro-
jektmanagement und können über
Projekte hinaus Personen in der Schule
präsent halten“, berichtete Frau Eick-
hoff. In Nordrhein-Westfalen koo-
perierten die Jugendkunstschulen
bereits mit 40 der in diesem Schuljahr
gestarteten 240 Ganztagsschulen –
von einzelnen Projekten bis zur kom-

pletten Nachmittagsgestaltung, so
Kamp. In Duisburg organisiere man
beispielsweise mit den Schülerinnen
und Schülern zweier Grundschulen
über das gesamte Schuljahr hinweg
eine Schulrevue. Hier stellten die Schü-
lerinnen und Schüler unter fachli-
cher Anleitung Masken, Requisiten
und Bühnenbilder her und übten
Akrobatik und Tanz ein. Die Kolle-
ginnen und Kollegen dieses Projekts
könnten dabei auch an den Schul-
konferenzen teilnehmen und ihr
pädagogischer Rat werde gehört. Die
Abstimmung mit den Füßen spreche
dabei für das Engagement: Inzwischen
sei die Resonanz doppelt so hoch wie
zu Beginn des Schuljahrs, berichtete
der Vorsitzende der Jugendkunstschu-
len in Nordrhein-Westfalen.

„Ganztag“ in NRW

In dem Forum “Gemeinsam geht
es besser“ referierte Klaus Schäfer über
die „Kinder- und Jugendhilfe in der
offenen Ganztagsgrundschule in
Nordrhein-Westfalen“. Der Abtei-
lungsleiter Jugend und Kinder im
nordrhein-westfälischen Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder stellte
einleitend fest: „Ohne die Integrati-
on der Jugendhilfe bekommen wir
keine neue Schule.“ Dass „Bildung
mehr als Schule, Schule mehr als
Unterricht“ sind, sei für die Jugend-
hilfe klar, für andere dagegen nicht
so sehr. Es sei daher manchmal schwie-
rig, Lehrern zu vermitteln, dass „es
auch andere Pädagogen“ gebe.

Dennoch lohne es sich, in die Schu-
len zu gehen. Das Interesse von El-
tern an umfassenderer Bildung für

ihre Kinder sei groß. „Wir sind vom
Ministerium aus durch Nordrhein-
Westfalen gereist, um das Thema der
Einbindung der Jugendhilfe vorzu-
stellen, und egal wohin wir kamen –
die Säle waren immer voll. Nur Schu-
len, die mehr zu bieten haben und
attraktive Angebote machen, werden
in Zukunft bestehen können. Die
Anmeldezahlen zeigen einen Trend
hin zur Ganztagsschule, und auf
Dauer werden alle Eltern in diesen
Sog geraten.“

Durch die Jugendhilfe kämen Fach-
kräfte aus verschiedenen Professio-
nen in die Schulen und sorgten für
Qualität. Den Kindern eröffne das
Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu
entdecken und eigene Interessen zu
entwickeln. In Nordrhein-Westfalen

werde die „gleiche Augenhöhe“ dabei
durch Kooperationsvereinbarungen
gesichert. Eine entsprechende Verein-
barung des Landes mit den Kirchen
ist laut Schäfer unterschriftsreif. Für
die Zukunft seien mehr gemeinsame
Fortbildungen von Schulen und Er-
ziehern wünschenswert. „Auch die
Lehrerausbildung müsste verändert
werden“, meinte der Abteilungslei-
ter, „aber das ist schwieriger.“

Schulen am Ende ihrer Kräfte

Eine bereits etablierte und funktio-
nierende Zusammenarbeit stellten
Klaus Flesch und Rainer Müller vor.
Innerhalb des „Familienprojekts Dort-
mund“ gibt es bereits seit 1991
Betreuungsangebote an Ganztags-
schulen. Zu Beginn war ein Philoso-
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phiewechsel nötig, so Müller, der vom
Jugendamt für das Projekt freigestellt
worden ist: „Es galt, verschiedene Er-
ziehungs- und Bildungsmodelle zu
verknüpfen und eine Kooperation
auf Augenhöhe zu schaffen.“

Wie gelang das in Dortmund? „Zu
Beginn haben wir alle Schulen und
Träger an einen Tisch und ins Ge-
spräch gebracht“, erzählte Schäfer.
„Die Kommune muss Geburtshelfer
spielen und die Betreuung der Koope-
rationen ortsnah sichern. In Dort-
mund haben wir zudem in jedem
Stadtbezirk einen Ansprechpartner,
einen so genannten ‘Kümmerer’, in-
stalliert, der mit Rat und Tat zur Seite
steht.“ Inzwischen wollten so viele
Schulen Ganztagsschulen werden,
dass man derzeit nicht alle berück-
sichtigen könne.

Den Trend zur Kooperation begrün-
dete Klaus Schäfer: „Die Schulen
merken, dass sie am Ende ihrer Kräfte
und mit der Erziehung überfordert
sind. Und auch die Schulministerien
merken langsam, dass Lernen nicht
nur etwas mit Schule zu tun hat.
Durch die Ganztagsschulen werden
wir auch eine andere Jugendhilfe
bekommen: Sie wird endlich nicht
mehr nur als Reparatur-, sondern
auch als Bildungsinstanz wahrgenom-
men werden.“

Dem Erziehungsnotstand begegnen

Auf dem 12. Jugendhilfetag in Os-
nabrück konnte sich nicht jeder Refe-
rent für die Ganztagsschule erwär-
men. Doch viele Teilnehmer betonten,
dass Lamentieren über die Unterschie-
de zwischen Schulen und Jugendhil-
fe keinen der Beteiligten weiterbringt.
„Ideologen sind schlechte Pädago-
gen“, meinte ein Referent.

„Ganztagsangebote – und dann?“

So lautete die Fragestellung des vom
Deutschen Jugendinstitut veranstal-
teten Fachforums auf dem Jugend-
hilfetag in Osnabrück. Die Referen-
tin und die Referenten erläuterten
vor dem vollbesetzten Saal in der
Stadthalle die „Folgen und Neben-
wirkungen einer veränderten Bil-
dungslandschaft“. Die selbstgestellte
Aufgabe lautete: „Wie formulieren
wir einen ‘Beipackzettel’ für Ganz-
tagsschulen?“ Dabei herrschte auf dem
Podium allerdings keine Einigkeit
darüber, ob Ganztagsschulen päda-
gogischen Sinn machen.

Prof. Dr. Uta Meier von der Univer-
sität Gießen ging das Thema gesell-
schaftspolitisch an. Zwei Drittel nicht-
berufstätiger Frauen wollten wieder
arbeiten. Beim arbeitenden Drittel
hätten Umfragen ergeben, dass in 50
Prozent der Fälle bei der Kinderbe-
treuung Notlösungen mit Tagesmüt-
tern oder Verwandten organisiert
werden müssten. Aus Gründen der
Geschlechtergerechtigkeit müssten
Frauen gleiche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben und dies könne
durch Ganztagsangebote gewährleis-
tet werden. Viele Familien, die ihren
Kinderwunsch wegen der ungeklär-
ten Betreuungssituation zurückstel-
len, würden dann auch Kinder be-
kommen. „Darüber hinaus bieten
Ganztagsschulen die Chance, Alltags-
orientierung und gesundheitsfördern-
de Ernährung zu lernen, was genauso
wichtig wie Bildungsstandards ist“,
meinte die Familienwissenschaftlerin.

Schule nicht verlängern, sondern
verändern

Scharfen Widerspruch erntete Prof.
Meier von Prof. Dr. Thomas Olk. Der
Wissenschaftler vom Institut für Pä-
dagogik der Universität Halle/Wit-
tenberg entgegnete, es könne nicht
Aufgabe der Schulen sein, die Gebur-
tenraten in die Höhe treiben zu wol-
len. „Solche bevölkerungspolitischen
Maßnahmen greifen sowieso nicht.“

Olk zeigte sich auch hinsichtlich
der Offenen Ganztagsschulen skep-
tisch: „Ein echter Einstieg in eine
neue Schule findet hier nicht statt.
Bei den additiven Konzepten kom-
men wir nicht zu einer echten Ver-
zahnung und Rhythmisierung. Viele
Kinder hassen die Schule, daher dür-
fen wir sie nicht einfach verlängern,
sondern müssen sie verändern.“

Eigentlich passten die Systeme
Schule und Jugendhilfe „überhaupt
nicht“ zusammen. Die Jugendhilfe
sei besorgt, dass der Anteil der Schule
an der Kinder- und Jugendbildung
erhöht werde, der eigene dagegen
sinke. Für den Erziehungswissen-
schaftler nicht ganz unbegründet:
„Formale Bildung wird protegiert,
nonformale nicht.“ Aber man kön-
ne auch nicht die Augen davor ver-
schließen, dass sich auch die Jugend-
arbeit in der Krise befände. „Die Zahl
der Jugendlichen, die die Angebote
nachfragen, sinkt. Davor können wir
nicht einfach die Augen verschlie-

ßen. Für die Möglichkeit des Engage-
ments in Schulen sind viele in der
Jugendarbeit deshalb auch dankbar.“

Schule als „Problemgenerator“

Spezifische Jugendarbeit ist aller-
dings nicht durch Ganztagsschulbil-
dung zu ersetzen. Das war die Positi-
on von Prof. Albert Scheer von der
Pädagogischen Hochschule Freiburg.
„Die Schule ist ein ‘Problemgenera-
tor’. Laut einer Umfrage fühlen sich
ein Fünftel der Schüler in der Schule
unwohl.“ Der verbindliche Ausbau
von Ganztagsschulen sei „sozial schäd-
lich“, weil er die bestehenden Schul-
milieus nur verfestigen würde, statt
eine soziale Durchmischung wie in
Sportvereinen zu ermöglichen. Da-
her sei der Ausbau von Ganztags-
schulen lediglich in einem eingliedri-
gen Schulsystem sinnvoll. Die
Schulentwicklung solle dabei im lo-
kalen Kontext erarbeitet werden und
den Jugendlichen mehr Partizipati-
onsmöglichkeiten einräumen.

Weniger kritisch beurteilte Volker
Rittner von der Deutschen Sporthoch-
schule Köln die Offenen Ganztags-
schulen: „Sie können produktiv sein,
wenn Lebensnähe, Freiwilligkeit und
räumliche Expansion gegeben sind.
Gegenwärtig gibt es gute Rahmenbe-
dingungen für eine Kooperation von
Schulen und Vereinen – beide öffnen
sich füreinander. Es gibt aber noch
wenig Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit. Vereine müssen lernen,
weniger Verein zu sein: Sie müssen
weniger den Wettkampfsport sehen
und mehr den Sport als Möglichkeit
der Selbstdarstellung und -wahrneh-
mung.“ Wichtig sei, dass Schulen,
Vereine und Jugendhilfe kommuni-
zierten, um „lokale Maßarbeit“ zu
leisten. „Das Medium Sport lohnt die
besondere Anstrengung“, resümierte
der Sportsoziologe.

„Wir wollen dabei sein“

Dieser Ansicht waren auch Susan-
ne Ackermann und Dr. Klaus Balster
von der Sportjugend Nordrhein-West-
falen, die das Fachforum „Bewegung,
Spiel und Sport als Bildungs-, Erzie-

bund
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hungs- und Betreuungsangebote in
der offenen Ganztagsgrundschule“
anbot. In Nordrhein-Westfalen ist
die Kooperation zwischen Ganztags-
schulen und Sportvereinen schon weit
gediehen. Am 18. Juli 2003 wurde
zwischen dem Landessportbund, dem
Schul- und dem Sportministerium
eine Rahmenvereinbarung über die
Zusammenarbeit an offenen Ganz-
tagsgrundschulen geschlossen. Dazu
kommen über 100 Informationsver-
einbarungen und 51 örtliche Koordi-
nierungsstellen des LSB. In den
Ausschüssen für Schulsport aller Schul-
ämter ist der Landessportbund ver-
treten.

„Wir haben uns in Nordrhein-
Westfalen klar positioniert: Wir wol-
len dabei sein“, meinte Balster, der
Vorsitzende des Ressorts Schule/Ver-
ein ist. „ Jeder sollte dazu beitragen,
dem Erziehungsnotstand zu begeg-
nen. Der Sport leistet Erziehung
und Persönlichkeitsbildung.“ Dem
Wunsch nach Qualität und Verläss-
lichkeit in den außerunterrichtlichen
Sportangeboten stelle sich die Sport-
organisation durch Qualifizierung
und den Aufbau der Unterstützungs-
strukturen. „Wir drängen in der Zu-
sammenarbeit auf die Formulierung
gemeinsamer pädagogischer Konzep-
te“, so Balster.

Susanne Ackermann erläuterte, dass
neben den in Nordrhein-Westfalen
zurzeit angebotenen Aerobic, Tisch-
tennis, Tennis, Ballsportarten, Rin-
gen, Tanzen, Judo und Inline-Skaten
auch spezielle Förderangebote für

übergewichtige oder verhaltensauf-
fällige Kinder gemacht werden. „Die
Angebote können als Regelangebote,
zum Beispiel einmal in der Woche,
oder als Kursangebote, Workshops
und Projekte durchgeführt werden“,
so Ackermann.

Mit dem Augenrollen aufhören

Ein weiterer Rahmen wurde im Fach-
forum „Ganztagsschule – Königsweg
oder Irrgarten für die Jugendhilfe“
des Deutschen Roten Kreuzes, der
AWO, der BAG Jugendsozialarbeit,
der GEW und von IN VIA diskutiert.
Die Frage lautete hier: „Welche Chan-
cen hat die Kooperation für Schule
und Freie Wohlfahrtspflege?“

Wolfgang Stadler, Geschäftsführer
des AWO-Bezirksverbandes Ostwest-
falen-Lippe, empfand die Situation
in Nordrhein-Westfalen als „ziem-
lich wirr“ und die Jugendhilfe in
einer „passiven Rolle“: „Für die Horte
läutet das Totenglöcklein, und es gibt
noch keine verbindlichen Übergangs-
strukturen vom Hort zur Offenen
Ganztagsschule. Die Jugendhilfe
braucht klarere Vorgaben, was von
ihr in der Zusammenarbeit erwartet
wird.“

Doch Kooperation könne man sich
sehr gut vorstellen: „Wir müssen mit
dem jeweiligen Augenrollen aufhö-
ren, wenn die Rede auf die Schule
beziehungsweise die Jugendhilfe
kommt“, so Stadler. „Statt dessen
sind wir gut beraten, zu kooperieren
und inhaltliche Verknüpfungen mit
der Schule zu suchen.“ 

Trennung zwischen Schule und
Jugendhilfe aufweichen

Frieder Bechberger-Derscheidt, Lei-
ter der Schulabteilung im rheinland-
pfälzischen Bildungsministerium,
betonte, dass die Kooperation auf
„gleicher Augenhöhe“ stattfinden
müsse, machte aber auch deutlich,
dass sich dabei beide Partner bewe-
gen müssen: „Ich kann kein System
gebrauchen, das die Schuld immer
woanders sucht.“ Von Anfang an
müsste die Jugendhilfe von den Schu-
len konzeptionell eingebunden und
so die Trennung von Schule und
Jugendhilfe aufgeweicht werden.

Markus Schnapka, Leiter des Lan-
desjugendamtes Rheinland, erklärte:
„Wenn Jugendarbeit so administriert
wird wie Schule, hat Schule nichts
davon. In manchen Kommunen sind
Schulverwaltungsämter und die Ju-
gendhilfe aber noch weit davon ent-
fernt, ihre Planungen aufeinander
abzustimmen.“

In Kassel-Waldau funktioniert die
Verzahnung zwischen Schule, Kom-
mune und Jugendhilfe. Bärbel Buch-
feld, Leiterin der Offenen Schule
Waldau, berichtete, dass durch regel-
mäßige Treffen aller Beteiligten die
Stadtteilarbeit beeinflusst worden und
durch ein Ferienbündnis von Schule
und Jugendhilfe die Zahl krimineller
Delikte im Ort zurückgegangen sei.
„Wir warten nicht auf Bund und
Land, wir handeln.“

BMBF, 08./11.06.2004
www.ganztagsschule.org
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bund
Die Kultusministerkonferenz hat

sich auf ihrer 306. Plenarsitzung am
Donnerstag und Freitag in Mainz
unter dem Vorsitz ihrer Präsidentin,
Staatsministerin Doris Ahnen,
insbesondere mit der frühen Bildung
in Kindertageseinrichtungen, der stär-
keren Zusammenarbeit von Schule
und Jugendhilfe (...) befasst.

Die Kultusministerkonferenz (KMK)
und die Konferenz der Jugendminis-
terinnen und Jugendminister (JMK)
haben erstmalig gemeinsame Bil-
dungsziele sowie eine übergreifende
und koordinierte Zusammenarbeit in
den Bereichen Schule und Jugendhil-
fe vereinbart.

Kooperation von Schule
& Jugendhilfe fördern

Frühe Bildung in
Kindertageseinrichtungen

Gemeinsame Vereinbarungen von Jugendministerkonferenz
und Kultusministerkonferenz

Der „Gemeinsame Rahmen der Län-
der für die frühe Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen“ sowie die
Empfehlung „Stärkung und Weiter-
entwicklung des Gesamtzusammen-
hangs von Bildung, Erziehung und
Betreuung“ leisten einen wichtigen
Beitrag zur Weiterentwicklung und
Verbesserung der Bildungsprozesse
von Kindern und Jugendlichen.

Die Präsidentin der Kultusminister-
konferenz, Staatsministerin Doris
Ahnen, bezeichnete die beiden Be-
schlüsse als wichtigen Schritt für die
künftige Zusammenarbeit von Kin-
dertageseinrichtungen, Schule und
Jugendhilfe: „Wir wollen erreichen,
dass Kinder möglichst früh gefördert
werden und die Übergänge vom Kin-
dergarten in die Schule oder von der
Schule in die berufliche Ausbildung
ohne Brüche erleben. Im Mittelpunkt
aller Bildungsprozesse stehen die Kin-
der und Jugendlichen und deshalb
muss die Zusammenarbeit der Insti-
tutionen verbessert werden. Dies gilt
auch für Schule und Jugendhilfe, die
enger zusammenarbeiten und ihre
Bildungsprozesse aufeinander abstim-
men müssen.“

Gemeinsamer Rahmen der Länder
für die frühe Bildung in den
Kindertageseinrichtungen

Die Kultusministerkonferenz betont
die besondere Bedeutung frühkindli-
cher Bildungsprozesse. Der vorliegen-
de Rahmen präzisiert den Bildungs-
auftrag in Kindertageseinrichtungen
und legt besonderes Gewicht auf die
Optimierung des Übergangs vom Ele-
mentar- in den Primarbereich. Zu-
sammen mit der Konferenz der
Jugendministerinnen und Jugendmi-
nister (JMK), die bereits in ihrer Sit-
zung am 13./14. Mai 2004 einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst hatte,

sieht die Kultusministerkonferenz in
diesem gemeinsamen Rahmen eine
große fachlichinhaltliche Überein-
stimmung aller Länder über die Ge-
währleistung des Bildungsauftrages
der Kindertageseinrichtungen.

Die von den Ländern ergriffenen
Maßnahmen zur Förderung in den
Kindertageseinrichtungen sollen kon-
sequent fortentwickelt werden. Sie
beziehen sich auf die Bereiche Spra-
che, Schrift und Kommunikation,
personale und soziale Entwicklung
und Werteerziehung, Mathematik,
Naturwissenschaft, musische Bildung,
Umgang mit Medien, Bewegung und
Gesundheitserziehung sowie Natur
und kulturelle Umwelt. Dabei gilt es,
bei den Kindern die Lust und Freude
am Lernen zu wecken, ihre Kreativi-
tät zu fördern und den kindlichen
Forscherdrang zu unterstützen. Die
Bildungsangebote müssen so gestal-
tet werden, dass sie die soziale, kogni-

tive, emotionale und körperliche
Entwicklung des Kindes fördern.

Im Sinne einer kontinuierlichen
Bildungsbiographie, in der die indi-
viduellen Entwicklungsprozesse des
Kindes unterstützt und gefördert
werden, sollten insbesondere Kinder-
tageseinrichtungen, Grundschulen
und Eltern eng zusammenarbeiten.
Die Schulfähigkeit ist als eine ge-
meinsame Entwicklungs- und Förder-
aufgabe von Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen zu verstehen.
Flexible Modelle des Schulanfangs,
die weitgehend auf Zurückstellungen
verzichten und allen Kindern eine
individuelle Förderung ermöglichen,

führen den Bildungsprozess der Ta-
geseinrichtung fort.

Stärkung und Weiterentwicklung
des Gesamtzusammenhanges von
Bildung, Erziehung und Betreuung

Mit der ebenfalls beschlossenen
Empfehlung „Stärkung und Weiter-
entwicklung des Gesamtzusammen-
hanges von Bildung, Erziehung und
Betreuung“ verstärken die Kultusmi-
nisterkonferenz und die Konferenz
der Jugendministerinnen und Jugend-
minister die Zusammenarbeit in den
wesentlichen Bereichen:
– Übergang vom Kindergarten zur

Grundschule,
– Entwicklung und Ausbau der ganz-

tägigen Förderung und Betreuung
an Schulen,

– Unterstützung der Kinder und Ju-
gendlichen mit Lernproblemen und
sozialen Benachteiligungen.
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Der Übergang vom Kindergarten
zur Grundschule ist für die Entwick-
lung von Kindern und für das Gelin-
gen des Einstiegs in schulische Anfor-
derungen von hoher Bedeutung. Um
Einschulungsalter und Zurückstel-
lungsquote zu senken, sollte die Mög-
lichkeit der frühen Einschulung bes-
ser genutzt werden. Dazu muss die
Vorbereitung auf Schule besonders
bei entwicklungsverzögerten Kindern
verbessert und in Eingangsklassen
noch größerer Wert auf individuelle
Förderung gelegt werden.

Besonders wichtig ist eine möglichst
frühzeitige gezielte Sprachförderung.
Daneben erscheint es auch in ande-
ren Bereichen erforderlich, Entwick-
lungsstand, Verzögerungen und Risi-
kofaktoren besser als bisher zu
identifizieren und darauf aufbauend
Förderangebote bereitzuhalten.

Die KMK spricht sich in der
Empfehlung für gemeinsame Fortbil-
dungen für ErzieherInnen und Lehr-
kräfte aus. Neben organisatorischen
Fragen zum Übergang sollten dabei
insbesondere didaktisch-methodische

Fragen zur Gestaltung von Bildungs-
prozessen in dieser Altersgruppe und
Strategien der Förderung von Kin-
dern mit unterschiedlichen Entwick-
lungsständen thematisiert werden.

Die Förderung von Kindern und
Jugendlichen in Ganztagsschulen
und in Ganztagsangeboten an Schu-
len erweitert die Möglichkeiten des
fachlichen und des sozialen Lernens.
Damit kann zugleich eine gute Basis
dafür geschaffen werden, die Moti-
vation und Aufnahmebereitschaft
sowohl für unterrichtliche wie für
außerunterrichtliche Bildungsange-
bote zu erhöhen. Schule und Jugend-
hilfe öffnen sich stärker sowohl den
Problemen als auch den Neigungen
von Schülerinnen und Schülern.

Die Entwicklung und der Ausbau
von Ganztagsschulen und Ganztags-
angeboten an Schulen sind daher
schul- und jugendpolitisch von gro-
ßer Bedeutung. Es wird empfohlen,
auf Landesebene Rahmenvereinba-
rungen zwischen der Schule und den
außerschulischen Partnern zu schlie-
ßen. Darin sollen die Grundsätze der

Zusammenarbeit festgelegt werden,
die in den regionalen und auf einzel-
ne Schulen und Projekte bezogenen
Vereinbarungen präzisiert werden.

Bei der Unterstützung der Kinder
und Jugendlichen mit Lernproble-
men und sozialen Benachteiligun-
gen werden Schule und Jugendhilfe
ihre Zusammenarbeit intensivieren
und weiter entwickeln. Das gilt
insbesondere beim Übergang Schule
- Berufsausbildung. Hier sollten ver-
stärkt die Träger der Jugendberufshil-
fe in die schulische Berufsvorberei-
tung durch Schulprojekte oder
Projekttage einbezogen werden.

Für Kinder und Jugendliche mit
massiven Problemen und Schulver-
weigerer mit langen Ausfallzeiten sind
gemeinsame Angebote von Schule
und Jugendhilfe auszubauen. Dabei
sollte die Sozialarbeit an Schulen, die
kooperative Ansätze erheblich unter-
stützen kann, als ein wichtiges Binde-
glied zwischen Jugendhilfe und Schu-
le verstärkt genutzt werden. (...)

Bonn, 04.06.2004
www.kmk.org

Der Landesjugendhilfeausschuss
Brandenburg beschäftigt sich u.a. mit
dem Thema der Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe und Schule. Ein
erstes Ergebnis ist das 3-Stufen Ent-
wicklungsprogramm „Jugendhilfe-
Schule“, das auf der Sitzung am
29.03.2004 verabschiedet wurde.

Ausgangssituation

Die demographische Entwicklung
in Brandenburg wird bis zum Jahr
2010 zu einer Halbierung der Zahl der
Kinder und Jugendlichen (10-20jäh-
rige) führen, daraus folgend werden
sich die Schulstandorte z.B. der Sek. I
erheblich verringern und im wesent-
lichen nur noch in Mittel- und Ober-
zentren zur Verfügung stehen. Die
Zahl der Schulen mit  Ganztagsange-
boten  wird sich in den nächsten
Jahren erheblich erhöhen und damit
die zeitliche Bindung der Schüler-
innen und Schüler ausweiten. Hinzu

3-Stufen Entwicklungsprogramm
„Jugendhilfe-Schule“
von LJHA Brandenburg verabschiedet

kommt ein konzeptioneller Druck
(Ergebnisse der Schulleistungsstudi-
en), der sowohl die Schule als auch
die Jugendhilfe vor neue fachliche
und strukturelle Herausforderungen
stellt. Nicht zuletzt sind der wachsen-
de Druck auf die öffentlichen Haus-
halte und damit immer enger wer-
dende finanzielle Möglichkeiten als
Veränderungspotenzial in seinen Kon-
sequenzen mit zu denken. Wesent-
lich bleibt für Schule und Jugendhil-
fe, dass gemeinsam angemessene Lern-
und Lebensorte entwickelt werden
müssen, die für die Kinder und Ju-
gendlichen Chancen für die Aneig-
nung von für ein selbstbestimmtes
Leben nötigen Kompetenzen ermög-
licht. Auf diesem Hintergrund muss
die Jugendhilfe gemeinsam mit der
Schule nach neuen Lösungsansätzen
suchen. Als Konsequenz ist die Ver-
stärkung der Kooperation von Schu-
le und Jugendhilfe erforderlich. Da-

mit kann sich in den nächsten Jah-
ren ein verbessertes und verändertes
Lern- und Lebensfeld entwickeln, das
stärker an den Interessen und Fähig-
keiten von Kindern und Jugendli-
chen orientiert ist.

Positionen der Jugendhilfe

Die Jugendhilfe in Brandenburg
ist darauf gerichtet, die Ressourcen
von Kindern und Jugendlichen zu
stärken, Benachteiligungen abzubau-
en sowie Bildungsprozesse zu initiie-
ren und zu unterstützen. Dem Auf-
trag und dem Selbstverständnis der
Jugendhilfe ist ebenso der Anspruch
zu eigen, für die Entwicklung von
Basiskompetenzen und für die Schul-
fähigkeit Verantwortung zu überneh-
men. Die Jugendhilfe hat einen ei-
genständigen Bildungsauftrag, der
geeignet ist, auch schulische Bildungs-
prozesse zu unterstützen. In der Koo-
peration von Schule und Jugendhil-

bund
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fe wird die Förderung von Kernkom-
petenzen ein besonderes Gewicht
haben: soziale Kompetenzen, Kom-
munikationsfähigkeit, Selbstorgani-
sation, Kooperationsfähigkeit und
Selbstbewusstsein. Für die Jugendhil-
fe bedeutet die Schaffung neuer Lern-
orte aber auch, für die Vermittlung
von Wissen, der Fähigkeit normierte
Informations- und Wissensbestände
zu erschließen oder sprachliche wie
naturwissenschaftliche Fähigkeiten
zu entwickeln, Verantwortung zu
übernehmen. Die Eigenständigkeit
von Schule und Jugendhilfe ist die
Voraussetzung für ein gelingendes
Zusammenwirken.

Veränderung braucht Beteiligung

Die gemeinsame Entwicklung von
Schule und Jugendhilfe im Gemein-
wesen ist auf die Beteiligung aller
angewiesen, die direkt und indirekt
involviert sind. Beteiligung meint da-
bei sowohl die formale wie auch die
prozessuale, inhaltliche Beteiligung.
Eine veränderte, kooperative Schule
selbst kann so zu einem Lernprozess
für alle Beteiligten werden. Dabei sind
folgende Gruppen relevant:

Kinder und Jugendliche als Schü-
lerInnen: Die Gestaltungsspielräume
zur Beteiligung von Schülern und
Schülerinnen sind in allen Bereichen
von zu entwickelnden Ganztagsan-
geboten an Schulen neu zu klären.
Dies fängt bei der Gestaltung des
Schulgebäudes an, betrifft die Ent-
wicklung neuer Angebote und um-
fasst auch die Neugestaltung des ge-
samten Unterrichts (Zeitrhythmus,
Lerninhalte, Vermittlungsformen
etc.), damit Häuser für Kinder und
Jugendliche entstehen können, die
in umfassender Weise ihren Bedürf-
nissen und Entwicklungserfordernis-
sen gerecht werden können. Schüler
und Schülerinnen sind von Anfang
an in den Prozess der Um- und Neu-
gestaltung einzubeziehen. Nur wenn
Schülerinnen und Schüler unter An-
erkennung ihrer Verschiedenheit (Ge-
schlecht, Herkunft, soziale Lage, Al-
ter etc.) unterschiedliche Formen der
Beteiligung in der Schule erfahren
können, kann ganzheitliche Bildung
gelingen. Die Schüler und Schüler-
innen werden gemäß ihrer Bedürf-
nisse in der Erschließung ihres Le-
bensumfeldes begleitet und erhalten
Unterstützung in den Erlebnis-, Hand-
lungs- und Erkenntnismöglichkeiten.

Dabei werden die offenen Angebote
von den Kindern und Jugendlichen
selbst bestimmt und selbst gestaltet.
Ihre verschiedenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten werden gefördert.

 Eltern: Unter Berücksichtigung der
vorrangigen Erziehungsverantwor-
tung der Eltern gilt es, die  Zusam-
menarbeit zu verbessern. Eltern und
pädagogische Fachkräfte müssen eine
echte  Erziehungspartnerschaft ein-
gehen. Durch Befragung sind die Be-
dürfnisse der Eltern  zu erfassen. Mütter
und Väter, männliche und weibliche
Bezugspersonen werden an der Kon-
zeptionsentwicklung, an der Ausge-
staltung der neuen Angebote betei-
ligt und in die organisatorische
Umsetzung einbezogen. Chancen für
den Lebensraum Schule sind gege-
ben, wenn die notwendigen Grenzen
geklärt sind. Um den Lebensraum
Schule mitzugestalten, müssen die
Kompetenzen der Erziehungspartner
klar definiert sein.

LehrerInnen/Schulleitung: Den
Lehrerkollegien und Schulleitungen
kommen bei der Gestaltung von
Ganztagsangeboten an Schulen als
neuen Kooperationsorten eine zen-
trale Rolle zu. Damit sie diese ausfül-
len können, muss den einzelnen Schu-
len bei der Neugestaltung der Schule
in allen Bereichen – bis hin zur Ge-
staltung der Unterrichtsinhalte – grö-
ßere Autonomie zugestanden wer-
den. Die Schule muss mit den
Kooperationspartnern konstruktiv
zusammenarbeiten. In Beratungen
oder Erfahrungsaustausch ist der Pro-
zess gemeinsam zu evaluieren. Die
Rolle der LehrerInnen wird sich wan-
deln vom Lehrenden hin zur Lern-
prozessbegleiterIn, die/der die ver-
schiedenen Lernarrangements und
Lernpartner miteinander verzahnt.

Schulverwaltung/Schulträger:
Schulverwaltung und Schulträgern
kommt vor allem eine koordinieren-
de, beratende und unterstützende
Funktion zu. Der gemeinsame Auf-
trag erfordert eine enge Zusammen-
arbeit und Absprache zwischen Schul-
verwaltung und Jugendhilfe, sowie
zwischen den Schulen und ihren
Kooperationspartnern. Als erster
Schritt sind regionale Koordinierungs-
gruppen zu bilden mit den Aufgaben
der Begleitung, Organisation, Erfah-
rungsaustausch und Evaluation.

Träger der Jugendhilfe: Die Träger
von Angeboten haben die Mitver-

antwortung für die kontinuierliche
Entwicklung von Kooperationsstruk-
turen. Sie sichern eine permanente
fachliche Abstimmung und gewähr-
leisten den Austausch von Erfahrun-
gen. Hierfür sind die finanziellen und
organisatorischen Rahmenbedingun-
gen  zu schaffen. Dem öffentlichen
Träger der Jugendhilfe kommt die
Aufgabe der Planung und Koordina-
tion des Kooperationsprozesses im
Verbund mit den Schulträgern zu.

Schritte zur Kooperation

Im Rahmen der Realisierung von
Kooperationsprojekten sind beste-
hende Strukturen auf den verschie-
denen Ebenen zu stärken und
miteinander zu verzahnen. Es sind
Steuergruppen (Land, Kreis, Gemein-
de bzw. Stadtteil) durch die zuständi-
gen Schul- und Jugendämter neu
einzurichten. Diese sollen unter Be-
teiligung der oben genannten Grup-
pen den Gesamtprozess der Einrich-
tung von Ganztagsangeboten an
Schulen als Gemeinwesensschulen im
Land Brandenburg entwickeln und
koordinieren.

Der Landesjugendhilfeausschuss
Brandenburg schlägt ein dreistufiges
Entwicklungsprogramm vor:
1.Einrichtung einer Steuergruppe

Landkreis/Kreisfreie Stadt (Beteilig-
te: Schulamt- Bildungsausschuss,
Jugendamt-Jugendhilfeausschuss,
Schulträger, freie Träger der Jugend-
hilfe und Bildungsträger) und Ent-
wicklung eines Rahmenkonzeptes;

2.Einrichtung einer Steuergruppe an
der Schule (Schule, Jugendhilfe,
Gemeinde/Stadt, Eltern, SchülerIn-
nen) zwecks Entwicklung eines pä-
dagogischen Konzeptes sowie von
bedarfsgerechten Angeboten;

3.Erprobung der Umsetzung an der
Schule.
Der Landesjugendhilfeausschuss

sieht in der Verstärkung der Koopera-
tion von Schulen und Jugendhilfe
einen überfälligen Reformschritt. Die
Kooperation wird für Schulen wie für
Jugendhilfe  Herausforderungen und
Risiken bergen, aber genauso Chan-
cen mit sich bringen, die genutzt und
gestaltet werden müssen. Darin sieht
der LJHA in den nächsten Jahren
eine große und wichtige Aufgabe für
die Jugendhilfe, in die er sich aktiv
und konstruktiv einbringen wird.

www.brandenburg.de/
landesjugendamt
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Dieser Vortrag befasst sich mit der
Rolle der Kinder- und Jugendarbeit
im Bereich der Offenen Schule in den
Niederlanden. Er basiert auf Untersu-
chungen, die von uns in der Praxis
durchgeführt wurden:
– Wir haben auf nationaler Ebene

Bestandsaufnahmen über die Zu-
sammenarbeit zwischen sozialen
Organisationen einerseits und dem
Grundschul- und weiterführenden
Schulwesen andererseits durch-
geführt.

– Außerdem haben wir auf der
Grundlage von Gesprächen bzw.
Interviews fünf Vorgehensweisen,
die bei der Kinder- und Jugendar-
beit im Bereich der Offenen Schule
angewendet werden, ausführlicher
beschrieben.
Unsere Bestandsaufnahmen und

Fallstudien befassen sich nicht mit
der Zusammenarbeit zwischen Für-
sorgeeinrichtungen und der Offenen
Schule im allgemeinen (über dieses
Thema werden bereits alljährlich
überregionale Berichte angefertigt),
sondern mit konkreten Aktivitäten
mit Kindern und Jugendlichen.
Insbesondere beschäftigen sich unse-
re Untersuchungen mit der Qualität
dieser Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Hauptzweck der Offenen
Schule. Die Frage lautet hierbei: Wel-
ches ist der tatsächliche Beitrag dieser
Aktivitäten zur Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen?

Anschließend haben wir versucht,
festzustellen, was unsere Untersu-
chungsergebnisse über die spezifi-
schen, eigenen Möglichkeiten der
Jugendarbeit im Rahmen der Offe-
nen Schule aussagt. Was hat gerade
die Jugendarbeit der Offenen Schule
zu bieten? Und was kann eigentlich
die Offene Schule im Zusammen-
hang mit Jugendarbeit bieten?

Jugendarbeit in der
niederländischen
Offenen Schule
Besseres Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen
von Marja Valkestijn

Konzept: in sozialen Praktiken
unterrichten und von sozialen
Praktiken lernen

Hinter meinem Vortrag steht selbst-
verständlich ein bestimmtes pädago-
gisches Konzept. Dieses wird auch in
all unseren NIZW-Veröffentlichun-
gen über das Offene Schulwesen er-
läutert, am genauesten in dem Buch
„De school en het echte leven, leren
binnen en buiten school“ (wörtl.
„Die Schule und das wahre Leben.
Lernen innerhalb und außerhalb der
Schule“). (...)

Menschen in sozialen Praktiken
unterrichten. Zu diesen Praktiken
gehört eigentlich alles, was Menschen
im alltäglichen Leben miteinander
tun. Hierbei übernehmen sie Verant-
wortung und eine Vielzahl von Rol-
len und Aufgaben. Sie sind in vielen
Bereichen aktiv: zu Hause, in der Schu-
le, in der näheren und in der weiteren
Umgebung. Und sie müssen in zahl-
reichen sozialen Verbänden zurecht-
kommen (soziale Vielfalt), unabhän-
gig vom Alter, vom Geschlecht, von
Rasse, Religion und sozialem Hinter-
grund, von Reichtum, von Talenten
und Behinderungen, von Normen
und Werten.

Was kann man in der Offenen
Schule im Zusammenhang mit sozia-
len Praktiken tun? Man kann inner-
halb des Unterrichts die sozialen Prak-
tiken pädagogisch gestalten, d.h.
pädagogische Aktivitäten durchfüh-
ren. Dies ist von großer Wichtigkeit
für den Unterricht. Dort ist man
immer häufiger auf der Suche nach
„kraftvollen Lernumgebungen“, mit
deren Hilfe die Kinder besser und in
verstärktem Umfang lernen können:
d.h. Lernumgebungen, die soweit wie
möglich der sozialen Wirklichkeit
nahe kommen oder auf die man in
der sozialen Wirklichkeit trifft.

Für die pädagogische Gestaltung
des Unterrichts gibt es zahlreiche
Varianten. Alles zwischen dem Üben
und dem „tatsächlich etwas Tun“ ist
möglich. Alles zwischen: dafür sor-
gen, dass Kinder oder Jugendliche
Erfolge erleben bzw. erfahren („Das
kann ich ja!“) oder kritisch über Ta-
ten und Erfahrungen nachdenken
(„Wie kann ich das besser machen?
Wie machen es andere? Ich werde
meine Handlungsweise mit der von
anderen vergleichen und sehen, was
mir dies bringt!“). Man kann Aktivi-
täten mit Hilfe von allen Mitteln und
Möglichkeiten gestalten, die in Ver-
bindung mit dem alltäglichen Zu-
sammenleben von Menschen zur
Verfügung stehen. Aber was steht
gegenwärtig „zur Verfügung“? Diese
Frage betrifft die Umgebung eines
Menschen: die Umgebung, in der
man wohnt oder in der man zur
Schule geht, die Schule selbst als
Umgebung, Umgebungen für Hob-
bys und Vergnügungen oder auch
virtuelle Umgebungen: Was kann
man mit diesen Bereichen anfangen?

Ein Beispiel: Im Unterricht möchte
man gerne etwas tun, was in Verbindung
mit Technik und der Bedeutung von Tech-
nik für das Zusammenleben von Men-
schen steht. Aber viele Schulen wissen
nicht, was sie in dieser Hinsicht tun
können. Ich kenne eine soziale Organisa-
tion, die dafür gesorgt hat, dass im Nach-
barhaus ein Technikraum eingerichtet
wurde. Dieser Raum kann von Schul-
klassen während des Unterrichts oder
auch für Aktivitäten nach der Schule
genutzt werden. Hier können Kinder
„selbstentdeckend“ und mit Hilfe von
guten Betreuern etwas Interessantes tun,
das mit Technik zusammenhängt. Au-
ßerdem können dieser Raum und die
hier gemachten Erfahrungen mit Dingen
verbunden werden, mit denen es Kinder
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in ihrer eigenen Umgebung zu tun ha-
ben. Es handelt sich hierbei um eine
Umgebung mit viel Wasser, und jeden
Tag überqueren die Kinder Brücken, die
hoch- und heruntergeklappt werden. Mit
Hilfe von Informations- und Telekommu-
nikationsprogrammen können die Kin-
der untersuchen, wie eine solche Brücke
funktioniert. Danach gehen alle Kinder
mit ihrer Lehrperson oder ihren Betreu-
ern zum Brückenwärter und beobachten,
wie dieser die echte Brücke bedient.
Dann kann man sehen, wie sich Kinder
verhalten, wenn sie zunächst etwas selbst
untersucht haben, worüber sie anschlie-
ßend ein gutes Gespräch mit einem Er-
wachsenen führen können: den Brücken-
wärter, dem sie danach jeden Tag wieder
begegnen. Nein, die Kinder dürfen die
Brücke nicht selbst bedienen! Das ist
nicht erlaubt. Aber was das „tatsächlich
etwas Tun“ anbetrifft, kann man sich ja
andere Aktivitäten ausdenken.

Ich hoffe, hiermit etwas deutlicher
gemacht zu haben, warum inner-
halb unseres Konzepts konkrete Akti-
vitäten so wichtig sind. Außerdem
hoffe ich, gezeigt zu haben, dass man
über ein Konzept nicht zu abstrakt
sprechen muss, sondern es anhand
von konkreten Aktivitäten erläutern
kann. Und die Zahl dieser Aktivitä-
ten kann äußerst groß sein, wie unse-
re Bestandsaufnahmen zeigen: vie-
lerlei Arten von künstlerischen oder
sportlichen Aktivitäten, Kochen,
Sprachspielgruppen, Kinderpresse-
agentur, Video, Natur und Umwelt,
Freiwilligenarbeit, Betätigung mit
Informations- und Telekommunika-
tionssystemen usw.

Die Frage lautet immer: Warum tut
man ganz bestimmte Dinge, und
warum tut man sie auf eine ganz
bestimmte Weise? Was will man da-
mit erreichen? Ist dies real, und gelin-
gen einem diese Dinge? Und warum
tut man diese Dinge gerade an der
Offenen Schule?

Was haben Sozialeinrichtungen
und die Offene Schule einander
zu bieten?

Die Offene Schule bietet der Ju-
gendarbeit die Möglichkeit, durchge-
hend und auf systematische Weise an
einer breiter gefächerten und umfas-
senderen Ausbildung und Erziehung
mitzuwirken. Drei Hauptaspekte
hierbei sind:
1.Über die Schule erreicht man mehr

Kinder, insb. neue Zielgruppen.

2.Man kann die Aktivitäten, die man
mit Kindern durchführt, auf eine
systematischere Weise gestalten.

3.Die Jugendarbeit kann mit dem
Schulunterricht verbunden werden.
Jugendarbeiter sollen nicht mit

Hilfe von Schulen ihre Arbeit verrich-
ten, sondern mit Hilfe der verant-
wortlichen Personen von Schulen
feststellen, wer sich mit welchem
Thema beschäftigt und wie man sich
gegenseitig bei der Arbeit unterstüt-
zen und ergänzen kann. Die eigenen
Aktivitäten können stärker inner-halb
derjenigen der Schule verankert wer-
den und umgekehrt. (...)

Wir werden gleich feststellen, was
hiervon realisiert wurde und was nicht.
Doch zunächst werfen wir einen Blick

auf die verschiedenen Rollen, die die
Sozialarbeit im Rahmen des Unter-
richts an der Offenen Schule spielen
kann. (...)

Die Aktivitäten, die im Rahmen der
Sozialarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen durchgeführt werden können,
sind in die Gesamtheit aller Aktivitä-
ten eingeordnet, die im Zusammen-
leben von Menschen zu verzeichnen
sind, denn selbstverständlich üben
Kinder und Jugendliche auch Aktivi-
täten in Netzwerken und gemeinsam
mit den Eltern aus. Dies dürfen wir
nicht vergessen.

Auch beim Arbeiten mit Kindern
und Jugendlichen geht es um mehr
als nur um „Aktivitäten“. Auch sozi-
ale Betreuung und Interventionen
spielen eine Rolle, beispielsweise im
Zusammenhang mit Problemen von
einzelnen Kindern oder mit Streite-

reien und anderen Zuständen in der
Schule oder auf dem Schulhof. Au-
ßerdem müssen Kinder und Jugend-
liche oft zu mehr Beteiligung am
Unterricht angeregt werden.

Darüber hinaus muss sehr viel Be-
treuungsarbeit geleistet werden, sei es
bei der Fortbildung nach der Schule
oder beim Nachsitzen. Betreuung hat
jedoch z.T. wieder mit Aktivitäten zu
tun, denn was sollen die Kinder in
der Freizeit tun? Dann sind oft wieder
konkrete Aktivitäten erforderlich.

Als erster Partner bei der Gesamt-
entwicklung der Offenen Schule kön-
nen Sie sich auch – gemeinsam mit
der Schule – mit der Zusammenstel-
lung der Gesamtheit an Aktivitäten
befassen. Dies ist eine hervorragende

Rolle, die von Sozialeinrichtungen
übernommen werden kann.

Welche der bisher genannten Rol-
len können in der Realität von Sozial-
einrichtungen mehr oder weniger
erfüllt werden?

Zunächst gibt es einen Unterschied
zwischen dem Grundschul- und dem
weiterführenden Unterricht. Zu kon-
kreten Aktivitäten mit Kindern
kommt es viel häufiger in Verbin-
dung mit dem Grundschulunterricht.
Wir haben festgestellt, dass sich
ungefähr 100 Sozialorganisationen
mit diesen Aktivitäten beschäftigen.

Übrigens geht es hierbei weitaus
weniger um eigene Aktivitäten dieser
Organisationen im Bereich der Ju-
gendarbeit, sondern vielmehr um das
Vermitteln bei Aktivitäten von ande-
ren. Jugendarbeit bringt Kunst und
Sport in die Schule und sucht ander-
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weitig nach fachlich ausgebildeten
Lehrkräften oder Freiwilligen, die
Gutes zu bieten haben.

Man sieht noch nicht sehr oft, dass
Vertreter von Jugendarbeitseinrich-
tungen bei der Zusammenstellung
von Aktivitäten die Rolle eines 1. Part-
ners spielen.

Wir haben ermittelt, dass etwa
50 Sozialorganisationen im Zusam-
menhang mit weiterführendem Schul-
unterricht mit Jugendlichen zusam-
menarbeiten.

Ich möchte an dieser Stelle den
größten Engpass erwähnen, der na-
turgemäß im Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit festzustellen ist: den
Mangel an Personal. Es fehlt an Stel-
len und darüber hinaus an Personen,
die diese Stellen besetzen könnten.
Im Bereich der Jugendarbeit sind die-
se Missstände allerdings schlimmer
als im Bereich der Kinderarbeit. Man
kann wirklich erkennen, dass im Rah-
men der politischen Maßnahmen,
die im Laufe der vergangenen Jahre
in Verbindung mit der Offenen Schule
ergriffen wurden, die Arbeit mit Kin-
dern in einem stärkeren Maße auf die
lokalen Tagesordnungen gesetzt wur-
de. Dies bedeutete oft, dass man den
extremen Mangel an Kinderarbeit-
ern erkannt hatte und versuchte, im
Zusammenhang mit diesem Problem
Lösungen zu finden.

Ein weiterer Punkt, der erwähnt
werden muss, ist die Tatsache, dass
sich die Jugendarbeit an vielen Orten
an bestimmte Stadtviertel/Bezirke
gebunden fühlt – und Schüler woh-
nen meistens in anderen Vierteln als
in dem, wo sie zur Schule gehen. Über
diesen Aspekt müssen die leitenden
und verantwortlichen Personen von
Sozialeinrichtungen und Vertreter der
Lokalpolitik intensiv nachdenken.
Selbstverständlich gibt es Fälle, in
denen Jugendarbeit in bestimmten
Stadtvierteln unbedingt erforderlich
ist – doch erreicht man in vielen
weiteren Fällen nicht viel mehr auf
dem Weg über die Schulen? Darüber
hinaus gibt es eine Vielzahl von Sozi-
alorganisationen, die intensiv mit
der Schuljugend in ihren jeweiligen
Stadtvierteln zusammenarbeiten.

Ein dritter wichtiger Punkt: Dort,
wo man im Bereich des weiterführen-
den Unterrichts mit den Schulen zu-
sammenarbeitet, ist von Aktivitäten
mit Jugendlichen nur selten die Rede.
Im Rahmen der Jugendarbeit befasst

man sich vor allen Dingen mit der
Intervention bei Problemen. Daneben
spielen auch Betreuung und Begeg-
nungen eine Rolle: gemütliche Tref-
fen organisieren, schön schwatzen,
seine Geschichten erzählen können.

Diese Veranstaltungen stehen in
der Tradition der Hausarbeitsklassen
und -kurse, bei denen neben der ei-
gentlichen Betreuung bei Hausarbei-
ten meistens auch die Begegnung
eine wichtige Rolle spielt. Und seit
einigen Jahren gibt es an einer Viel-
zahl von Schulen Teenager-Zentren.

Werden die Möglichkeiten der
Offenen Schulen genutzt?

Befassen wir und nun mit den Ak-
tivitäten, die von Einrichtungen für
Jugendarbeit mit Kindern und
manchmal mit Jugendlichen organi-
siert werden. Wie bereits erwähnt,
gibt es unterschiedliche Arten von
diesen Aktivitäten.

Werden im Zusammenhang mit
diesen Aktivitäten die Möglichkeiten
der Offenen Schule genutzt? (...)

In der Tat werden mehr Kinder und
vor allem mehr neue Zielgruppen
erreicht. Es wird häufiger mit Pro-
grammen von einigen Wochen Dau-
er (und mehr Zyklen pro Jahr) gear-
beitet, die oft im Rahmen einer
Zusammenarbeit zwischen Sozialein-
richtungen und Schulen erstellt wer-
den. Aber im Zusammenhang mit
der Förderung unterschiedlicher Al-
tersgruppen oder mit der Abstimmung
der einzelnen Unterrichtsgegenstän-
de aufeinander wird noch sehr wenig
getan.

Über programmatische Aufbau- und
Förderungsmaßnahmen sind nur
wenige Informationen verfügbar. Wir
wissen oft nicht, ob diese Maßnah-
men zum Erfolg führen oder nicht.
Logisch: Es gibt bei weitem nicht
genügend Personen, von denen die
erforderlichen Aktivitäten durchge-
führt werden könnten, geschweige
denn, dass diese Personen aufschrei-
ben würden, was sie genau tun. Diese
Handlungsweise ist fest in den Köp-
fen und in Arbeitspraktiken dieser
Personen verankert. Das große Pro-
blem besteht z.Z. darin, dass man
nicht weiß, wie man die korrekte
Handlungsweise auf andere Personen
übertragen soll: neue Mitarbeiter,
Kollegen, Partner, Forscher, Geldge-
ber, Ausbilder, die neues Fachperso-
nal schulen.

Ziele

Wenn man jedoch seine prakti-
schen Erfahrungen und Sachkennt-
nisse aufschreiben möchte, stellt sich
oft heraus, dass man nicht genügend
Anhaltspunkte besitzt, mit deren Hil-
fe man eine brauchbare Übersicht
über diese Erfahrungen und über die-
ses Wissen geben könnte. Worum
geht es denn eigentlich? Frage Num-
mer 1 lautet immer: Warum tut man
etwas? Und warum tut man dies auf
eine ganz bestimmte Weise? Wird
das, was man tut, auch gelingen, und
kann man das Ergebnis auch vorzei-
gen? Das Warum und die Ziele, die
man durch eine bestimmte Hand-
lung erreichen will, sind entschei-
dend. Aber wir setzen uns noch zu oft
für viel zu allgemeine Ziele ein: Wir
leisten unseren Beitrag zu Entwick-
lungsmöglichkeiten, fördern soziale
Kompetenz oder sozialen Zusammen-
halt usw.

Was wir in erster Linie benötigen,
sind praktische Arbeitsziele, die wirk-
lich zu einer konkreten Aktivität pas-
sen. Was möchte ich mit den Kin-
dern im Rahmen dieses Naturprojekts
erreichen, für das fünf Wochen lang
jeweils zwei Stunden anberaumt sind?
Was bezwecke ich mit dieser Kinder-
presseagentur oder mit diesem Video-
projekt für Gruppe 6 oder für die
2. Klasse VMBO (Voorbereidend
middelbaar be-roepsonderwijs = be-
rufsvorbereitender Sekundarunter-
richt)? Mit welcher Vorgehensweise
möchte ich die jeweiligen Projektziele
erreichen, und wie kann ich nach-
prüfen, ob diese Projekte wirklich er-
folgreich verlaufen sind? Man muß
die praktischen Ziele, die man ver-
folgt, mit speziellen Aspekten verbin-
den können, wie z.B. der Art der
Zielgruppe, der Art des Aufbaus bzw.
der Gestaltung eines Projekts, der Art
des Betreuungspersonals, Zeit, Ort usw.
Die Frage lautet: Was steht mir zur
Verfügung, um ein Programm zu ge-
stalten und mit dessen Hilfe meine
Ziele zu erreichen, und was nicht?

Praktische Ziele sind der wichtigste
Aspekt für Personen, die Aktivitäten
entwickeln und durchführen.
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Aber diese Aktivitäten werden im
größeren Umfeld der Offenen Schule
durchgeführt. Dann muß man mit
einer großen Zahl von unterschiedli-
chen Personen, die eine Vielzahl von
unterschiedlichen Aktivitäten durch-
führen, über diese Tätigkeiten reden
können. Und dann benötigt man
doch verallgemeinernde Schlüsselzie-
le: „allgemeine Ziele“.

„Allgemeine Ziele“ sind jederzeit
erforderlich, damit im interdiszipli-
nären Verband Gespräche geführt
werden können. Und man benötigt
sie für alle Gespräche, welche die im
Zusammenhang mit der Offenen
Schule vertretene Politik betreffen.
Warum werden Projekte über eine
Kinderpresseagentur, über Video-Fil-
merei, über das Reparieren von Fahr-
rädern oder über all diese Themen
gleichzeitig durchgeführt? Aus wel-
chen Gründen hält man diese Aktivi-
täten für wichtig oder nicht?

Aber die allgemeinen Ziele müssen
in Zukunft stärker im Zusammen-
hang mit der Praxis stehen als heut-
zutage. Man muss die allgemeinen
Ziele mit Praxiszielen in Einklang brin-
gen können. Und man muss erklären
können, warum man eine bestimmte
Aktivität im Rahmen der Jugendar-
beit bzw. in Verbindung mit der Offe-
nen Schule durchführt. Worin be-
steht der Beitrag dieser Aktivität zur
gewohnten Jugendarbeit und zu den
gewohnten Stundenplänen an den
Schulen?

Wir haben uns dafür entschieden,
die in der Offenen Schule durchge-
führten Aktivitäten drei allgemeinen
Zielen zuzuordnen.

Diese Festlegung beruht auf den
Fakten, die wir während unserer Be-

standsaufnahmen gesammelt haben.
Wo ist man in der Praxis mit den
jeweiligen Aktivitäten beschäftigt,
und wie kann man dies erkennbar
abstrahieren? Darüber hinaus wer-
den wesentliche Elemente der heuti-
gen Konzeptgestaltung für den Schul-
unterricht genannt – was wird z.Z.
als wichtig für das Unterrichten von
Kindern im 21. Jahrhundert erach-
tet? (...)

Bei diesen drei allgemeinen Zielen
werde ich kurz angeben, wie man
deren Bedeutung charakterisieren
muss.
– Spezifische Kompetenzen auf

Fach- oder- Lehr-/Entwicklungs-
gebieten: Der Unterricht muss we-
niger theoretisch-abstrakt und statt
dessen stärker kompetenzgerichtet
werden. Dies erfordert ein hohes
Maß an Lehren und Lernen durch
Taten (Aktivitäten). Zur Zeit inter-
essiert man sich sehr dafür, Aspekte
wie soziale Kompetenz, Sprachent-
wicklung, unterrichten lernen mit
konkreten Aktivitäten zu verbin-
den. Dies können oft Aktivitäten
sein, die der Fortbildung dienen
und denen man sich nach dem
Unterricht widmet, wie z.B. sportli-
che und künstlerische Betätigun-
gen, Kochen, Zimmern, technische
Aktivitäten usw.

– Orientierung/Begegnungen:
Orientierung ist ein Schlüsselbe-
griff für jedes Unterrichten und
Lernen. Zur Zeit wird es als wichtig
erachtet, den Unterricht stärker in
konkrete gesellschaftliche Zusam-
menhänge einzubinden: die „kraft-
vollen Lernumgebungen“, die für
den Unterricht so geeignet sind –
Lernen durch Taten in konkreten

gesellschaftlichen Umfeldern und
Zusammenhängen. Hierzu gehö-
ren auch echte Begegnungen mit
echten Menschen und deren Tätig-
keiten, Berufen, Arbeitsweisen,
Situationen und Problemen.

– Teilnahme: Es ist in der Schule oft
möglich, Aktivitäten zu organisie-
ren, mit denen gezeigt werden
kann, wie wichtig die Teilnahme
von Jugendlichen an den Aktivitä-
ten des alltäglichen Lebens ist.
Hierbei sind Aspekte wie die aktive
Ausübung von Bürgerrechten und
die Fähigkeit, im täglichen Zusam-
menleben konstruktive und ver-
antwortungsvolle Rollen spielen zu
können, von großer Bedeutung.
Und dies stellt, genau wie das Orga-
nisieren von Orientierungsmöglich-
keiten und Begegnungen im wirkli-
chen Leben, ein hervorragendes
Betätigungsfeld für die Jugendar-
beit dar.
Bei nahezu jeder Aktivität kann

man sich vorstellen, im welchem
Zusammenhang sie mit den drei Zie-
len steht. Es hängt nur davon ab, wie
man diese Aktivität in die Tat um-
setzt. Die Frage lautet: Was will und
was kann ich mit Hilfe dieser Aktivi-
tät erreichen, wenn es um eines oder
mehrere der drei allgemeinen Ziele
geht?

Nehmen wir beispielsweise ein
Kunstausleihprojekt. Man kann sa-
gen, dass Kinder oder Jugendliche
selbst künstlerisch tätig sind. Das sind
sie in der Tat, wobei Fachkompetenz
bzw. fachliches Können eine große
Rolle spielt, und (und dies ist ein
Aspekt von sozialer Kompetenz) das
Projekt ist gut für das Selbstvertrauen
dieser Kinder und Jugendlichen, da
sie feststellen, dass andere ihre Kunst-
werke wirklich ausleihen möchten –
ihre Kunst spielt für eine Vielzahl
von Personen aus ihrer Umwelt eine
Rolle. Man kann außerdem die Kin-
der und Jugendlichen das Verleihen
ihrer Kunstwerke selbst organisieren
lassen. Dafür muss man ein potenti-
elles Publikum ausfindig machen,
Prospekte, Plakate und Websites an-
fertigen, Finanzen verwalten, mit
Kunden umgehen können. Hierfür
wiederum muss man z.B. Fachleute
um Beratung bitten (und Kontakt zu
einer Vielzahl von Menschen auf-
nehmen) oder sich mit der Presse
wegen einer Diskussion über „diese
widerliche Jugendkunst“ in Verbin-



36

dung setzen! All dies erfordert ein
Höchstmaß an sozialer und sprachli-
cher Kompetenz, unternehmerischen
Fähigkeiten, Orientierung und Teil-
nahme, Normen und Werten!

Wenn man jedoch all diese Aktivi-
täten wirklich durchführen möchte,
erfordert dies viel, was die Gestaltung
der Tätigkeiten und das Betreuungs-
personal anbetrifft. Und es erfordert
Zeit: sechs Zusammentreffen zwischen
Menschen sind nötig, damit all diese
Ziele erreicht werden.

Nun muss ich an dieser Stelle an-
merken, dass wir nur sehr wenige
Aktivitäten entdeckt haben, bei de-
nen gesellschaftliche Orientierung
und Teilnahme die zu erreichenden
Ziele waren. Das ist schade, denn die
eigene Rolle, die die Jugendarbeit im
Rahmen der Offenen Schule spielt,
könnte von solchen Aktivitäten pro-
fitieren. Hier ein Beispiel:

Freizeit: Die Offene Schule bietet
die Chance für eine verstärkte Orien-
tierung hin zu Freizeitmöglichkeiten.
Man kann verschiedene dieser Mög-
lichkeiten systematisch kennen ler-
nen, aber auch Antworten auf eine
Vielzahl von Fragen finden: Warum
übt man eigentlich speziell diese Sport-
art aus? Übt man sie um ihrer selbst
willen aus, oder um durch sie Kon-
takt zu anderen Menschen aufzu-
nehmen? Wie findet man am besten,
was man sucht, oder wie entdeckt
man den Sinn einer bestimmten sport-
lichen Aktivität?

Kompetenzen: Die Förderung von
sozialen und inhaltlichen Kompe-
tenzen ist oft das Ziel von Schulakti-
vitäten, die nach dem Unterricht
durchgeführt werden. Hierbei wird
bereits in bewundernswerter Weise
an der Formulierung von praktischen
Zielen gearbeitet. Aber es handelt sich
bei diesen Aktivitäten oft um diejeni-
gen von anderen Einrichtungen und
Personen, nicht um Jugendarbeit.
Wenn man möchte, dass die bewuss-
ten Lernziele erreicht werden, muss
man gutes Betreuungspersonal fin-
den und einstellen. Die Vertreter von
Jugendarbeitsorganisationen suchen
oft Betreuungspersonal und versu-
chen, geeignete Personen einzustel-
len. Dies ist eine gute Rolle, die der
Jugendarbeit aufgrund des schon tra-
ditionellen Umgangs mit vielen For-
men von Erfahrungslehren grund-
sätzlich auf den Leib geschrieben ist.
Aber lassen sich andere Fachleute von

Jugendarbeitseinrichtungen einstel-
len? Und haben diese Fachleute Zeit
für Jugendarbeit? Dies betrifft auch
die für Jugendarbeit in Frage kom-
menden freiwilligen Helfer.

Ein weiteres Problem besteht darin,
dass Jugendarbeiter z.Z. nur selten
eigene ausführende und entwickeln-
de Arbeit verrichten. Und Erfahrun-
gen auf diesen Gebieten sind erfor-
derlich, damit man erfolgreich
Personal suchen und einstellen kann.

Wir müssen also erreichen, dass
Jugendarbeiter wieder verstärkt Akti-
vitäten selbst entwickeln und durch-
führen; dies betrifft insbesondere die
spezifischen Wirkungsbereiche der
Sozialarbeit, gesellschaftliche Ori-
entierung und Teilnahme. Dieses Ziel
kann auf verschiedene Arten erreicht
werden:
– Man kann anknüpfen an Projekte

und Aktivitäten, mit denen sich
die Offene Schule oder deren Part-
ner beschäftigen (Kunst, Sport
usw.): Dies gilt vor allem für dieje-
nigen Aktivitäten, bei denen die
Komponente gesellschaftliche Ori-
entierung und Teilnahme von Be-
deutung ist. Dies ist eine gute Auf-
gabe für die Jugendarbeit –
aufgrund der Erkenntnisse, die von
Jugendarbeitern im Zusammen-
hang mit der Frage gesammelt wer-
den konnten, wie eine bestimmtes
Umfeld (gesellschaftliches Umfeld)
zusammengesetzt ist, welche Perso-
nen innerhalb dieses Umfelds zu
finden sind, was diese Personen
können, was sie mit Kindern tun
können, und ob sie auch zur Arbeit
mit Kindern bereit sind. Vorausset-
zung hierfür ist ein hohes Maß an
inhaltlicher und logistischer Ent-
wicklung bzw. Entwicklungsarbeit.
Oft muss von den Jugendarbeitern
zunächst überprüft werden, wel-
che Aktivitäten bereit von der Schule
oder von anderen Einrichtungen
oder Personen durchgeführt wer-
den, ob man an diese Aktivitäten
anknüpfen kann, oder ob es bei
bestimmten Projekten und Alter-
nativen für die Jugendarbeit nicht
interessanter wäre, selbst die Initia-
tive zu ergreifen.

– Man kann eigene sachliche Projek-
te entwickeln und realisieren: z.Z.
ist der Bedarf an solchen Projekten
sehr groß. Es handelt sich um Din-
ge, die nach Ansicht vieler Men-
schen sehr wichtig für die Entwick-

lung von Kindern und Jugendli-
chen sind. Ich nenne hier nur eini-
ge Beispiele aus unseren Bestands-
aufnahmen. Nehmen wir einmal
das Beispiel Natur (gesellschaftli-
che Zusammenhänge haben wirk-
lich nicht immer etwas mit Städten
zu tun): Gehen Sie mit Kindern in
den Wald, und sehen Sie, was es
dort zu erleben gibt – dies kann
positiv sein für die Freizeitgestal-
tung, aber auch für den Naturkun-
deunterricht oder für Kinder, die
sich zuvor niemals in den Wald
gewagt haben und die nun den
Mut fassen, sich auch diese Umge-
bung etwas mehr zu eigen zu ma-
chen. Oder organisieren Sie wirk-
lich interessante Freiwilligenarbeit.
Bieten Sie Jugendlichen Praktika
im Bereich Ihrer eigenen gesell-
schaftlich-kulturellen Arbeit an.
Was kann man mit einem Platz in
einem digitalen Stadtviertel errei-
chen, der von Jung und Alt ge-
meinsam genutzt werden kann. Auf
diese Weise können unmittelbare
soziale Kontakte und virtuelle Kon-
takte miteinander verknüpft wer-
den. Was kann man mit Presse-
agenturen von Kindern und
Jugendlichen erreichen? (...)

Schlussfolgerung

Was kann man mit Hilfe von Ju-
gendarbeit insbesondere im Bereich
der Offenen Schule bewirken? (...)

Die Nutzung eines bestimmten
Umfelds als sozialpädagogisches
Umfeld bedeutet: zu wissen, was sich
in diesem Umfeld abspielt und wer
und was zu ihm gehört, was mit
wessen Hilfe organisiert werden muss,
wo Kinder oder Jugendliche selbst
eine aktive Rolle spielen können.
Außerdem müssen alle hierfür benö-
tigten Kontakte geknüpft und ge-
pflegt werden;

Auf dem Gebiet der gesellschaftli-
chen Orientierung und Teilnahme
müssen Aktivitäten selbst organisiert
oder die gesellschaftlichen Kompo-
nenten im Rahmen von Aktivitäten
anderer Personen oder Einrichtun-
gen entwickelt werden.
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Mit Hilfe der so gewonnenen Er-
fahrungen kann man später auch
besser interdisziplinär vermitteln und
Personal finden bzw. einstellen.

Dann kommt es zur Probe aufs
Exempel: zum Zusammenstellen ei-
nes Lehrplans für die Offene Schule
in Zusammenarbeit mit der Schule
und anderen – dies ist selbstverständ-
lich noch eine Zukunftsperspektive.
Dies ist jedoch nicht tragisch – es gibt
konkrete Dinge, mit deren Hilfe man
an diesem Plan bzw. an dieser Pers-
pektive arbeiten kann.

Doch in der Zwischenzeit muss man
intensiv über entscheidende Fragen
nachdenken: Was soll innerhalb, was
außerhalb der Schulzeit getan wer-
den? Innerhalb der Schulzeit müssen
Dinge getan werden, die so wichtig
für die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen sind, dass man sie je-
dem mit auf den Weg geben möchte.
Mit den Aktivitäten, die außerhalb
der Unterrichtszeit durchgeführt wer-
den, soll erreicht werden, dass Kinder
auch in ihrer Freizeit und aus freiem
Willen mit allem experimentieren und
sich weiter spezialisieren können.

Und wie viel Zeit soll man sich
überhaupt für all diese Aktivitäten
freihalten? Wir lehnen es ab, die
Offene Schule als ein Tagesprogramm
zu betrachten, das von 8 Uhr bis
8 Uhr dauert. Und wir sind ebenso
wenig der Meinung, dass eine Offene
Schule ein Ort sein soll, an dem sich
alles unter einem Dach abspielt. Dies
ist bis zu einem bestimmten Grad gut
für die Kontakte zwischen den Er-
wachsenen, die mit den Kindern ar-
beiten, aber die Kinder und Jugendli-
chen selbst müssen insbesondere die
Möglichkeit erhalten, auch an ande-
ren Orten zu arbeiten.

Der Vortrag ist eine überarbeitete
Fassung des Vortrags, den Frau Saskia
van Oenen am 07. 10.2002 auf einem

überregionalen Kongreß des NIZW
(Nederlands Instituut voor Zorg en

Welzijn = Niederländisches Institut für
Fürsorge und Soziales) gehalten hat.

www.nizw.nl/bredeschool

Perspektiven für die
Jugendsozialarbeit
Schwerpunkt im Heft 2/2004

Der Jugendhilfe-Report des Landes-
jugendamtes Rheinland bietet aktu-
elle Berichte und Informationen zu:
– Die Zukunft der Jugendsozialarbeit

im Spannungsverhältnis der Ver-
änderungen an Schulen und in der
Arbeitsmarktpolitik (S. 5).

– Jugendsozialarbeit – Perspektiven
zwischen politischem Auftrag und
Mandat für benachteiligte Jugend-
liche (S. 8).

– Jugendberatung und Hartz: Wie
soll sich der öffentliche Träger po-
sitionieren? (S. 12).

– Schwierig aber nicht unmöglich!
Perspektiven für die Jugendsozial-
arbeit zwischen Schul- und Arbeits-
marktreform (S. 13).

– Neues aus dem Landesjugendamt
(S. 17).

– Aus dem Landesjugendhilfeaus-
schuss (S. 20).

– Offene Ganztagsschule (S. 22).
– Rund um die Jugendhilfe (S. 26).
– Fortbildung & Veranstaltungen

(S. 32).
– Blick über den Zaun (S. 33).
– Für Sie gelesen (S. 34).

Die aktuelle Ausgabe, aber auch
alle bisher erschienenen Jugendhilfe-
Reporte und finden Sie unter
www.jugend.lvr.de (Publikationen).

Kontakt: Redaktion
Christoph Gilles, Tel.: 0221/809-6253

christoph.gilles@lvr.de
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